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I.

2370

Förderrichtlinie 
Öffentliches Wohnen 

im Land Nordrhein-Westfalen 2024
(FRL öff Wohnen NRW 2024)

Runderlass
des Ministeriums für Heimat, Kommunales, 

Bau und Digitalisierung 
– 54.02.03.01-1-3795/2024 –

Vom 1. März 2024
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1
Öffentliche Wohnraumförderung 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Mit der öffentlichen Wohnraumförderung unterstützt das 
Land Nordrhein-Westfalen die (Neu-)Schaffung, Moder-
nisierung und Erhaltung moderner, barrierefreier, klima-
schutzorientierter und insbesondere bezahlbarer Wohn-
standorte und Wohnangebote mit Mietpreis- und Bele-
gungsbindungen für unterschiedlichste Zielgruppen. Die 
geförderten Investitionen berücksichtigen die Nachhal-
tigkeitsziele der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie in 
der Fassung des Kabinettsbeschlusses der Bundesregie-
rung vom 10. Dezember 2021. Die Finanzhilfen aus der 
öffentliche Wohnraumförderung des Landes Nordrhein-
Westfalen dürfen nicht zur Finanzierung terroristischer 
Aktivitäten eingesetzt werden. Das von der Landesre-
gierung Nordrhein-Westfalen beschlossene Wohnraum-
förderprogramm legt Schwerpunkte und Inhalte der 
 öffentlichen Wohnraumförderung im Land Nordrhein-
Westfalen fest, regelt die Fördermittelzuteilung und 
-verwendung und ist im Hinblick auf die Regelungsin-
halte von den Bewilligungsbehörden sowie den Investo-
rinnen und Investoren zu beachten.

1.1
Förderzweck und Rechtsgrundlagen

1.1.1
Förderzweck

Das Land Nordrhein-Westfalen hat sich zum Ziel ge-
setzt, Wohnraum für Haushalte zu schaffen, die sich am 
Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen kön-
nen und auf Unterstützung angewiesen sind, bestehen-
den Wohnraum an die Erfordernisse des demographi-
schen Wandels anzupassen und energetisch nachzurüsten 
sowie die städtebauliche Funktion von Wohnquartieren 
zu erhalten und zu stärken. Nach § 2 Absatz 1 Satz 2 des 
Gesetzes zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 8. Dezember 2009 
(GV. NRW. S.  772) in der jeweils geltenden Fassung (im 
Folgenden kurz: WFNG NRW) werden bei der öffentli-
chen Wohnraumförderung und zur Sicherung der 
Zweckbestimmungen des öffentlich-geförderten Woh-
nungsbestandes insbesondere Familien und andere 

Haushalte mit Kindern, Alleinerziehende, Schwangere, 
ältere Menschen und Menschen mit Behinderung, beson-
dere Bedarfsgruppen wie Auszubildende und Studie-
rende sowie besonders schutzbedürftige vulnerable Per-
sonengruppen, die ihren Wohnraum durch häusliche Ge-
walt verlieren, unterstützt. Zusätzlich zum Neubau und 
zur Modernisierung sollen kurzfristig auch Bindungen 
an bezahlbarem Wohnraum erworben werden: In einem 
Modellversuch mit den Städten Bonn, Düsseldorf, Köln 
und Münster sowie den Gemeinden mit dem Mietniveau 
4 (siehe Anlage) ist die Möglichkeit eröffnet, Zweckbin-
dungen an bestehenden Wohnungen zur kurzfristigen 
Entlastung der Wohnungsmärkte in Nordrhein-Westfa-
len zu erwerben.

1.1.2
Rechtsgrundlagen 

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt Fördermittel 
nach

1.  den nachstehenden Regelungen und

2.  dem WFNG NRW.

Die Förderschwerpunkte und Zuteilungskriterien für die 
Förderkontingente an die Bewilligungsbehörden ergeben 
sich aus dem Eckwertebeschluss nach §  6 Absatz  1 
WFNG NRW und sind wie folgt gegliedert:

1.  Miete (Neuschaffung von Mietwohnraum inklusive 
Erwerb und Verlängerung von Bindungen, Quartiere, 
Modernisierung, Auszubildende und Studierende),

2.  Eigentum (Neuschaffung, Erst- und Bestandserwerb, 
Modernisierung von selbstgenutzten Wohneigentum). 

Den Bewilligungsbehörden werden Förderkontingente 
(Globalbudget, Regelbudgets nach Förderschwerpunkten) 
zur eigenständigen Bewirtschaftung und Sonderbudgets 
für die Nummern 2.7, 4.1.1, 5 und 7 bis 9 zugewiesen. Die 
Ermittlung von Wohnfl ächen im Sinne dieser Bestimmun-
gen hat nach Maßgabe der Wohnfl ächenverordnung vom 
25. November 2003 (BGBl. I S. 2346) in der jeweils gelten-
den Fassung zu erfolgen. Öffentlich-geförderte Genossen-
schaftswohnungen, bei denen die Nutzerinnen und Nutzer 
durch Anteilszeichnung ein eigentumsähnliches Recht zur 
Wohnungsnutzung erhalten, stehen geförderten Mietwoh-
nungen gleich. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer 
Förderung besteht nicht.  Die Bewilligungsbehörde ent-
scheidet nach pfl ichtgemäßem Ermessen im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel.

1.2
Baurechtliche Anforderungen

Für die nach diesem Runderlass geförderten Bauvorha-
ben gilt die Landesbauordnung 2018 vom 21. Juli 2018 
(GV. NRW. S.  421) in der jeweils geltenden Fassung (im 
Folgenden kurz: BauO NRW 2018); darüberhinausge-
hende Anforderungen sind nicht zu stellen. Die techni-
schen Anforderungen an die BEG Effizienzhäuser 40, 55, 
70, 85 und Denkmal richten sich nach der Richtlinie des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz 
„Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Ge-
bäude – Wohngebäude (BEG WG)“ vom 9. Dezember 
2022 (BAnz AT 30.12.2022 B2). Die technischen Anforde-
rungen an energetische Einzelmaßnahmen richten sich 
nach der Richtlinie des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie „Bundesförderung für effiziente Ge-
bäude“– Einzelmaßnahmen (BEG EM)“ vom 21. Dezem-
ber 2023 (BAnz AT 29.12.2023 B1). Die Einhaltung der 
bauordnungsrechtlichen Anforderungen ist durch die 
Bewilligungsbehörde nicht zu prüfen. Eine Förderung 
setzt voraus, dass das Bauvorhaben den Anforderungen 
des Bauordnungsrechtes entspricht. Diese Voraussetzung 
ist als erfüllt anzusehen, wenn

1.  bei genehmigungsbedürftigen Vorhaben nach §  60 
BauO NRW 2018 die Baugenehmigung vorgelegt wird 
oder

2.  bei genehmigungsfrei gestellten Vorhaben nach §  63 
BauO NRW 2018 die Bauherrschaft erklärt, dass die 
Gemeinde weder die Durchführung des vereinfachten 
Baugenehmigungsverfahrens gefordert noch die vor-
läufi ge Untersagung nach §  63 Absatz  2 Nummer  5 
BauO NRW 2018 erklärt hat.
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Kann die Baugenehmigung nicht rechtzeitig erteilt wer-
den, ist die Förderung auch auf der Grundlage eines Vor-
bescheides nach § 77 BauO NRW 2018 zulässig. Die För-
derempfängerin oder der Förderempfänger hat der Be-
willigungsbehörde Änderungen im Laufe des 
Baugenehmigungsverfahrens zur Prüfung im Hinblick 
auf die förderrechtliche Relevanz anzuzeigen.

1.3
Einkommensgrenze für die Wohnberechtigung und die 
Förderberechtigung 

Die für die Wohnberechtigung und Förderberechtigung 
maßgebliche Einkommensgrenze nach §  13 Absätze 1 
und 4 WFNG NRW in Verbindung mit dem Runderlass 
„Dynamisierung der Einkommensgrenzen gemäß §  13 
Absatz  4 des Gesetzes zur Förderung und Nutzung von 
Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen“ vom 17. 
November 2021 (MBl. NRW. S. 1023) in der jeweils gel-
tenden Fassung beträgt aktuell 

1.  für einen 1-Personenhaushalt 20 420 Euro oder

2.  für einen 2-Personenhaushalt 24 600 Euro,

zuzüglich für jede weitere zum Haushalt rechnende Per-
son 5 660 Euro. 

Für jedes zum Haushalt gehörende Kind im Sinne des 
§ 32 Absätze 1 bis 5 des Einkommensteuergesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 20 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 411) 
geändert worden ist (im Folgenden kurz: EStG), erhöht 
sich die oben genannte Einkommensgrenze um weitere 
740 Euro. Die näheren Bestimmungen über die Ermitt-
lung des Einkommens im Einzelfall sind dem „Einkom-
mensermittlungserlass“ vom 11. Dezember 2009 (MBl. 
NRW. 2010 S. 3) in der jeweils geltenden Fassung zu ent-
nehmen.

1.4
Förderfähiger Wohnraum

Förderfähig ist nur Wohnraum, 

1.  der im Land Nordrhein-Westfalen gelegen ist und 

2.  für den in sozialer und wohnungspolitischer Hinsicht 
Bedarf besteht.

1.5
Vorhabenbeginn

Eine Förderung ist nur zulässig, wenn die Förderzusage 
vor Vorhabenbeginn erteilt wird. Als Vorhabenbeginn gilt 
grundsätzlich der Baubeginn. Nicht als Vorhabenbeginn 
gelten 

1.  der Abschluss von Liefer- und Leistungsverträgen, die 
der Ausführung zuzurechnen sind, 

2.  vorbereitende Untersuchungen (einschließlich Boden-
untersuchungen), 

3.  der Grunderwerb und das Herrichten des Grund-
stücks,

4.  Verkehrssicherungsmaßnahmen (Brandschutz, Statik) 
oder

5.  standortbedingte Maßnahmen nach Nummer 2.5.2.2.

Die Bewilligungsbehörde kann vor Erteilung der Förder-
zusage einem Vorhabenbeginn förderunschädlich zustim-
men, wenn ihr für das Förderobjekt ein ausreichender Be-
willigungsrahmen zur Verfügung steht und ein prüffähiger 
Förderantrag vorliegt. Der Bescheid über die Zustimmung 
zum Vorhabenbeginn muss die Hinweise enthalten, dass 
die Zustimmung keinen Rechtsanspruch auf Bewilligung 
der beantragten Fördermittel begründet und der Vorha-
benbeginn auf eigenes Risiko erfolgt. Für Förderungen 
von selbstgenutztem Wohneigentum (Nummer 3) und Mo-
dernisierungsmaßnahmen (Nummer 4.1 Satz1 Ziffer 2) ist 
es ausreichend, wenn der Förderantrag vor Vorhabenbe-
ginn gestellt wird. Beim Ersterwerb oder Bestandserwerb 
von selbstgenutztem Wohneigentum (Nummer  3) gilt der 
Abschluss des notariellen Kaufvertrags als Vorhabenbe-
ginn; bei Modernisierungsmaßnahmen gilt der Baubeginn 
als Vorhabenbeginn. Das für das Wohnungswesen zustän-

dige Ministerium kann zur Erfüllung wohnungspoliti-
scher Ziele oder zur Vermeidung unbilliger Härten im 
Einzelfall Ausnahmen zulassen.

1.6
Voraussetzungen für Fördermittelempfangende 
nach § 9 WFNG NRW

§ 9 Absatz 1 WFNG NRW bestimmt im Einzelnen, welche 
Voraussetzungen Fördermittelempfangende erfüllen müs-
sen. Ein Erbbaurecht im Sinne des §  9 Absatz  1 Satz  1 
Nummer  1 WFNG NRW ist dann von angemessener 
Dauer, wenn es mindestens 75 Jahre umfasst. Die Bewilli-
gungsbehörde kann eine kürzere Laufzeit des Erbbau-
rechts zulassen, wenn sichergestellt ist, dass die planmä-
ßige Tilgung der Fördermittel spätestens zehn Jahre vor 
Ablauf des Erbbaurechts endet. Die Bewilligungsbehörde 
kann nach Abstimmung mit der landeseigenen Förder-
bank, der NRW.BANK (im Folgenden kurz: NRW.BANK), 
weitere Ausnahmen zulassen. Bei einer Bestellung von 
Untererbbaurechten ist eine Förderung ausgeschlossen. 
Die Bewilligungsbehörde fordert zur Dokumentation über 
die Einhaltung der Voraussetzungen nach §  9 Absatz  1 
Satz  1 Nummern 2, 3 und 5 WFNG NRW die Entschei-
dung der NRW.BANK an und verwendet diese als ihre 
Entscheidung. Soweit die NRW.BANK die Voraussetzun-
gen mit Aufl agen oder Bedingungen versieht oder deren 
Einhaltung nicht bestätigt, hat die Bewilligungsbehörde 
auch deren Begründung in ihren Bescheid aufzunehmen. 
Satz  6 gilt nicht für die Förderung von selbstgenutztem 
Wohneigentum nach den Nummern 3 und 4. Bei natür-
lichen Personen kann die Leistungsfähigkeit und Zuver-
lässigkeit nach §  9 Absatz  1 Satz  1 Nummer  3 WFNG 
NRW in der Regel unterstellt werden, wenn die Gesamtfi -
nanzierung gesichert sowie die Tragbarkeit der Belastung 
gewährleistet erscheinen und keine entgegenstehenden 
Umstände bekannt geworden sind.

1.7
Finanzierungsgrundsätze

1.7.1
Gesamtkosten

Eine Förderung setzt voraus, dass die Finanzierung der im 
Förderantrag angesetzten Gesamtkosten gesichert er-
scheint (Gesamtfi nanzierung). Gesamtkosten sind die zu 
fi nanzierenden Kosten des Förderobjekts entsprechend ei-
ner Kostenberechnung nach DIN 276:2018-12, die ein-
schließlich deren Finanzierung von der NRW.BANK ge-
prüft werden. Abweichend hiervon sind die Gesamtkosten 

1.  bei Förderungen von selbstgenutztem Wohneigentum 
(Nummer 3) die Kosten des Baugrundstücks, die Bau-
kosten sowie einschlägige Nebenkosten oder beim 
Erst- oder Bestandserwerbs der Kaufpreis zuzüglich 
anfallender Nebenkosten und

2.  bei Modernisierungsförderungen (Nummer 4) die vor-
aussichtlichen Bau- und Baunebenkosten der bean-
tragten Maßnahmen, die sich aus einer qualifi zierten 
Kostenaufstellung, Kostenvoranschlägen oder Gut-
achten ergeben.

Bei Förderungen von selbstgenutztem Wohneigentum 
(Nummer 3 und 4) sind die Gesamtkosten einschließlich 
deren Finanzierung von der Bewilligungsbehörde zu 
prüfen. Die gleichzeitige Inanspruchnahme von Förder-
mitteln aus anderen Programmen für die nach dieser 
Richtlinie öffentlich-geförderten Maßnahmen ist zuläs-
sig. Dabei darf die Summe der Fördermittel die Gesamt-
kosten nicht übersteigen. 

1.7.2
Eigenleistung

Die nach § 9 Absatz 1 Nummer 5 WFNG NRW erforder-
liche angemessene Eigenleistung beträgt grundsätzlich 
mindestens 10 Prozent von den Gesamtkosten. Als Ei-
genleistung können berücksichtigt werden

1.  eigene Geldmittel und

2.  Fremdmittel, deren Besicherung nicht oder im Grund-
buch im Rang nach den beantragten Fördermitteln 
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 erfolgt und die der Finanzierung der Gesamtkosten 
dienen.

Abweichend hiervon beträgt bei Förderungen für selbst-
genutztes Wohneigentum (Nummer  3) die erforderliche 
angemessene Eigenleistung mindestens 7,5 Prozent, wo-
bei neben eigenen Geldmitteln zusätzlich berücksichtigt 
werden können 
1.  der Wert des nicht durch Fremdmittel fi nanzierten 

Baugrundstücks und 
2.  der Wert von Selbsthilfeleistungen.
Selbsthilfeleistungen sind durch Erklärung auf vorge-
schriebenem Vordruck glaubhaft zu machen. Für die För-
derung von Modernisierungsmaßnahmen nach den Num-
mern 4 und 5.1 Satz  1 Ziffer  2 ist keine Eigenleistung 
 erforderlich. Die NRW.BANK kann im Einzelfall abwei-
chende Anforderungen an die erforderliche Eigenleis-
tung stellen.

1.7.3
Bedingungen für Fremdmittel
Werden zur Finanzierung des Fördergegenstandes auch 
Fremdmittel aufgenommen, ist vor Auszahlung der För-
derdarlehen nachzuweisen, dass die Fremdmittel
1.  für die Gläubigerin oder den Gläubiger während der 

vollen Laufzeit unkündbar sind oder eine Prolonga-
tion vereinbart ist, die frühestens nach Ablauf von 
zehn Jahren in Kraft treten darf,

2.  für die Dauer von mindestens zehn Jahren mit einem 
gleichbleibenden Zinssatz verzinst werden und

3.  mit einer Mindesttilgung von 1 Prozent des Ur-
sprungskapitals zuzüglich der durch die fortschrei-
tende Tilgung ersparten Zinsen für die Dauer von 
mindestens zehn Jahren zurückgeführt werden. 

Sollen die Fremdmittel durch Grundschulden gesichert 
werden, haben die Grundstückseigentümerin oder der 
Grundstückseigentümer (Erbbauberechtigte) und die 
Grundschuldgläubigerin oder der Grundschuldgläubiger 
vor Auszahlung der Förderdarlehen gegenüber der NRW.
BANK eine Grundschuldverpfl ichtungserklärung abzu-
geben. Bei der dinglichen Sicherung darf ein Rang vor 
der Hypothek zur Sicherung der bewilligten Wohnraum-
fördermittel nur den Grundpfandrechten für diejenigen 
Fremdmittel eingeräumt werden, die der Deckung der im 
Förderantrag angesetzten Gesamtkosten dienen.  Die 
NRW.BANK kann Ausnahmen von den Bedingungen für 
Fremdmittel, insbesondere zur Berücksichtigung der 
Lage auf dem Kapitalmarkt, zulassen und den Einsatz 
von Fremdmitteln von anderen Voraussetzungen abhän-
gig machen. 

1.7.4
Förderausschluss bei Bestehen einer Darlehensrestschuld 
Eine Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum 
nach den Nummern 3 oder 4 ist ausgeschlossen, wenn die 
vor der Förderzusage vorhandenen, am Baugrundstück 
dinglich gesicherten Verbindlichkeiten (Darlehensrest-
schuld) den Wert des Baugrundstücks und der verwende-
ten Gebäudeteile übersteigen. Dies gilt nicht, wenn das 
beantragte Förderdarlehen weniger als 30 000 Euro be-
trägt. Eine Förderung von Mietwohnraum nach Num-
mer  4 und von Wohnraum für Auszubildende und Stu-
dierende nach Nummer  5.1 Satz  1 Ziffer  2 ist ausge-
schlossen, wenn die vor der Förderzusage vorhandene 
Darlehensrestschuld 80 Prozent des Werts des Baugrund-
stücks und der verwendeten Gebäudeteile übersteigt. 
Dies gilt nicht, wenn das beantragte Förderdarlehen we-
niger als 100 000 Euro beträgt. Die NRW.BANK kann 
Ausnahmen zulassen.

1.8
Beihilferechtliche Bewertung
Nach den Regeln des sogenannten „Almunia-Pakets“ ist 
die öffentliche Wohnraumförderung im Land Nordrhein-
Westfalen einschließlich ihrer Förderprogramme als Teil 
der Daseinsvorsorge beihilferechtlich zulässig und von 
einer vorherigen Notifi zierung bei der Europäischen 
Kommission freigestellt. Ein entsprechender Hinweis ist 
in die Förderzusage aufzunehmen.

1.9
Digitaler Gebäuderessourcenpass und Innovationsklausel
Beim zirkulären Bauen, werden gezielt Sachverhalte wie 
etwa die Wiederverwendbarkeit von Materialien und 
Bauteilen sowie die CO2-Bilanz des Gebäudes berück-
sichtigt. Um zirkuläre Bauweisen zu fördern und die Ver-
breitung des digitalen Gebäuderessourcenpasses voran-
zubringen, soll im Förderjahr 2024 bei insgesamt zehn 
Vorhaben nach den Nummern 2, 4 oder 5 die Erstellung 
eines digitalen Gebäuderessourcenpasses für den Neu-
bau oder die Bestandsmodernisierung erprobt werden. 
Des Weiteren kann das für Wohnungswesen zuständige 
Ministerium zur Erprobung innovativer Bauprodukte 
und Verfahren, die einen Beitrag zur Ressourcenscho-
nung leisten, Pilotprojekte mit abweichenden Förderge-
genständen und -konditionen festlegen.

2
Förderung von Mietwohnraum

2.1
Gegenstand der Förderung
Gefördert wird die Neuschaffung durch Neubau, Nut-
zungsänderung oder Erweiterung von Gebäuden (§ 8 Ab-
satz 4 Nummern 1 und 3 WFNG NRW) von
1.  Mietwohnraum in Mehrfamilienhäusern sowie Miet-

einfamilienhäusern,
2.  bindungsfreien Mietwohnungen gegen Einräumung 

von Benennungsrechten an geeigneten Ersatzwohnun-
gen (mittelbare Belegung),

3.  Gemeinschaftsräumen und
4.  Räumen zum Zwecke der Verbesserung der woh-

nungsnahen sozialen Infrastruktur (Infrastruktur-
räume). 

Ein wesentlicher Bauaufwand nach §  8 Absatz  4 Num-
mer 3 WFNG NRW liegt vor, wenn die auf Grundlage der 
Zweiten Berechnungsverordnung vom 12. Oktober 1990 
(BGBl.  I S.  2178) in der jeweils geltenden Fassung (im 
Folgenden kurz: II. BV) zu ermittelnden Baukosten in-
klusive Baunebenkosten mindestens 750 Euro pro Quad-
ratmeter Wohnfl äche betragen. Eine Förderung von zur 
Vermietung bestimmten Eigentumswohnungen ist nur 
möglich, wenn die Förderempfängerin oder der Förder-
empfänger Eigentümerin oder Eigentümer aller geför-
derten Wohnungen eines Gebäudes wird.

2.2
Zielgruppe
Öffentlich-geförderter Mietwohnraum ist zweckzubin-
den für 
1.  Begünstigte, deren anrechenbares Einkommen die 

Einkommensgrenze des §  13 Absatz  1 WFNG NRW 
nicht übersteigt (Einkommensgruppe A) oder

2.  wirtschaftlich leistungsfähigere Begünstigte, deren 
anrechenbares Einkommen die Einkommensgrenze 
des § 13 Absatz 1 WFNG NRW um bis zu 40 Prozent 
übersteigt (Einkommensgruppe B).

2.3
Ziel der Förderung
Für den öffentlich-geförderten Mietwohnraum wird eine 
Zweckbindung (Belegungsbindung und Mietbindung) 
begründet. Die Dauer der Zweckbindung beträgt ein-
heitlich für alle öffentlich-geförderten Mietwohnungen 
wahlweise 25 oder 30 Jahre. Die Zweckbindung tritt mit 
Bestandskraft der Förderzusage ein. Die Zweckbin-
dungsfrist beginnt mit dem ersten Tag des Monats, der 
auf die Bezugsfertigkeit aller Wohnungen des Gebäudes 
folgt. Die vorzeitige und vollständige Rückzahlung der 
Förderdarlehen verkürzt die Dauer der Zweckbindung 
nicht. § 23 Absätze 1 und 3 WFNG NRW bleiben unbe-
rührt. Im Falle der Übertragung der öffentlich-geförder-
ten Wohnungen während der Zweckbindung gehen die 
Pfl ichten aus der Förderzusage nach §  10 Absatz  9 
WFNG NRW auf die Rechtsnachfolgerin oder den 
Rechtsnachfolger über. Die Förderempfängerin oder der 
Förderempfänger hat die zuständige Stelle unverzüglich 
über die Rechtsnachfolge zu informieren. Bei Ersatzwoh-
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nungen beginnt die Zweckbindungsfrist mit dem ersten 
Tag des Monats, der auf die erstmalige Einräumung des 
Benennungsrechts an der Ersatzwohnung nach Num-
mer 2.3.1.2 folgt.

2.3.1
Belegungsbindung

2.3.1.1
Besetzungsrecht und allgemeines Belegungsrecht
Für den öffentlich-geförderten Mietwohnraum ist in der 
Förderzusage für die nach § 3 Absatz 2 WFNG NRW zu-
ständige Stelle eine Belegungsbindung zu begründen 
1.  als Besetzungsrecht nach §  29 Nummer  6 Satz  3 

WFNG NRW und 
2.  als allgemeines Belegungsrecht nach § 29 Nummer 6 

Satz 1 WFNG NRW für den Fall, dass die zuständige 
Stelle im Einzelfall auf die Ausübung ihres Beset-
zungsrechts nach §  17 Absatz  3 Satz  3 WFNG NRW 
verzichtet. 

Darüber hinaus können die zuständige Stelle und die 
oder der Verfügungsberechtigte des öffentlich-geförder-
ten Mietwohnraums eine Belegungsvereinbarung ent-
sprechend § 17 Absatz 4 Satz 4 WFNG NRW abschließen.

2.3.1.2
Ersatzwohnungen (mittelbare Belegung)
Bei der Förderung von bindungsfreien Mietwohnungen 
nach Nummer 2.1 Satz 1 Ziffer 2 ist in der Förderzusage 
für die nach § 3 Absatz 2 WFNG NRW zuständige Stelle 
ein Benennungsrecht nach § 29 Nummer 6 Satz 2 WFNG 
NRW für Begünstigte der Einkommensgruppe A an den 
benannten Ersatzwohnungen zu begründen. 

2.3.2
Mietbindung
In der Förderzusage wird nach §  10 Absatz  4 Satz  5 
WFNG NRW eine höchstzulässige Miete bestimmt, die 
sich aus der Bewilligungsmiete (Nummer  2.3.2.1) sowie 
etwaigen mietvertraglichen Nebenleistungen (Num-
mer 2.3.2.2) zusammensetzt. Die oder der Verfügungsbe-
rechtigte darf eine öffentlich-geförderte Mietwohnung 
nicht gegen eine höhere als die nach Förderzusage 
höchstzulässige Miete zum Gebrauch überlassen. In den 
Mietvertrag ist ein Hinweis auf die §§  16 und 10 Ab-
satz 9 WFNG NRW aufzunehmen.

2.3.2.1
Bewilligungsmiete
Die monatliche Bewilligungsmiete für öffentlich-geför-
derte Wohnungen beträgt pro Quadratmeter Wohnfl äche 
höchstens
1.  bei Kommunen mit Mietniveau M1 bis M3:
 a)  für die Einkommensgruppe A 6,50 Euro und 
 b)  für die Einkommensgruppe B 7,55 Euro,
2.  bei Kommunen mit Mietniveau M4:
 a)  für die Einkommensgruppe A 7,25 Euro und 
 b)  für die Einkommensgruppe B 8,40 Euro sowie
3.  bei den Städten Bonn, Düsseldorf, Köln und Münster 

(M4+):
 a)  für die Einkommensgruppe A 7,85 Euro und 
 b)  für die Einkommensgruppe B 9,00 Euro.
Die Zuordnung der Kommunen zu den Mietniveaus M1 
bis M4 ergibt sich aus der Anlage.
Die Bewilligungsmiete darf für Wohnungen mit BEG 
Effizienzhaus 40 Standard (Nummer  2.5.4 Satz  1 Zif-
fer  1) um 0,15 Euro oder mit Netto-Null-Standard 
(Nummer 2.5.4 Satz 1 Ziffer 2) um 0,20 Euro pro Qua-
dratmeter Wohnfl äche erhöht werden. Bei der Fest-
setzung der Bewilligungsmiete ist die tatsächliche, 
höchstens jedoch die nach Nummer  2.5.1 förderfähige 
Wohnfl äche zugrunde zu legen. Die Bewilligungsmiete 
für Ersatzwohnungen (mittelbare Belegung) beträgt 
90 Prozent der Bewilligungsmiete für die Einkommens-
gruppe A.

2.3.2.2
Mietvertragliche Nebenleistungen
Neben der Bewilligungsmiete können folgende mietver-
tragliche Nebenleistungen zugelassen werden:

2.3.2.2.1
Gemeinschaftsräume
Für Gemeinschaftsräume (Nummer  2.1 Satz  1 Ziffer  3) 
darf mit den Mieterinnen und Mietern von öffentlich-ge-
förderten Wohnungen ein monatliches Entgelt vereinbart 
und mit der Bewilligungsmiete gekoppelt werden. Bei 
der Ermittlung der Höhe des Entgelts sind gegebenen-
falls im Gebäude oder der Wirtschaftseinheit vorhandene 
freifi nanzierte Wohnungen mit einzuberechnen. Die 
Summe aller Entgelte darf die zulässige Bewilligungs-
miete für eine Mietwohnung für Begünstigte der Ein-
kommensgruppe A nicht überschreiten.

2.3.2.2.2
Betreuungspauschale
Neben der Bewilligungsmiete darf für allgemeine Unter-
stützungsleistungen im Sinne von § 1 Absatz 1 Satz 3 des 
Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2319), das zuletzt durch Artikel 12 des Geset-
zes vom 30. November 2019 (BGBl.  I S.  1948) geändert 
worden ist, von dem Haushalt, unabhängig von der tat-
sächlichen Inanspruchnahme ein Entgelt in Höhe von bis 
zu 60 Euro monatlich erhoben werden, wenn bei Erteilung 
der Förderzusage ein schlüssiges Konzept mit Kosten-
schätzung für die angebotenen Leistungen vorliegt. Darü-
ber hinausgehende vertragliche Vereinbarungen über die 
Erbringung von Leistungen der Pfl ege oder der Betreu-
ung, die einen Bezug zum Mietverhältnis beinhalten, sind 
unzulässig. Das für das Wohnungswesen zuständige Mi-
nisterium kann von Satz 2 Ausnahmen zulassen.

2.3.2.2.3
Garagen und Stellplätze
Garagen oder überdachte PKW-Stellplätze für Mietein-
familienhäuser können zusammen mit dem Wohnraum in 
einem Mietvertrag vermietet werden, wobei die Miete für 
eine Garage 50 Euro und für einen überdachten Stell-
platz 30 Euro nicht übersteigen darf. Im Übrigen dürfen 
PKW-Stellplätze nur über einen separaten Mietvertrag 
vermietet werden, der von den Mieterinnen und Mietern 
der öffentlich-geförderten Wohnungen freiwillig abge-
schlossen werden kann. 

2.3.2.2.4
Weitere mietvertragliche Nebenleistungen
Im Einzelfall können weitere mietvertragliche Nebenleis-
tungen (zum Beispiel für Einbaumöbel), die für eine be-
sondere Zielgruppe notwendig und angemessen sind, nach 
Zustimmung des für das Wohnungswesen zuständigen Mi-
nisteriums in der Förderzusage zugelassen werden.

2.3.2.3
Erhöhung der höchstzulässigen Miete und Mieterhöhungen

2.3.2.3.1
Erhöhung der höchstzulässigen Miete
Die höchstzulässige Miete erhöht sich ab dem Zeitpunkt 
der Erteilung der Förderzusage alle zwölf Monate um 2 
Prozent. Der Erhöhungsbetrag ist jeweils auf zwei Nach-
kommastellen zu runden.

2.3.2.3.2
Mieterhöhungen

Die oder der Verfügungsberechtigte kann die Miete 
nach Maßgabe der allgemeinen mietrechtlichen Vor-
schriften erhöhen, jedoch nicht höher als bis zur 
höchstzulässigen Miete und Berücksichtigung von Er-
höhungen nach Nummer 2.3.2.3.1 Satz 1. Bei Vereinba-
rung einer Staffelmiete nach §  557a des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (im Folgenden kurz: BGB) sind mietver-
tragliche Vereinbarungen zum Ausschluss des Kündi-
gungsrechts der Mieterin oder des Mieters nach § 557a 
Absatz 3 BGB unzulässig.
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2.3.2.3.3
Regelungen nach Modernisierungsmaßnahmen 

Nach Modernisierungsmaßnahmen, die während der 
Dauer der (gegebenenfalls nach den Nummern 8.2 und 
8.3 verlängerten) Belegungsbindung, frühestens jedoch 
nach 25 Jahren durchgeführt werden, kann die Bewilli-
gungsbehörde im Benehmen mit der zuständigen Stelle 
und unter Berücksichtigung von §§  559 bis 559d BGB 
eine Erhöhung der höchstzulässigen Miete zulassen. 
Hierbei sind die Tragbarkeit für die Mieterinnen und 
Mieter sowie der tatsächliche Wohnwert nach Moderni-
sierung angemessen zu berücksichtigen. Nach Moderni-
sierung einer Ersatzwohnung kann die Bewilligungsbe-
hörde eine für die Mieterinnen oder Mieter tragbare Er-
höhung der Bewilligungsmiete zulassen.

2.3.2.4
Betriebskosten, Kaution und Erwerb von Geschäfts-
anteilen bei Genossenschaften

Neben der höchstzulässigen Miete darf nur die Umlage 
der Betriebskosten nach Maßgabe der §§ 556, 556a und 
560 BGB sowie eine Sicherheitsleistung (Kaution) nach 
§  551 BGB erhoben werden. Bei der Umlage der Be-
triebskosten darf die tatsächliche Wohnfl äche der öffent-
lich-geförderten Wohnungen zugrunde gelegt werden; 
eine Beschränkung auf die nach Nummer 2.5.1 förderfä-
hige Wohnfl äche ist nicht erforderlich. Bei Wohnungen 
im Eigentum von Genossenschaften ist eine Vereinba-
rung zulässig, wonach sich die Mieterin oder der Mieter 
verpfl ichtet, mit der Überlassung der Wohnung Ge-
schäftsanteile zu erwerben. Die Kosten des Erwerbs die-
ser Geschäftsanteile müssen hinsichtlich der Zielgruppe 
angemessen sein.

2.4
Voraussetzungen für die Förderung

2.4.1
Allgemeine Voraussetzungen 

Mietwohnraum wird nur gefördert, wenn er nachhaltig 
an die begünstigte Zielgruppe vermietet werden kann. 
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das Bauvorha-
ben in einer integrierten Lage unter Berücksichtigung 
der Erschließung durch den öffentlichen Personennah-
verkehr zu realisieren ist. Sollen in einem Gebäude ne-
ben öffentlich-geförderten Wohnungen auch nicht geför-
derte Wohnungen oder Gewerberäume erstellt werden, 
muss auch insoweit die nachhaltige Vermietbarkeit gesi-
chert sein. Bei Baumaßnahmen mit mehr als 70 öffent-
lich-geförderten Wohnungen sind diese ausgewogen über 
das gesamte Quartier zu verteilen.

2.4.2
Geschossigkeit 

Öffentlich-geförderte Gebäude sollen nicht mehr als vier 
Vollgeschosse und in den M4+-Städten sowie in solchen 
mit mehr als 500 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
nicht mehr als sechs Vollgeschosse haben. Abweichend zu 
Satz 1 kann unter Berücksichtigung des Stadtbildes und 
einer sozial stabilen Bewohnerstruktur auch eine höhere 
Geschosszahl zugelassen werden. 

2.4.3
Sicherung sozial stabiler Bewohnerstrukturen

Zur Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohner-
strukturen im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 3 WFNG 
NRW ist eine Mischung von Wohnungen mit Zweckbin-
dungen für die Einkommensgruppe A, die Einkommens-
gruppe B und freifi nanzierte Wohnungen vorzunehmen. 
Im Besonderem gilt für Bauvorhaben, dass 

1.  ab 50 Wohnungen höchstens 90 Prozent der Wohnun-
gen,

2.  ab 100 Wohnungen höchstens 80 Prozent der Wohnun-
gen und 

3.  ab 200 Wohnungen höchstens 70 Prozent der Wohnun-
gen 

mit Zweckbindungen öffentlich gefördert werden dürfen, 
wobei von den Wohnungen mit Zweckbindung in der Re-
gel jeweils ein Drittel für die Einkommensgruppe B zu 
fördern ist. Bei Baumaßnahmen bis insgesamt 99 Woh-
nungen kann die Bewilligungsbehörde im eigenen Er-
messen begründete Abweichungen von den Vorgaben 
nach Satz 2 zulassen.

2.4.4
Adressbildung und Erschließung

Baukörper sind grundsätzlich so zu platzieren, dass die 
Hauseingänge eine eindeutige Orientierung zum öffentli-
chen Raum aufweisen und auffindbar sind. Planungen 
von Bauvorhaben mit mehr als 25 Wohnungen und bei 
mehr als vier Vollgeschossen mit mehr als 30 Wohnungen 
an einem Hauseingang sind mit dem für das Wohnungs-
wesen zuständigen Ministerium abzustimmen. Treppen-
häuser und Gangerschließungen sind natürlich zu be-
lichten und zu belüften. Lange Gangerschließungen, die 
zu ausschließlich einseitig ausgerichteten Wohnungen 
führen, sind zu vermeiden.

2.4.5
Grünfl äche und Wohnumfeld

Mindestens ein Drittel der Grundstücksfl äche ist als 
Grünfl äche (ohne Stellplätze) zu gestalten, davon min-
destens die Hälfte als ein als Begegnungsort nutzbarer 
Teil. Eine Unterschreitung der geforderten Grünfl äche ist 
zulässig, wenn sie mindestens im gleichen Umfang der 
Unterschreitung durch eine Dachbegrünung und/oder 
einen nutzbaren Dachgarten kompensiert wird. Die Be-
willigungsbehörde kann eine Unterschreitung von bis zu 
20 Prozent der erforderlichen Grünfl äche auch dann zu-
lassen, wenn diese auf andere Weise kompensiert wird. 

2.4.6
Wohnqualitäten und Grundrisse

Förderfähig sind nur Wohnungen, 

1.  die nach Wohnfl äche und Zimmerzahl dem von der 
Bewilligungsbehörde festgestellten örtlichen Bedarf 
entsprechen,

2.  die zur Wohnraumversorgung wechselnder Nutzer-
gruppen geeignet sind, 

3.  deren Gesamtwohnfl äche 35 Quadratmeter nicht un-
terschreitet,

4.  die von guter Wohnqualität sowie alltagstauglich sind,

5.  die einen Freisitz (Balkon, Terrasse oder Loggia) ha-
ben und

6.  bei denen die drei Funktionen Wohnen, Schlafen und 
Kochen nicht in einem Raum zusammengefasst sind.

2.4.7
Energetische Mindestanforderungen

Eine Förderung setzt voraus, dass die öffentlich-geför-
derten Gebäude die technischen Anforderungen an den 
BEG Effizienzhaus 55 Standard erfüllen. Abweichend 
von Satz 1 gelten bei der Neuschaffung von Mietwohn-
raum durch Nutzungsänderung (§ 8 Absatz 4 Nummer 3 
WFNG NRW) die Anforderungen nach Nummer  4.4.4 
entsprechend. 

2.4.8
Voraussetzungen bei bindungsfreien Mietwohnungen 
und Ersatzwohnungen

Die Förderung bindungsfreier Mietwohnungen nach 
Nummer 2.1 Satz 1 Ziffer 2 ist nur zulässig, wenn diese 
zur Erfüllung wohnungspolitischer oder städtebaulicher 
Ziele benötigt werden. Dies ist beispielsweise dann der 
Fall, wenn die Neuschaffung von Mietwohnraum an ei-
nem konkreten Standort zwar im Interesse der Ge-
meinde liegt, dort aber zusätzlichen zweckgebundenen 
Wohnungen der Fördergrundsatz der Schaffung und Er-
haltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen nach § 5 Ab-
satz 1 Nummer 3 WFNG NRW entgegensteht. Die Förde-
rung ist auch zulässig, wenn die Förderempfängerin oder 
der Förderempfänger Quotenvorgaben nach Num-
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mer 2.4.3 Satz 2 für nicht zweckgebundenen Wohnraum 
zu erfüllen hat. Die Ersatzwohnungen 

1.  müssen im Bereich der Bewilligungsbehörde liegen 
und dürfen bei Ausübung des Benennungsrechts kei-
ner Zweckbindung im Sinne des WFNG NRW unter-
liegen, 

2.  müssen die Anforderungen nach dem Wohnraumstär-
kungsgesetz (GV. NRW. S. 765) vom 23. Juni 2021 er-
füllen,

3.  müssen insgesamt eine vergleichbare Wohnfl äche wie 
die öffentlich-geförderte Wohnfl äche aufweisen und

4.  können nur solche Wohnungen sein, die hinsichtlich 
Lage, Ausstattung und Gebrauchswert dauerhaft zur 
angemessenen Wohnraumversorgung geeignet sind. 

Vor Erteilung der Förderzusage sind konkrete Ersatzwoh-
nungen oder ein Pool von Wohnungen, die als Ersatzwoh-
nungen in Betracht kommen, in einer Belegungsvereinba-
rung festzulegen; eine exemplarische Qualitätsprüfung 
einzelner Ersatzwohnungen ist ausreichend, sofern sich 
die übrigen Ersatzwohnungen, bezogen auf Baualter und 
Ausstattung, in einem vergleichbaren Zustand befi nden. 
Die Belegungsvereinbarung zur Poolbildung wird zwi-
schen der zuständigen Stelle mit der Förderempfängerin 
oder dem Förderempfänger abgeschlossen und ist Be-
standteil der Förderzusage. Als Ersatzwohnungen sind 
nur solche Wohnungen geeignet, die in einem Zeitraum bis 
zu 48 Monaten nach Erteilung der Förderzusage zur Ein-
räumung eines Benennungsrechts angeboten werden und 
im Zeitpunkt des Angebotes zum Bezug durch eine Woh-
nungssuchende oder einen Wohnungssuchenden frei sind. 
Eine Kündigung durch die Vermieterin oder den Vermieter 
zum Erreichen des Freiwerdens der Ersatzwohnung ist 
nicht zulässig. Sofern das Benennungsrecht an den Er-
satzwohnungen nicht innerhalb des Zeitraums von 48 
Monaten eingeräumt wird, kann die Förderzusage wider-
rufen oder der Darlehensvertrag gekündigt werden (Num-
mer 10.2.4). Die Vorschriften der §§ 25 bis 28 WFNG NRW 
bleiben hiervon unberührt.

2.4.9
Voraussetzungen für Gemeinschaftsräume und 
 Infrastrukturräume

Gemeinschaftsräume können nur zusammen mit einer 
Förderung von Mietwohnraum in Wohngebäuden oder 
Wirtschaftseinheiten mit mehr als neun Mietwohnungen 
gefördert werden und sind der ausschließlichen Nutzung 
durch die Mieterinnen und Mieter vorzubehalten. Infra-
strukturräume können unabhängig von einer Förderung 
von Mietwohnraum gefördert werden, wenn ausweislich 
eines Konzeptes ihre Nutzung für die Bewohnerschaft 
des Quartiers, eines nicht gewerblichen Vereins, einer 
nicht gewerblichen Gesellschaft oder für kirchliche oder 
kommunale Einrichtungen bestimmt ist. Das Nutzungs-
konzept ist zum Bestandteil der Förderzusage zu ma-
chen. Gemeinschaftsräume und Infrastrukturräume dür-
fen nicht gewerblich genutzt werden und sollen in be-
vorzugter Lage im Gebäude und mit Zugang zu einem 
Freisitz oder einer Freifl äche vorgesehen werden. Sie 
sind so zu gestalten, dass sie in eine oder mehrere Woh-
nungen umgewandelt und nach Umwandlung für wohn-
berechtigte Haushalte genutzt werden können.

2.5
Art und Umfang, Höhe der Förderung

2.5.1
Grunddarlehen

Bei der Förderung der Neuschaffung von Mietwohnraum 
nach Nummer 2.1 Satz 1 Ziffer 1 beträgt das Grunddar-
lehen je nach Standort und Zweckbestimmung des öf-
fentlich-geförderten Mietwohnraums pro Quadratmeter 
förderfähiger Wohnfl äche höchstens:

1.  in Kommunen mit Mietniveau M1 bis M3: 

 a)  für die Einkommensgruppe A 3 110 Euro und 

 b)  für die Einkommensgruppe B 1 920 Euro,

2.  in Kommunen mit Mietniveau M4:

 a)  für die Einkommensgruppe A 3 350 Euro und 

 b)  für die Einkommensgruppe B 2 290 Euro sowie

3.  in den Städten Bonn, Düsseldorf, Köln und Münster 
(M4+):

 a)  für die Einkommensgruppe A 3 490 Euro und 

 b)  für die Einkommensgruppe B 2 350 Euro.

Für die Förderung der Neuschaffung bindungsfreier Miet-
wohnungen nach Nummer 2.1 Satz 1 Ziffer 2 werden 60 
Prozent des Grunddarlehens für die Einkommensgruppe 
A gewährt. Für die Neuschaffung von Gemeinschaftsräu-
men oder Infrastrukturräumen nach Nummer 2.1 Satz 1 
Ziffern 3 und 4 wird ein Grunddarlehen für die Einkom-
mensgruppe A gewährt. Die förderfähige Wohnfl äche von 
Wohnungen beträgt maximal für 

1.  1 Zimmer, Küche, Nebenräume 50 Quadratmeter,

2.  2 Zimmer, Küche, Nebenräume 65 Quadratmeter,

3.  3 Zimmer, Küche, Nebenräume 80 Quadratmeter,

4.  4 Zimmer, Küche, Nebenräume 95 Quadratmeter und

5.  5 Zimmer, Küche, Nebenräume 110 Quadratmeter.

Alleinerziehenden steht je Kind eine um 15 Quadratme-
ter größere und damit förderfähige Wohnfl äche nach 
Satz  4 Ziffern 2ff. zu, um für jedes Kind ein separates 
Kinderzimmer einrichten zu können. Zimmer sind auch 
solche, in die eine Küche integriert ist (Wohnküche). Die 
förderfähige Wohnfl äche erhöht sich für Wohnungen 

1.  mit mehr als fünf Zimmern um 15 Quadratmeter für 
jeden zusätzlichen Raum,

2.  mit Badewanne um 5 Quadratmeter und

3.  mit uneingeschränkter Möglichkeit zur Rollstuhlnut-
zung um 10 Quadratmeter.

2.5.2
Zusatzdarlehen für standortbedingte Mehrkosten

2.5.2.1
Voraussetzungen für die Förderung

Ziel ist es, Standorte für Zwecke der öffentlichen Wohn-
raumförderung nutzbar zu machen sowie wohnungswirt-
schaftliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Um-
strukturierung hoch verdichteter Wohnsiedlungen der 
1960er und 1970er Jahre zu unterstützen. Auf den für 
Zwecke des Wohnungsbaus hergerichteten Flächen sind 
öffentlich-geförderte Mietwohnungen, Eigentumsmaß-
nahmen, die zur Selbstnutzung geeignet und bestimmt 
sind, Wohnplätze, Gruppenwohnungen oder Wohnräume 
zu schaffen. Abweichend davon kann das Zusatzdarlehen 
nach Nummer 2.5.2.4 auch dann gewährt werden, wenn 
die Neubaumaßnahmen auf anderen als den aufbereite-
ten Flächen der Antragstellerin oder des Antragstellers 
erfolgen. Voraussetzung dafür ist, dass auf den aufberei-
teten Flächen während der Dauer der Zweckbindung der 
geförderten Neubaumaßnahmen weder Wohnungsbau 
noch eine gewerbliche Nutzung erfolgt. In der Förderzu-
sage sind geeignete Sicherungsinstrumente (zum Beispiel 
Bebauungspläne, städtebauliche Verträge, Aufl agen) in 
Bezug zu nehmen oder vorzusehen, die für die Förder-
empfängerin oder den Förderempfänger und ihre oder 
seine Rechtsnachfolger bindend sein müssen.

2.5.2.2
Gegenstand der Förderung

Gefördert werden folgende Maßnahmen:

1.  Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung, zum 
standortbedingten Lärmschutz oder zu Gründungs-
maßnahmen,

2.  Sicherungsmaßnahmen (beispielsweise Schutz von 
bestehenden Bauwerken, Bauteilen, Versorgungslei-
tungen),

3.  Beseitigung umweltgefährdender Stoffe (beispiels-
weise Beseitigen von Kampfmitteln und anderen ge-
fährlichen Stoffen),

4.  Beseitigung von Stoffen, die die Wohnnutzung beein-
trächtigen (Sanieren belasteter oder kontaminierter 
Böden oder der Bausubstanz) sowie
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5.  Abbrucharbeiten (Abbruch aufstehender Bausubs-
tanz, Beseitigung von Fundamenten, Versorgungslei-
tungen und Entsorgungsleitungen sowie Verkehrsan-
lagen).

2.5.2.3

Förderfähige Kosten

Der Förderzusage sind die Mehrkosten zugrunde zu le-
gen, die sich ergeben aus

1.  einem Gutachten zur Gefährdungsabschätzung oder 
zur Ermittlung erhöhter standortbedingter Kosten, 

2.  qualifi zierten Kostenaufstellungen von Entwurfsvor-
lageberechtigten, Kostenvoranschlägen oder Rech-
nungen.

Die Bewilligungsbehörde prüft deren sachliche und 
rechnerische Richtigkeit. Förderfähig sind die Mehrkos-
ten, die anteilig auf die Fläche des Baugrundstücks des 
geförderten Bauvorhabens oder der zu errichtenden Ei-
gentumsmaßnahmen im Verhältnis zur gesamten aufbe-
reiteten Fläche oder Siedlungsfl äche entfallen. Enthält 
das öffentlich-geförderte Bauvorhaben auch nicht öf-
fentlich geförderte Flächen (beispielsweise frei fi nan-
zierte Wohnungen oder Gewerbefl ächen), sind die nach 
Satz 3 anrechenbaren Kosten anteilig auf die Wohnfl äche 
der geförderten Wohnungen, der geförderten Plätze oder 
der geförderten Wohnräume im Verhältnis zur gesamten 
auf dem Baugrundstück neu geschaffenen Wohnfl äche 
und Nutzfl äche zu verteilen. Mit Zustimmung des für das 
Wohnungswesen zuständigen Ministeriums kann von 
dem zuvor geregelten Verteilungsmaßstab abgewichen 
werden, wenn dies aus städtebaulichen, sozialen, woh-
nungswirtschaftlichen oder standortbedingten Gründen 
notwendig ist.

2.5.2.4

Art und Umfang, Höhe der Förderung

Für standortbedingte Maßnahmen nach Nummer  2.5.2.2 
kann ein Zusatzdarlehen in Höhe von 75 Prozent der nach 
Nummer 2.5.2.3 zu ermittelnden förderfähigen Kosten ge-
währt werden, höchstens jedoch 25 000 Euro pro geförder-
ter Mietwohnung oder zu errichtender Eigentumsmaß-
nahme. Wohnplätze (Nummer  5), Individualbereiche in 
Gruppenwohnungen (Nummer 6) oder Wohnräume (Num-
mer  7) sowie Gemeinschaftsräume und Infrastruktur-
räume werden wie Wohnungen gezählt. Das Zusatzdarle-
hen ist  auf zwei Nachkommastellen zu runden.

2.5.2.5

Kostennachweis

Nach Fertigstellung der nach Nummer  2.5.2.2 geförder-
ten Maßnahmen hat die Förderempfängerin oder der 
Förderempfänger einen Kostennachweis in Form einer 
summarischen Kostenaufstellung auf vorgeschriebenem 
Vordruck zu erbringen. Die Bewilligungsbehörde prüft, 
ob die Kosten gemäß Kostenaufstellung den der Bewilli-
gung des Zusatzdarlehens zugrundeliegenden Kosten 
entsprechen. Sind die Kosten geringer als veranschlagt, 
ist das Förderdarlehen durch Änderung der Förderzusage 
zu kürzen. Eine Erhöhung des bewilligten Zusatzdarle-
hens erfolgt nicht.

2.5.3

Zusatzdarlehen für Klimaanpassungsmaßnahmen und 
besondere Wohnumfeldqualitäten

Sofern auf dem Baugrundstück Maßnahmen durchge-
führt werden, die 

1.  der Klimaanpassung (beispielsweise Dachbegrünun-
gen, Fassadenbegrünungen, Rigolen, Retentionsfl ä-
chen, Zisternen) oder

2.  der Verbesserung des Wohnumfeldes (beispielsweise 
Quartiersplatz, Bolzplatz, Bewegungsfelder) 

dienen, kann ein Zusatzdarlehen in Höhe von 75 Prozent 
der summierten Herstellungskosten, maximal 11 500 
Euro pro geförderter Wohnung, gewährt werden. 

Die Nummern 2.5.2.3, 2.5.2.4 Sätze 2 und 3 sowie 2.5.2.5 
gelten entsprechend.

2.5.4

Zusatzdarlehen für Energieeffizienz

Sofern die öffentlich-geförderten Gebäude so errichtet 
werden, dass

1.  sie den BEG Effizienzhaus 40 Standard einhalten 
oder 

2.  der Endenergiebedarf für die Wärmeversorgung der 
geförderten Wohnungen (Brauchwasser und Heizung) 
vollständig durch regenerativ im Gebäude oder ge-
bäudenah eigenerzeugte erneuerbare Energien ge-
deckt wird (Netto-Null-Standard),  

kann pro Quadratmeter förderfähiger Wohnfl äche ein 
Zusatzdarlehen in Höhe von 300 Euro bei einer Förde-
rung nach Ziffer  1 oder 450 Euro bei einer Förderung 
nach Ziffer 2 gewährt werden. 

Bei einer Förderung nach Satz 1 Ziffer 2 ist der rechneri-
sche Nachweis zu erbringen, dass sich die im Laufe eines 
Jahres gegebenenfalls aus dem Netz bezogenen  sowie 
eingespeisten Endenergiemengen bilanziell ausgleichen. 
In Betracht kommen für die Förderung des Netto-Null-
Standards erneuerbare Energien nach §  3 Nummer  21 
Buchstaben a) bis d) des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch Ar-
tikel  13 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 405) geändert worden ist. Nach Fertigstellung 
der öffentlich-geförderten Gebäude hat die Förderemp-
fängerin oder der Förderempfänger die Einhaltung des 
jeweiligen Standards mit der Anzeige der Bezugsfertig-
keit nachzuweisen. Die Bewilligungsbehörde prüft den 
Nachweis und kürzt das Förderdarlehen in Höhe des ur-
sprünglich gewährten Zusatzdarlehens durch Änderung 
der Förderzusage, wenn der entsprechende Standard 
nicht eingehalten wird.

2.5.5

Zusatzdarlehen für Bauen mit Holz

Der Einsatz von Holz kann auf Antrag mit einem Zu-
satzdarlehen in Höhe von 1,30 Euro je Kilogramm Holz 
gefördert werden, maximal 17 000 Euro je öffentlich-ge-
förderter Wohneinheit. Das Zusatzdarlehen richtet sich 
an Bauvorhaben mit einem deutlich nachgewiesenen An-
teil an Holz (zum Beispiel bei Hybridbauten oder Mas-
sivholzgebäuden), der über den Anteil bei konventionell 
in Stein errichteten Gebäuden hinausgeht, bei denen le-
diglich der Dachstuhl aus Holz errichtet wird. Nicht ge-
fördert werden Holzfußböden, Türen, Möbel und Dach-
stühle. Voraussetzung für den Erhalt der Förderung ist, 
dass das eingesetzte Holz fest im Gebäude verbaut ist 
und alle als Bestandteil der Leistung verwendeten Holz-
produkte nach dem Program for the Endorsement of Fo-
rest Certifi cation Schemes (PEFC) oder des Forest Ste-
wardship Council (FSC) zertifi ziert sind oder die für das 
jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des PEFC 
oder des FSC einzeln erfüllen. Eine Gleichwertigkeit an-
derer Zertifi kate muss durch das Bundesamt für Natur-
schutz bestätigt werden. Die Nachweise über die förder-
fähige Menge Holz und über deren Herkunft erfolgen 
über eine Fachunternehmererklärung auf vorgeschriebe-
nem Vordruck. Die Nummern 2.5.2.3 Satz  4 und 2.5.2.5 
gelten entsprechend.

2.5.6

Zusatzdarlehen für ein Mehr an barrierefreiem Wohnen 

Für den Einbau einer elektrisch bedienbaren Tür kann 
ein Zusatzdarlehen in Höhe von 2 000 Euro je Tür in der 
Wohnung und 3 500 Euro je Haus- und Wohnungsein-
gangstür sowie Brandschutztür bewilligt werden. Für 
Wohnraum für Rollstuhlnutzende oder Menschen mit 
Schwerbehinderung kann ein Zusatzdarlehen von pau-
schal 15 000 Euro je Wohnung bewilligt werden, wenn 
die Wohnungen für diese Personengruppen in der Förder-
zusage zweckgebunden werden. Dieses Zusatzdarlehen 
erhöht sich

1.  für jede Tür mit Nullschwelle zum Freibereich (Haus-
eingang, Terrasse, Balkon) pauschal um 1 500 Euro 
und

2.  für jede rollstuhlgerechte, unterfahrbare Einbauküche 
pauschal um 8 000 Euro.
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Die barrierefreie Planung, Ausführung und Ausstattun-
gen von Wohnungen, die uneingeschränkt mit dem Roll-
stuhl nutzbar sind, ergibt sich aus den Anforderungen 
der DIN 18040-2:2011-09 nach Nummer 4.3.3 an Türen, 
nach Nummer 4.5.2 Satz 2 an die barrierefreie Erreich-
barkeit von Bedienelementen und allen mit „R“ gekenn-
zeichneten Regelungen. Die erforderlichen notwendigen 
Bewegungsfl ächen für das Bett können bei Wohnungen 
für eine Person statt im Schlafzimmer auch im Wohnzim-
mer nachgewiesen werden. Die Bewilligung des Zusatz-
darlehens für Wohnraum, der Menschen mit Schwerbe-
hinderung vorbehalten ist, setzt eine Bedarfsbestätigung 
durch die zuständige Stelle voraus.

2.5.7
Zusatzdarlehen für städtebauliche und gebäudebedingte 
Mehrkosten bei Nutzungsänderung
Für städtebauliche oder gebäudebedingte Mehrkosten 
bei der Neuschaffung von Mietwohnraum durch Nut-
zungsänderung nach §  8 Absatz  4 Nummer  3 WFNG 
NRW in Gebäuden, die von besonderem städtebaulichen 
Wert sind, ein Denkmal sind oder in einem Denkmalbe-
reich liegen, kann ein Zusatzdarlehen in Höhe von bis zu 
800 Euro pro Quadratmeter förderfähiger Wohnfl äche 
gewährt werden. Zur Bewertung der Gebäudeeigenschaft 
holt die Bewilligungsbehörde eine Stellungnahme bei 
der für die Planung und Stadtentwicklung zuständigen 
Stelle oder der Unteren Denkmalbehörde ein. Die Num-
mern 2.5.2.3 und 2.5.2.5 gelten entsprechend.

2.5.8
Zusatzdarlehen für Mieteinfamilienhäuser
Für Mieteinfamilienhäuser kann ein Zusatzdarlehen von 
25 000 Euro pro öffentlich-gefördertem Haus gewährt 
werden.

2.5.9
Zusatzdarlehen für neu gegründete, bewohnergetragene 
Wohnungsgenossenschaften
Für die Mehrkosten des Baus sowie der Bauorganisation 
und Bauabwicklung genossenschaftlich organisierter 
Baugruppenprojekte kann ein Zusatzdarlehen von pau-
schal 60 000 Euro pro öffentlich-geförderter Wohnung 
gewährt werden. Dieses Zusatzdarlehen kann nur für 
neu gegründete bewohnergetragene Wohnungsgenossen-
schaften und auch nur für die ersten fünf Projekte in ei-
nem Zeitraum bis höchstens zehn Jahre nach Erteilung 
der Förderzusage für das erste mit Fördermitteln der 
Wohnraumförderung realisierte Projekt ausgesprochen 
werden.

2.5.10
Zusatzdarlehen für Planungswettbewerbe
Zur Steigerung der Qualität des Bauvorhabens und zur 
Förderung von innovativen Lösungen kann für die 
Durchführung von Wettbewerbsverfahren nach der 
Richtlinie des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung „Richtlinie für Planungswettbewerbe 
(RPW 2013)“ vom 31. Januar 2013 (BAnz AT 22.02.2013 
B4) in der jeweils geltenden Fassung auf Antrag ein Zu-
satzdarlehen in Höhe von pauschal 400 Euro je öffent-
lich-geförderter Wohnung für städtebauliche Wettbe-
werbe und in Höhe von pauschal 1 600 Euro je öffent-
lich-geförderter Wohnung für hochbauliche Wettbewerbe 
gewährt werden. 
In der Auslobung solcher Wettbewerbe sind die städte-
baulichen und technischen Fördervoraussetzungen für 
Mietwohnraum nach Nummer  2.4 als Vorgaben zu be-
nennen.

2.5.11
Berechnung des Förderdarlehens

Bei der Berechnung des wohnfl ächenbezogenen Förder-
darlehens sind die tatsächlichen, höchstens jedoch die 
nach Nummer 2.5.1 förderfähigen Wohnfl ächen zugrunde 
zu legen. Dabei ist für jede Wohnung von der auf volle 
Quadratmeter aufgerundeten Wohnfl äche auszugehen. 
Das ermittelte Förderdarlehen ist für alle zu fördernden 
Mietwohnungen des gesamten Gebäudes sowie kosten-

abhängige Zusatzdarlehen auf zwei Nachkommastellen 
zu runden. 

2.6
Bedingungen der Förderdarlehen

2.6.1
Zinsen und Verwaltungskostenbeiträge

Die Förderdarlehen sind wie folgt zu verzinsen:

1.  5 Jahre ab Leistungsbeginn mit 0 Prozent,

2.  5 Jahre nach Leistungsbeginn bis zum Ablauf der 
Zweckbindung mit 0,5 Prozent und

3.  nach Ablauf der Zweckbindung mit marktüblicher 
Verzinsung. 

Für ein bewilligtes Förderdarlehen sind Verwaltungskos-
tenbeiträge nach Nummer 10.3 zu zahlen.

2.6.2
Tilgungsnachlass

Auf das Grunddarlehen kann auf Antrag ein anteiliger 
Tilgungsnachlass (Teilschulderlass) bewilligt werden 

1.  in Kommunen mit Mietniveau M1 bis M3 in Höhe von 
30 Prozent bei 25 Jahren Zweckbindung oder 35 Pro-
zent bei 30 Jahren Zweckbindung und 

2.  in Kommunen mit Mietniveau M4 und M4+ in Höhe 
von 35 Prozent bei 25 Jahren Zweckbindung und 40 
Prozent bei 30 Jahren Zweckbindung.

Auf Zusatzdarlehen kann auf Antrag ein anteiliger Til-
gungsnachlass (Teilschulderlass) von 50 Prozent bewil-
ligt werden. Der Tilgungsnachlass ist auf zwei Nachkom-
mastellen zu runden und wird bei Leistungsbeginn von 
dem bewilligten Förderdarlehen abgesetzt.

2.6.3
Tilgung und tilgungsfreie Anlaufjahre

Das Förderdarlehen ist mit jährlich 1 Prozent oder auf 
Antrag jährlich 2 Prozent unter Zuwachs der durch die 
fortschreitende Tilgung ersparten Zinsen und Verwal-
tungskostenbeiträge zu tilgen. Im Förderantrag kann für 
die ersten fünf Jahre ab Leistungsbeginn eine Tilgungs-
aussetzung beantragt werden, sofern in diesem nicht eine 
Tilgung von zwei Prozent jährlich gewählt wird (tilgungs-
freie Anlaufjahre). Die tilgungsfreien Anlaufjahre und die 
erhöhte Tilgung nach Satz  4 verlängern die Bindungs-
dauer und die Darlehenslaufzeit nicht. Die Förderempfän-
gerin oder der Förderempfänger ist im Darlehensvertrag 
zu verpfl ichten, nach Ablauf der tilgungsfreien Anlauf-
jahre für 20 Jahre eine erhöhte Tilgung von 1,25 Prozent 
bei 25 Jahren Belegungsbindung und für 25 Jahre eine er-
höhte Tilgung von 1,20 Prozent bei 30 Jahren Belegungs-
bindung zu entrichten. Anschließend ist das Förderdarle-
hen regulär mit jährlich 1 Prozent zu tilgen.

2.6.4
Fälligkeit

Zinsen, Verwaltungskostenbeiträge und Tilgungsraten 
sind halbjährlich an die NRW.BANK zu entrichten.

2.6.5
Bildung von Sondereigentum

Im Darlehensvertrag hat sich die Förderempfängerin 
oder der Förderempfänger zu verpfl ichten, für die Dauer 
der Zweckbindung kein Sondereigentum nach §  1 des 
Wohnungseigentumsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 12. Januar 2021 (BGBl. I S. 34), das 
durch Artikel 34 Absatz 15 des Gesetzes vom 22. Dezem-
ber 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 411) geändert worden ist, zu 
bilden. Für den Fall der Zuwiderhandlung ist im Darle-
hensvertrag vorzusehen, dass

1.  die Förderempfängerin oder der Förderempfänger 
eine Vertragsstrafe zu entrichten hat und

2.  die NRW.BANK die Übernahme der Schuld aus der 
Gewährung der Fördermittel und gegebenenfalls die 
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Aufteilung der Grundpfandrechte nicht genehmigen 
wird.

Im Einvernehmen mit der zuständigen Stelle kann in be-
gründeten Einzelfällen die NRW.BANK einer Umwand-
lung in Wohneigentum zustimmen.

2.7 
Qualifi zierung von Fördervorhaben, Quartiers-
maßnahmen und experimenteller Wohnungsbau
Fördervorhaben mit mehr als 70 öffentlich-geförderten 
Wohnungen sowie Maßnahmen des experimentellen 
Wohnungsbaus, wie beispielweise gemeinschaftliche 
Wohnprojekte oder Schutzhäuser für Frauen und Män-
ner, sind dem für das Wohnungswesen zuständigen Mi-
nisterium frühzeitig zur Beratung und Qualifi zierung 
vorzulegen. Quartiersmaßnahmen sind Fördervorhaben, 
die sich durch gemischte Strukturen auszeichnen und in 
denen unterschiedliche Bevölkerungsgruppen durch 
vielfältige Wohnformen und Nutzungen zusammenge-
führt werden. Merkmale von Quartiersmaßnahmen sind 
darüber hinaus beispielsweise 
1.  die Integration von Einrichtungen der sozialen Infra-

struktur, beispielsweise Kindertagesstätten,
2.  Nahmobilitätskonzepte zur Reduktion des motorisier-

ten Individualverkehrs oder
3.  hohe energetische Gebäudestandards und lokale 

Energieversorgungslösungen. 
Fördervoraussetzungen für Quartiersmaßnahmen sind
1.  die Mischung verschiedener Förderangebote wie die 

Neuschaffung von Mietwohnraum, Wohnplätzen, Ei-
gentum und Modernisierung mit frei fi nanzierten 
Wohnungen,

2.  nachbarschaftsfördernde Infrastruktur, beispielsweise 
Gemeinschaftsräume oder Quartiersplätze sowie

3.  eine besonders qualitätsvolle, naturnahe Wohnum-
feldgestaltung einschließlich Klimafolgenanpassung.

Es steht den Bewilligungsbehörden frei, dem für das 
Wohnungswesen zuständigen Ministerium auch Quar-
tiersmaßnahmen mit weniger als 70 öffentlich-geför-
derten Wohnungen zur Beratung und Qualifi zierung vor-
zulegen. Im Zuge der Beratung kann die Eignung von 
Fördervorhaben als „Quartiersmaßnahme“ oder „experi-
menteller Wohnungsbau“ festgestellt werden.

2.8
Erwerb von zur Vermietung bestimmten Eigentums-
wohnungen und Mieteinfamilienhäusern durch Selbst-
nutzende
Wird eine zur Vermietung bestimmte Eigentumswohnung 
oder ein Mieteinfamilienhaus von dem Mieterhaushalt 
zum Zwecke der Selbstnutzung erworben, endet die 
Zweckbindung abweichend von Nummer 2.3 Satz 5 mit 
dem Nachweis, dass die gewährten Förderdarlehen voll-
ständig zurückgezahlt worden sind und das Objekt nach 
dem Eigentumsübergang selbstgenutzt wird.

3
Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum

3.1
Gegenstand der Förderung
Gefördert wird die Neuschaffung zur Selbstnutzung von
1.  Eigenheimen und
2.  Eigentumswohnungen 
durch Neubau oder Nutzungsänderung von Gebäuden 
nach § 8 Absatz 4 Nummern 1 und 3 WFNG NRW sowie 
deren Ersterwerb (§ 29 Nummer 3 WFNG NRW). Num-
mer 2.1 Satz 2 gilt sinngemäß. Gefördert wird auch der 
Erwerb bestehenden Wohnraums zur Selbstnutzung (Be-
standserwerb). Zweite Wohnungen im Eigenheim werden 
nicht gefördert. Die Förderung von selbstgenutztem 
Wohneigentum für Haushalte, die bereits einmal Förder-
mittel eines Landes, des Bundes, einer Gemeinde oder ei-
nes Gemeindeverbandes zur Schaffung oder zum Erwerb 
selbstgenutzten Wohneigentums erhalten haben, ist zu-
lässig, wenn die Fördermittel für das erste Förderobjekt 

vollständig zurückgezahlt wurden oder alsbald zurück-
gezahlt werden. 

3.2
Zielgruppe
Öffentlich-geförderter Wohnraum zur Selbstnutzung ist 
zweckzubinden für
1.  Begünstigte, deren anrechenbares Einkommen die 

Einkommensgrenze des §  13 Absatz  1 WFNG NRW 
nicht übersteigt (Einkommensgruppe A) oder

2.  wirtschaftlich leistungsfähigere Begünstigte, deren 
anrechenbares Einkommen die Einkommensgrenze 
des § 13 Absatz 1 WFNG NRW um bis zu 40 Prozent 
übersteigt (Einkommensgruppe B).

Soweit die Zahl der Kinder für die Förderberechtigung 
oder die Höhe der Wohnraumfördermittel maßgebend ist, 
wird ein zum Haushalt gehörendes Kind angerechnet,
1.  das die Voraussetzungen nach §  32 Absätze 1 bis 5 

EStG erfüllt oder
2.  dessen Geburt nach ärztlicher Bescheinigung oder 

Mutterpass erwartet wird.
Maßgebend sind die Verhältnisse zum Zeitpunkt der An-
tragstellung. Ändern sich die Verhältnisse bis zur Bewil-
ligung zu Gunsten der Antragstellerin oder des Antrag-
stellers, dürfen die günstigeren Verhältnisse zugrunde 
gelegt werden.

3.3
Ziel der Förderung
Das Förderobjekt ist von der Förderempfängerin oder 
dem Förderempfänger für die Dauer der Zinsbindung 
nach Nummer 3.6.1 Satz 1 Ziffer 1 zu eigenen Wohnzwe-
cken zu nutzen (Zweckbindung). Die Verpfl ichtung zur 
Selbstnutzung beginnt bei der Neuschaffung mit Be-
zugsfertigkeit des Objekts und beim Ersterwerb oder Be-
standserwerb mit Übergang von Nutzen und Lasten auf 
die Förderempfängerin oder den Förderempfänger. Eine 
Nutzung zu eigenen Wohnzwecken liegt auch vor, wenn 
weniger als die Hälfte der Wohn- und Nutzfl äche des 
Wohneigentums anderen, insbesondere gewerblichen 
Zwecken dient. Abweichend von Satz 1 endet die Zweck-
bindung vorzeitig, sobald das Förderdarlehen vollständig 
planmäßig oder außerplanmäßig zurückgezahlt worden 
ist. Für den Fall, dass das öffentlich-geförderte Objekt 
während der Dauer der Zweckbindung leer steht oder 
Dritten überlassen wird, ist das Förderdarlehen für diese 
Zeit mit 2 Prozentpunkten über dem dann gültigen Ba-
siszinssatz nach § 247 BGB für jeweils 10 Jahre zu ver-
zinsen. Der Verkauf oder die Überlassung des Förderob-
jekts an Dritte ist vorab der zuständigen Stelle sowie der 
NRW.BANK mitzuteilen.

3.4
Voraussetzungen für die Förderung

3.4.1
Allgemeine Voraussetzungen
Gefördert werden nur solche Förderobjekte, die
1.  legal errichtet wurden oder werden,
2.  die die Anforderungen nach dem Wohnraumstär-

kungsgesetz erfüllen und 
3.  eine angemessene Wohnraumversorgung gewährleis-

ten.
Der Bestandserwerb von Eigentumswohnungen in Ge-
bäuden mit mehr als zwei Wohnungen wird nur geför-
dert, wenn die Wohneigentumsanlage ordnungsgemäß in-
standgehalten oder modernisiert oder eine ausreichende 
Instandhaltungsrücklage gebildet wurde. 

3.4.2
Tragbarkeit der Belastung
Eine Förderung ist nur zulässig, wenn die Belastung 
nicht die wirtschaftliche Existenzgrundlage gefährdet 
und auf Dauer tragbar erscheint. Eine Belastung kann 
als tragbar angesehen werden, wenn im Zeitpunkt der 
Bewilligung die Einkünfte der Förderempfängerin oder 
des Förderempfängers nach Abzug der Belastung ein-
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schließlich sämtlicher Betriebskosten und aller sonstigen 
Zahlungsverpfl ichtungen ausreichen, den angemessenen 
Lebensunterhalt sicherzustellen. Nach Abzug der vorge-
nannten Belastung und sonstigen Zahlungsverpfl ichtun-
gen sollen zum Lebensunterhalt monatlich mindestens 
verbleiben (Mindestrückbehalt):
1.  für einen Einpersonenhaushalt 970 Euro,
2.  für einen Zweipersonenhaushalt 1 240 Euro und
3.  für jede weitere Person 320 Euro. 
Zu den Einkünften werden das Kindergeld und ein vor-
aussichtlicher Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz 
vom 24. September 2008 (BGBl. I S. 1856), in der jeweils 
geltenden Fassung, gerechnet. Einkünfte von Haushalt-
sangehörigen (§ 29 Nummer 1 Satz 2 WFNG NRW), die 
nicht Miteigentümer des Förderobjekts sind oder werden, 
können im Regelfall nur bis zur Höhe des auf sie entfal-
lenden Mindestrückbehalts berücksichtigt werden. Ein 
Kindergeldanspruch wird hierbei den Einkünften der 
Haushaltsangehörigen zugerechnet. Nicht zu den Ein-
künften zählen laufende Zahlungen von Verwandten oder 
sonstigen Dritten, die nicht auf einer gesetzlichen Ver-
pfl ichtung beruhen. Das gilt auch für Einkünfte, die bei 
der Ermittlung des Jahreseinkommens anzurechnen sind, 
aber nicht auf Dauer erzielt werden.  Zum Nachweis der 
Tragbarkeit der Belastung, insbesondere des verbleiben-
den Einkommens, ist eine Aufstellung der Einnahmen 
und Zahlungsverpfl ichtungen (Selbstauskunft) und eine 
Lastenberechnung jeweils nach vorgeschriebenem Vor-
druck sowie eine Auskunft einer Wirtschaftsauskunftei, 
wie beispielsweise eine SCHUFA-Bonitätsauskunft, vor-
zulegen. Die Bewilligungsbehörde hat die Antragstelle-
rin oder den Antragsteller unmittelbar über die Höhe der 
bei Bezugsfertigkeit und in der Folgezeit entstehenden 
Belastung und über gegebenenfalls zu erwartende Trag-
barkeitsprobleme aufzuklären. Beim Erst- oder Be-
standserwerb sind in der Lastenberechnung anstelle der 
Gesamtkosten der voraussichtliche Kaufpreis und die 
sonstigen Erwerbskosten anzugeben. Auf die in der Las-
tenberechnung verwendeten Begriffe sind in Zweifelsfäl-
len die Defi nitionen der II. BV anzuwenden. Ausgenom-
men hiervon ist die Höhe der Bewirtschaftungskosten, 
für die folgende Pauschalen jährlich anzusetzen sind: 
1.  Betriebskosten (einschließlich Heizkosten):
 a)  Förderobjekte ab Baujahr 2014: 25,80 Euro/m2
 b)  Förderobjekte ab Baujahr 1984: 30,70 Euro/m2
 c)  Förderobjekte bis Baujahr 1983: 36,40 Euro/m2
2.  Instandhaltungskosten 
 a)  Förderobjekte ab Baujahr 2003: 10,60 Euro/m2
 b)  Förderobjekte ab Baujahr 1993: 13,45 Euro/m2
 c)  Förderobjekte bis Baujahr 1992: 17,18 Euro/m2 und
3.  Instandhaltungskosten je Garage und ähnlichem Ein-

stellplatz 101,61 Euro.
Für die Verwaltung von Eigentumswohnungen ist jähr-
lich ein Betrag von 410,90 Euro ansetzbar. Bei der Las-
tenberechnung ist eine Einstufung in eine jüngere Bau-
altersklasse möglich, wenn durch Vorlage eines Gutach-
tens eines staatlich anerkannten Sachverständigen 
bestätigt wird, dass der Objektzustand dies rechtfertigt. 
Für die Berechnung der Betriebs- und Instandhaltungs-
kosten ist die Wohn- und gegebenenfalls Gewerbefl äche 
anzusetzen, die sich aus den technischen Unterlagen er-
gibt. Sind in der Lastenberechnung Fremdmittel, für die 
ein veränderlicher Zinssatz mit einer oberen und unteren 
Begrenzung vereinbart ist, mit Zustimmung der NRW.
BANK ausgewiesen, ist bei der Tragbarkeitsprüfung der 
vereinbarte Höchstzinssatz anzusetzen. Erträge aus der 
Vermietung von Garagen und Erträge für zweite Woh-
nungen dürfen nur berücksichtigt werden, wenn die Ein-
nahme nachhaltig gesichert erscheint.

3.4.3
Förderausschluss
Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn 
1.  bereits selbstgenutztes Wohneigentum vorliegt, es sei 

denn, dessen Nutzung ist aus persönlichen oder beruf-
lichen Gründen nicht oder nicht mehr angemessen 
oder zumutbar,

2.  die Gesamtkosten nicht als angemessen anzusehen 
sind, 

3.  beim Ersterwerb bereits die Bauherrschaft selbst eine 
Förderung für das Bauvorhaben erhält oder

4.  beim Bestandserwerb der Wohnraum bei Übergang 
von Nutzen und Lasten noch an Dritte vermietet ist.

Eine Förderung ist auch dann ausgeschlossen, wenn sie 
trotz Erfüllung der Fördervoraussetzungen offensichtlich 
nicht gerechtfertigt ist. Dies ist insbesondere dann der 
Fall, wenn

1.  die Förderempfängerin oder der Förderempfänger ver-
wertbares Vermögen (beispielsweise Guthaben, Wert-
papiere, Beteiligungen, Grundvermögen, Luxusgüter) 
von mehr als 50 Prozent der Gesamtkosten für die Fi-
nanzierung des Wohneigentums einsetzen kann oder 
dieses Vermögen offensichtlich mit dem Ziel, Förder-
mittel zu erlangen, auf Dritte übertragen hat,

2.  nach der Lebenserfahrung zu erwarten ist, dass das 
Gesamteinkommen des Haushalts innerhalb von drei 
Jahren nach Antragstellung die jeweils maßgebliche 
Einkommensgrenze um mehr als 25 Prozent überstei-
gen wird, zum Beispiel wegen Eintritts in das Berufs-
leben oder Wiederaufnahme der Berufstätigkeit nach 
einer Elternzeit. 

3.5
Art und Umfang, Höhe der Förderung

3.5.1
Grunddarlehen

Je nach Kostenkategorie der Kommune dürfen für die 
Förderung selbstgenutzten Wohneigentums Grunddarle-
hen bis zu folgender Höhe gewährt werden:

1.  in Kommunen der Kostenkategorie K1:

 a)  für die Einkommensgruppe A: 100 000 Euro, 

 b)  für die Einkommensgruppe B: 59 000 Euro,

2.  in Kommunen der Kostenkategorie K2:

 a)  für die Einkommensgruppe A: 115 000 Euro,

 b)  für die Einkommensgruppe B: 69 000 Euro,

3.  in Kommunen der Kostenkategorie K3:

 a)  für die Einkommensgruppe A: 148 000 Euro, 

 b)  für die Einkommensgruppe B:  88 000 Euro und

4.  in Kommunen der Kostenkategorie K4: 

 a)  für die Einkommensgruppe A: 184 000 Euro,

 b)  für die Einkommensgruppe B: 110 000 Euro.

Die Zuordnung der Kommunen zu den Kostenkategorien 
K1 bis K4 ergibt sich aus der Anlage.

3.5.2
Zusatzdarlehen 

Neben dem Grunddarlehen nach Nummer  3.5.1 können 
die Zusatzdarlehen nach den Nummern 2.5.2 (standort-
bedingte Mehrkosten) und 2.5.5 (Bauen mit Holz) 
 gewährt werden.  Für Bauvorhaben mit BEG-Standard 
Effizienzhaus 40 kann ein Zusatzdarlehen in Höhe von 
30 000 Euro gewährt werden.

3.5.3
Zusatzdarlehen Familienbonus

Für jedes zum Haushalt gehörende Kind sowie für jede 
zum Haushalt gehörende Person mit Schwerbehinderung 
(soweit nicht bereits als Kind berücksichtigt) kann ein 
Familienbonus in Höhe von 24 000 Euro als Zusatzdarle-
hen gewährt werden.

3.5.4
Zusatzdarlehen für ein Mehr an barrierefreiem Wohnen

Bei der Neuschaffung oder beim Ersterwerb barriere-
freier Objekte (bis einschließlich Gebäudeklasse 2) kann 
ein Zusatzdarlehen in Höhe von 11 500 Euro gewährt 
werden.
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3.5.5
Ergänzungsdarlehen

Zur Deckung der Gesamtkosten kann in Verbindung mit 
den Förderdarlehen nach den Nummern 3.5.1 bis 3.5.4 
auf Antrag ein Ergänzungsdarlehen in Höhe von 2 000 
Euro bis maximal 50 000 Euro gewährt werden, wenn die 
Förderempfängerin oder der Förderempfänger versichert, 
kein dinglich gesichertes Darlehen zu erhalten. Dieser 
Darlehensvertrag ist getrennt von den übrigen Darle-
hensverträgen abzuschließen. 

3.6
Bedingungen der Förderdarlehen

3.6.1
Zinsen und Verwaltungskostenbeiträge

Das Förderdarlehen ist ab Bezugsfertigkeit oder beim 
Erst- oder Bestandserwerb ab Vollauszahlung wie folgt 
zu verzinsen:

1.  30 Jahre ab Leistungsbeginn mit 0,5 Prozent,

2.  30 Jahre nach Leistungsbeginn mit 2 Prozentpunkten 
über dem dann gültigen Basiszinssatz nach §  247 
BGB und

3.  jeweils nach weiteren 10 Jahren angepasst auf Grund-
lage des dann gültigen Basiszinssatzes.

Für ein bewilligtes Förderdarlehen sind Verwaltungs-
kostenbeiträge nach Nummer  10.3 zu zahlen. Eine 
Zinser höhung ist der Förderempfängerin oder dem För-
derempfänger rechtzeitig vorher anzukündigen. Das 
 Ergänzungsdarlehen nach Nummer 3.5.5 ist ab Bezugs-
fertigkeit oder dem Tag der Vollauszahlung des Dar-
lehens mit 3,73 Prozent jährlich für die ersten 10 Jahre 
zu verzinsen. 

3.6.2
Tilgungsnachlass

Auf Antrag kann ein anteiliger Tilgungsnachlass (Teil-
schulderlass) bewilligt werden 

1.  auf das Grunddarlehen und die Zusatzdarlehen nach 
den Nummern 3.5.3 und 3.5.4 in Höhe von 10 Prozent 
und 

2.  auf die Zusatzdarlehen nach den Nummern 2.5.2, 
2.5.5 und 3.5.2 Satz 2 in Höhe von 50 Prozent.

Der Tilgungsnachlass ist auf zwei Nachkommastellen zu 
runden und wird bei Leistungsbeginn von dem bewillig-
ten Förderdarlehen abgesetzt.

3.6.3
Tilgung

Das Förderdarlehen ist mit jährlich 1 Prozent unter Zu-
wachs der durch die fortschreitende Tilgung ersparten 
Zinsen und Verwaltungskostenbeiträge zu tilgen. Abwei-
chend hiervon sind das Förderdarlehen für den Be-
standserwerb nach Nummer  3.1 Satz  3 und das Ergän-
zungsdarlehen nach Nummer  3.5.5 mit jährlich 2 Pro-
zent zu tilgen. 

3.6.4
Fälligkeit

Zinsen, Verwaltungskostenbeiträge und Tilgungsraten 
sind halbjährlich an die NRW.BANK zu entrichten.

4
Modernisierungsförderung 

4.1
Gegenstand der Förderung

Gefördert wird die Modernisierung von

1.  Mietwohnraum in Mehrfamilienhäusern sowie Miet-
einfamilienhäusern und

2.  Eigenheimen nach § 29 Absatz 1 WFNG NRW und zur 
Selbstnutzung bestimmten Eigentumswohnungen

durch Maßnahmen nach § 8 Absatz 5 WFNG NRW. 

Zur Vermietung bestimmte Eigentumswohnungen stehen 
geförderten Mietwohnungen gleich. 

4.1.1
Qualifi zierung von Fördervorhaben, Modernisierungs-
offensive+

Fördervorhaben, bei denen mehr als 70 Wohnungen öf-
fentlich-gefördert modernisiert werden sollen, sind dem 
für das Wohnungswesen zuständigen Ministerium zur 
Beratung und Qualifi zierung vorzulegen. Im Zuge der 
Beratung kann das Ministerium die Eignung des Vorha-
bens als Maßnahme der „Modernisierungsoffensive+“ 
feststellen. Diese umfasst Maßnahmen im Wohnungsbe-
stand, die über die Erneuerung einzelner Wohngebäude 
hinausgehen und auf die nachhaltige Aufwertung ganzer 
Wohnstandorte zielen. Typisch dafür sind beispielsweise 
die Ausdifferenzierung des Wohnungsangebots, Nachver-
dichtungen, hohe energetische Standards und eine be-
sonders qualitätsvolle, naturnahe Wohnumfeldgestal-
tung.  Es können auch Modernisierungsvorhaben mit bis 
zu 70 öffentlich-geförderten Wohnungen als Maßnahmen 
der „Modernisierungsoffensive+“ anerkannt werden.

4.1.2
Förderausschluss

Folgende Maßnahmen können nicht gefördert werden:

1.  Modernisierung von Ersatzwohnungen nach Num-
mer 2.3.1.2,

2.  Modernisierung von Wohnungen, deren Zweckbin-
dung auf einem Bindungserwerb nach Nummer 9 be-
ruht,

3.  die an Wohngebäuden mit Missständen oder Mängeln 
nach § 177 Absatz 2 und 3 des Baugesetzbuchs in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl.  I S.  3634) in der jeweils geltenden Fassung 
vorgenommen werden sollen, wenn diese nicht durch 
die Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnah-
men zeitgleich behoben werden, 

4.  denen planungs- oder baurechtliche Belange entge-
genstehen, 

5.  im Falle des Ausschlusses der Förderung für selbstge-
nutztes Wohneigentum bei offensichtlicher Nicht-
rechtfertigung (Nummer 3.4.3 Sätze 2 und 3 Ziffer 2) 
oder

6.  wenn ein Bergschadenverzicht vereinbart worden ist, 
wobei bei einer Bewilligung hingenommen werden 
kann, wenn ein Bergschadenminderwertverzicht bis 
zur Höhe von zehn Prozent des Verkehrswerts verein-
bart wird. 

4.2
Zielgruppe

Öffentlich-geförderter Mietwohnraum ist für Begünstig-
ten nach Nummer  2.2 zweckzubinden. Für die Zweck-
bindung von öffentlich-gefördertem Wohnraum zur 
Selbstnutzung ist Nummer 3.2 anzuwenden.

4.3
Ziel der Förderung

Für den öffentlich-gefördert modernisierten Mietwohn-
raum wird eine Zweckbindung (Belegungsbindung und 
Mietbindung) in entsprechender Anwendung der Num-
mer  2.3 begründet. Abweichend zu Nummer  2.3 Satz  4 
gilt im Hinblick auf den Beginn der Zweckbindungsfrist 
bei Modernisierungsmaßnahmen an Mietwohnraum, dass 
diese mit dem ersten Tag des Monats, der auf die Fertig-
stellung der Maßnahmen für alle Wohnungen eines Ge-
bäudes folgt, beginnt. Für öffentlich-geförderte Moderni-
sierungsmaßnahmen an Wohnraum zur Selbstnutzung 
gilt Nummer  3.3 entsprechend. Abweichend zu Num-
mer  3.3 Satz  2 gilt im Hinblick auf den Beginn der 
Zweckbindungsfrist bei Modernisierungsmaßnahmen an 
Wohnraum zur Selbstnutzung, dass diese bei Fertigstel-
lung der geförderten Maßnahmen beginnt. Für eine un-
tergeordnete Wohnung in einem Einfamilienhaus (Einlie-
gerwohnung) ist keine Zweckbindungen zu vereinbaren; 
dies gilt auch, wenn die Wohnung vermietet wird.
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4.3.1
Belegungsbindung bei der Modernisierung von 
 Mietwohnraum

Für den öffentlich-gefördert modernisierten Mietwohn-
raum ist in der Förderzusage für die nach § 3 Absatz 2 
WFNG NRW zuständige Stelle eine Belegungsbindung 
als allgemeines Belegungsrecht nach §  29 Nummer  6 
Satz  1 WFNG NRW zu begründen. Demnach darf die 
öffentlich-geförderte Wohnung bei Neuvermietung wäh-
rend der Zweckbindung nur an Haushalte mit einem 
gültigen Wohnberechtigungsschein nach §  18 WFNG 
NRW vermietet werden. Mieterinnen und Mieter, die 
eine geförderte Wohnung bereits vor Erteilung der För-
derzusage bewohnen, brauchen die Einkommensgren-
zen nicht einzuhalten. Wird eine Wohnung zur Durch-
führung der öffentlich-geförderten Maßnahmen freige-
zogen, kann sie abweichend von Satz  2 auch Personen 
überlassen werden, die diese oder eine andere Wohnung 
im Förderobjekt unmittelbar vor Durchführung der 
Maßnahmen bewohnt haben. In den Gebieten der Städ-
tebauförderung des Landes Nordrhein-Westfalen und 
des Bundes kann die Bewilligungsbehörde als Beitrag 
zur städtebaulichen Erneuerung und zur Verbesserung 
der sozialen Durchmischung ganz oder anteilig auf die 
Festlegung von Belegungsbindungen verzichten.

4.3.2
Mietbindung bei der Modernisierung von Mietwohn-
raum

Für den öffentlich-gefördert modernisierten Mietwohn-
raum wird in der Förderzusage nach §  10 Absatz  4 
Satz  5 WFNG NRW eine höchstzulässige Miete be-
stimmt, die sich aus der Bewilligungsmiete nach Num-
mer  4.3.2.1 oder aus der Kostenmiete nach Num-
mer 4.3.2.2 ergibt. Die Förderempfängerin oder der För-
derempfänger ist in der Förderzusage zu verpfl ichten, 
während der Dauer der Zweckbindung eine öffentlich-
geförderte Wohnung nicht gegen eine höhere als die 
nach Förderzusage höchstzulässige Miete zuzüglich der 
nach dieser Richtlinie zulässigen Mieterhöhungen zum 
Gebrauch zu überlassen. Im Rahmen der Ankündi-
gungspfl ichten nach §  555c BGB sind die Mieterinnen 
und Mieter über die Inanspruchnahme von Wohnraum-
fördermitteln des Landes Nordrhein-Westfalen sowie 
über die höchstzulässige Miete nach Modernisierung zu 
informieren. Weiter ist bei Neuvermietung während des 
Bindungszeitraums (auch bei Zwischenvermietung) in 
den Mietvertrag ein Hinweis auf § 16 und § 10 Absatz 9 
WFNG NRW aufzunehmen.

4.3.2.1
Bewilligungsmiete

Für Wohnungen, die vor Erteilung der Förderzusage 
nicht mietpreisgebunden sind, setzt die Bewilligungs-
behörde in der Förderzusage die höchstzulässige Miete 
nach Modernisierung fest (Bewilligungsmiete). Diese 
setzt sich höchstens zusammen aus der zuletzt verein-
barten Kaltmiete vor Modernisierung und dem Erhö-
hungsbetrag nach § 559 bis § 559d BGB. Es gelten die 
Mietobergrenzen nach Nummer  2.3.2.1 Sätze 1 und 2 
zuzüglich möglicher Erhöhungsbeträge zur Berücksich-
tigung von Energiekosteneinsparungen nach Num-
mer  4.3.2.1.1; im Übrigen gelten die Regelungen der 
Nummern 2.3.2.2 bis 2.3.2.4 entsprechend. Bei der Fest-
setzung der Bewilligungsmiete sind die Tragbarkeit für 
die Mieterinnen und Mieter und der tatsächliche Wohn-
wert nach Modernisierung angemessen zu berücksichti-
gen.  In der Förderzusage sind die mietrelevanten 
Wohnfl ächen festzusetzen, die bei allen Neuvermietun-
gen während des Bindungszeitraums (auch bei Zwi-
schenvermietung) den Mietverträgen zugrunde zu legen 
sind. Festzusetzen sind die tatsächlichen Wohnfl ächen, 
sofern sie die nach Nummer 2.5.1 Satz 4 angemessenen 
Wohnfl ächen um nicht mehr als fünf Quadratmeter 
überschreiten. Werden die bestehenden Grundrisse im 
Zuge der Modernisierung nicht verändert, muss keine 
Neuberechnung der Wohnfl ächen erfolgen. Abweichend 
von Nummer 2.3.2.3.3 Satz 1 kann die Bewilligungsbe-
hörde nach erneuter Modernisierung im Bindungszeit-
raum eine Mieterhöhung vor Ablauf von 25 Jahren zu-
lassen. 

4.3.2.1.1
Berücksichtigung von Energiekosteneinsparung

Bei der Festsetzung der Bewilligungsmiete nach Num-
mer 4.3.2.1 kann die Bewilligungsbehörde die Mietober-
grenzen nach Nummer 2.3.2.1 Sätze 1 und 2 um das Ein-
fache der errechneten Energiekosteneinsparung zum 
Zeitpunkt der Förderzusage, höchstens aber um 0,60 
Euro je Quadratmeter Wohnfl äche und Monat, über-
schreiten, sofern dabei der insgesamt zulässige Erhö-
hungsbetrag nach §  559 bis §  559d BGB eingehalten 
wird. Für Wohnraum, der nach Modernisierung dem BEG 
Effizienzhaus 85, 70 oder 55 Standard entspricht, kann 
bei entsprechender Energiekosteneinsparung eine Über-
schreitung der Bewilligungsmiete um jeweils weitere 
0,10 Euro je Quadratmeter Wohnfl äche und Monat zuge-
lassen werden. Eine Überschreitung um bis zu 1 Euro je 
Quadratmeter Wohnfl äche und Monat kann zugelassen 
werden für Wohnraum, der die Anforderungen des Netto-
Null-Standards nach Nummer 4.5.4.2.1 Sätze 2 bis 4 er-
füllt. Zur Berechnung der Energiekostenersparnis sind 
die monatlichen Kosten für Heizung und Warmwasserbe-
reitung je Quadratmeter Wohnfl äche vor und nach Mo-
dernisierung zu berechnen und voneinander in Abzug zu 
bringen. Diese Kosten ergeben sich jeweils aus dem Pro-
dukt des Endenergiebedarfs und des Tagespreises des 
eingesetzten Energieträgers je Kilowattstunde. Es gelten 
die Energiepreise zum Zeitpunkt der Förderzusage. Beim 
Einsatz mehrerer Energieträger sind deren Kosten ent-
sprechend ihres jeweiligen Anteils an der Bedarfsde-
ckung gewichtet zu berücksichtigen. Wird Strom aus ge-
bäudenaher erneuerbarer Erzeugung für die Wärmebe-
darfsdeckung des Gebäudes genutzt, ist auch der dafür 
kalkulierte Deckungsbeitrag bei der Bilanzierung der 
Energiekosten anzurechnen. Werden energetische Ge-
bäudestandards oder einzelne Maßnahmen zur Energie-
einsparung, die der Förderzusage zugrunde liegen, nicht 
umgesetzt, so wird die Bewilligungsmiete entsprechend 
des tatsächlich erreichten energetischen Standards und 
einer aktualisierten Berechnung der Energiekostener-
sparnis gekürzt.

4.3.2.1.2
Bewilligungsmiete bei neugeschaffenen oder 
 unvermieteten Wohnungen

Für Wohnungen, die im Wege der Modernisierungsförde-
rung neu geschaffen werden (Nummer 4.4.5.3 Satz 1 Zif-
fern 2 und 3), ist die jeweils gültige Mietobergrenze als 
Bewilligungsmiete festzusetzen. Für bestehende Woh-
nungen, für die zum Zeitpunkt der Förderzusage kein 
Mietvertrag gilt, sind grundsätzlich die Regelungen zur 
Festsetzung der Bewilligungsmiete nach Nummer 4.3.2.1 
und Nummer  4.3.2.1.1 anzuwenden. Besteht für eine 
Wohnung bei Antragstellung bereits seit mindestens 
zwölf Monaten kein Mietverhältnis mehr, kann alternativ 
im Rahmen des § 556d BGB die Festsetzung der jeweils 
gültigen Mietobergrenze als Bewilligungsmiete bean-
tragt werden. In diesen Fällen dürfen Energiekostenein-
sparungen nach Nummer  4.3.2.1.1 nicht mietwirksam 
werden.

4.3.2.2
Höchstzulässige Miete bei bestehender Mietpreisbindung 
(Kostenmiete)

Für Wohnungen, die bei Erteilung der Förderzusage be-
reits einer Mietpreisbindung im Sinne des Zweiten Woh-
nungsbaugesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. August 1994 (BGBl. I S. 2137), das zuletzt durch 
Artikel  2 des Gesetzes zur Reform des Wohnungsbau-
rechts vom 13. September 2001 (BGBl.  I S.  2376) geän-
dert worden ist, unterliegen, gelten nach §  1 und §  44 
Absatz  1 Nummer  3 WFNG NRW zur Ermittlung der 
Miete nach Fertigstellung der Maßnahmen die Vorschrif-
ten zur Berechnung der preisrechtlich zulässigen Mieter-
höhung nach § 8 bis § 11 des Wohnungsbindungsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. September 
2001 (BGBl. I S.2404) und der Neubaumietenverordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Oktober 
1990 (BGBl.  I S.  2204), beide in den jeweils geltenden 
Fassungen, sowie der II. BV. Nach Ende der ursprüngli-
chen Preisbindung gilt die zuletzt erreichte Kostenmiete 
als festgesetzte Bewilligungsmiete im Sinne der Num-



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 13 vom 25. April 2024500

mer 4.3.2.1. Ab diesem Zeitpunkt gelten die Regelungen 
zur Mieterhöhung nach Nummer 2.3.2.3.

4.3.3
Tragbarkeit der Belastung bei der Modernisierung von 
Wohnraum zur Selbstnutzung

Eine Modernisierungsförderung von Wohnraum zur 
Selbstnutzung ist nur zulässig, wenn die Belastung nicht 
die wirtschaftliche Existenzgrundlage gefährdet und auf 
Dauer tragbar erscheint. Nummer  3.4.2 gilt entspre-
chend. Verfügt die Förderempfängerin oder der Förder-
empfänger über verwertbares Vermögen, ist dieses vor-
rangig zur Deckung der Gesamtkosten einzusetzen, so-
fern diese mehr als 30 000 Euro betragen. 

Unberücksichtigt bleibt dabei verwertbares Vermögen 
bis zu einem Betrag von 

1.  40 000 Euro für einen 1-Personenhaushalt,

2.  55 000 Euro für einen 2-Personenhaushalt und

3.  15 000 Euro für jede weitere haushaltsangehörige Per-
son.

Die Bemessung von Vermögen orientiert sich grundsätz-
lich an den Bestimmungen der Nummer 21.37 Wohngeld-
Verwaltungsvorschrift (WoGVwV, BAnz AT 10.07.2017 
B5) vom 28. Juni 2017 in der jeweils geltenden Fassung.

4.4
Voraussetzungen für die Modernisierungsförderung

4.4.1
Allgemeine Voraussetzungen 

Die Modernisierung wird nur gefördert, wenn hierdurch 
der Gebrauchswert des Wohnraumes oder des Wohnge-
bäudes nachhaltig erhöht, die allgemeinen Wohnverhält-
nisse auf Dauer verbessert oder nachhaltig Einsparun-
gen von Energie oder Wasser bewirkt werden (§  8 Ab-
satz 5 Satz 1 WFNG NRW). Im Falle von Mietwohnungen 
gilt zusätzlich, dass diese nachhaltig an die begünstigte 
Zielgruppe vermietbar sein müssen. 

4.4.2
Geschossigkeit bei Mietwohnraum

Abweichend von Nummer  2.4.2 können in Gemeinden 
aller Mietniveaus in bestehenden Wohngebäuden mit 
höchstens sechs Vollgeschossen bis zu 100 Prozent der 
Wohnungen öffentlich- gefördert modernisiert werden. 
Die Förderung von Maßnahmen in Wohngebäuden mit 
mehr als sechs Vollgeschossen setzt voraus, dass sie den 
wohnungspolitischen oder städtebaulichen Zielen der 
Kommune entsprechen und zur Beratung und Qualifi zie-
rung dem für das Wohnungswesen zuständigen Ministe-
rium vorgelegt werden.

4.4.3
Wohnqualitäten und Grundrisse bei Mietwohnraum

Nummer 2.4.6 gilt entsprechend. Darüber hinaus hat der 
öffentlich-gefördert modernisierte Mietwohnraum nach 
Durchführung der Maßnahmen eine insgesamt zeitge-
mäße Wohnqualität aufzuweisen. Soweit nicht vorhan-
den und technisch sowie rechtlich möglich, ist die Woh-
nung mit einem Freisitz zu versehen.

4.4.4
Energetische Mindestanforderungen

Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz sind 
durch Fachunternehmen durchzuführen. Sie haben bei 
Mietwohngebäuden mindestens zum Erreichen des BEG 
Effizienzhaus 100 Standard zu führen. Bei Mietwohnge-
bäuden, die eingetragene Baudenkmäler sind oder im 
Geltungsbereich einer Denkmalbereichssatzung liegen, 
soll der BEG Effizienhaus Denkmal Standard erreicht 
werden. Energetische Einzelmaßnahmen haben die An-
forderungen der Richtlinie BEG EM zu erfüllen. Nicht 
förderfähig sind auf Öl basierende Heizungs- und Warm-
wasseranlagen sowie Nachtstromspeicherheizungen.  
Gasheizungen sind nur förderfähig, wenn sie technisch 
auf eine künftige Einbindung von Wasserstoff („H2-
ready“) oder erneuerbare Gase vorbereitet sind.

4.4.4.1
Nachweis der Energieeffizienz
Die Einhaltung der energetischen Mindestanforderungen 
(Nummer  4.4.4) ist durch Ausstellungsberechtigte für 
Energieausweise nach §  88 des Gebäudeenergiegesetzes 
vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) in der jeweils gel-
tenden Fassung zu bestätigen. Abweichend von Satz  1 
kann die Einhaltung der Mindestanforderungen für 
energetische Einzelmaßnahmen nach der Richtlinie BEG 
EM auch durch die Bewilligungsbehörde auf Grundlage 
von Angaben des ausführenden Fachunternehmens fest-
gestellt werden.

4.4.4.2
Berechnung von Energiebedarfs- und Treibhausgas-
minderung
Für Mietwohngebäude sind der Primärenergiebedarf, der 
Endenergiebedarf und die CO2-Emissionen für den Zu-
stand des Gebäudes vor und nach Modernisierung ent-
sprechend der Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes zu 
berechnen und der Bewilligungsbehörde mit der Berech-
nung der Energiekosteneinsparung nach Num-
mer 4.3.2.1.1 im Antragsverfahren vorzulegen.

4.4.5
Förderfähige Modernisierungsmaßnahmen
Förderfähig sind die Bau- und Baunebenkosten von Mo-
dernisierungsmaßnahmen in und an bestehenden Wohn-
gebäuden und auf den zugehörigen Grundstücken, durch 
die
1.  der Gebrauchswert des Wohnraums oder des Wohnge-

bäudes nachhaltig erhöht wird (beispielsweise durch 
Verbesserung der Barrierefreiheit, Verbesserung des 
Einbruchschutzes und des Sicherheitsempfi ndens, 
Ausstattung mit zeitgemäßer digitaler Infrastruktur, 
Leerrohrverkabelung für Elektromobilität, nachhal-
tige Verringerung des Wasserverbrauchs), 

2.  Endenergie und/oder nicht erneuerbare Primärener-
gie nachhaltig eingespart werden oder durch die das 
Klima nachhaltig geschützt wird,

3.  Klimaanpassungsmaßnahmen erfolgen,
4.  das Wohnumfeld im Falle von Mietwohnraum aufge-

wertet wird und
5.  Wohnraum durch Um- und Ausbau neu geschaffen 

wird.
Als Baunebenkosten können auch Gutachten oder Kon-
zepte, beispielsweise Energiegutachten oder im Falle von 
Mietwohnraum auch Quartierskonzepte, gefördert wer-
den. Instandsetzungsmaßnahmen, die durch Maßnahmen 
der Modernisierung verursacht werden, gelten als Mo-
dernisierung (§ 8 Absatz 5 Satz 2 WFNG NRW). Geför-
dert werden auch Instandsetzungen, die nicht durch die 
Modernisierung verursacht werden. Diese sonstigen In-
standsetzungsmaßnahmen sind förderfähig, soweit sie 
gleichzeitig mit der Modernisierung durchgeführt wer-
den und nicht den überwiegenden Teil der Kosten aller 
Baumaßnahmen ausmachen.

4.4.5.1
Installation von Photovoltaik
Die Installation von Photovoltaikanlagen ist nur förder-
fähig zur mindestens anteiligen Deckung des Eigenbe-
darfs im selbstgenutzten Wohneigentum sowie zur Er-
zeugung von Mieterstrom im Sinne des § 21 Absatz 3 des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes und zur mindestens an-
teiligen Allgemeinstromversorgung im Mietwohnungs-
bau. Förderfähig sind auch die dazugehörige Mess- und 
Zählertechnik sowie gegebenenfalls stationäre elektri-
sche Batteriespeicher und das zu ihrem Betrieb erforder-
liche Batteriemanagementsystem.

4.4.5.2
Maßnahmen für ein Mehr an Barrierefreiheit

Gefördert werden Maßnahmen zur nachhaltigen Redu-
zierung von Barrieren im Sinne des § 49 der BauO NRW 
entsprechend der Anlage A 4.2/3 der Verwaltungsvor-
schrift Technische Baubestimmungen NRW vom 15. Juni 
2021 (MBl. NRW. S. 444) in der jeweils geltenden Fassung 
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(im Folgenden: VV TB NRW). Es werden auch Maßnah-
men und Maßnahmenbündel gefördert, die nur einzelne 
Elemente der VV TB NRW umsetzen. Dabei ist jeweils si-
cherzustellen, dass eine möglichst weitgehende Verbesse-
rung der Barrierefreiheit erfolgt und nur von solchen 
Anforderungen abgewichen wird, deren Erfüllung bau-
technisch nicht möglich oder nur mit einem unverhält-
nismäßig hohen Aufwand zu erreichen ist. Über die Zu-
lässigkeit entscheidet die Bewilligungsbehörde. Dabei ist 
die Modernisierung von Badezimmern nur förderfähig 
als Beitrag für mehr Barrierefreiheit in der Wohnung. 
Dafür sind bodengleiche Duschplätze mit einer Wasser-
schutzkante von höchstens 2 Zentimetern herzustellen; 
Grundrissanpassungen zur Vergrößerung von Bewe-
gungsfl ächen sind nicht erforderlich. Ohne bodenglei-
chen Duschplatz ist die Badmodernisierung auch nicht 
als sonstige Instandsetzung förderfähig. Türen, ein-
schließlich Fenstertüren, sind nur förderfähig mit unte-
ren Anschlägen oder Schwellen von höchstens zwei Zen-
timetern. Dies gilt auch, wenn die Tür vorwiegend zur 
Verbesserung der Energieeffizienz ausgetauscht wird.

4.4.5.3
Schaffung von Wohnraum durch Um- und Ausbau

Die Schaffung von Wohnraum durch Um- und Ausbau 
(Nummer 4.4.5 Satz 1 Ziffer 5) wird gefördert

1.  zur Erweiterung von Eigenheimen durch Aus- und 
Anbau oder Aufstockung für eine angemessene Wohn-
raumversorgung,

2.  zum Zusammenlegen oder Neuaufteilen von Mietwoh-
nungen oder

3.  zum Schaffen einzelner zusätzlicher Mietwohnungen 
in bestehenden Wohngebäuden durch den Ausbau von 
Dachgeschossen oder die Umnutzung einzelner Ge-
werberäume. 

Die Neuschaffung von Mietwohnungen durch Aufsto-
ckung oder Anbau sowie die Nutzungsänderung von 
Nicht-Wohngebäuden sind nach Nummer 2.1 zu fördern.

4.5
Art und Umfang, Höhe der Förderung

4.5.1
Darlehenshöchstbetrag, Bagatellgrenze

Die Förderung erfolgt mit Darlehen bis zu 100 Prozent 
der anerkannten förderfähigen Bau- und Baunebenkos-
ten. Das Darlehen beträgt höchstens bis zu 220 000 Euro 
pro Wohnung oder Eigenheim. Das insgesamt berechnete 
Darlehen ist auf zwei Nachkommastellen zu runden. 
Darlehensbeträge unter 5 000 Euro werden nicht bewil-
ligt (Bagatellgrenze).

4.5.2
Mehrfache Förderung

Soweit die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind, kann 
eine Wohnung oder ein Eigenheim bis zum Erreichen des 
jeweils geltenden Darlehenshöchstbetrags mehrfach ge-
fördert werden. Bei einer erneuten Förderung sind wei-
tere Zweckbindungen nach Nummer 4.3 zu vereinbaren.

4.5.3
Berechnung der Förderdarlehen

Als förderfähige Kosten sind der Förderzusage die nach 
Nummer 1.7 ermittelten Gesamtkosten unter Abzug der 
Kosten nicht förderfähiger Maßnahmen und gegebenen-
falls von Fördermitteln aus anderen Programmen zu-
grunde zu legen. Die Bewilligungsbehörde prüft die 
sachliche und rechnerische Richtigkeit und die Ange-
messenheit der Kosten. Werden nur einzelne Wohnungen 
in einem Wohngebäude gefördert, sind die Kosten für 
Maßnahmen an Gemeinschaftsfl ächen, Dach und Gebäu-
dehülle sowie auf dem Grundstück im Verhältnis der ge-
förderten zur nicht geförderten Wohnfl äche aufzuteilen. 
Werden Maßnahmen nicht wie bewilligt durchgeführt, ist 
das Darlehen in Höhe der für die Maßnahmen gewährten 
Förderung zu kürzen und durch einen Änderungsbe-
scheid neu festzusetzen (Kostennachweisprüfung nach 

Nummer 10.6.3). Die nachträgliche Erhöhung des bewil-
ligten Darlehens ist ausgeschlossen.

4.5.4

Bedingungen der Förderdarlehen

4.5.4.1

Zinsen und Verwaltungskostenbeiträge

Die Förderdarlehen sind wie folgt zu verzinsen:

1.  5 Jahre ab Leistungsbeginn mit 0 Prozent,

2.  5 Jahre nach Leistungsbeginn bis zum Ablauf der 
Zweckbindung mit 0,5 Prozent und 

3.  nach Ablauf der Zweckbindung mit marktüblicher 
Verzinsung.

Abweichend von Satz 1 Nummer 3 gilt bei einer Moder-
nisierungsförderung für Wohnraum zur Selbstnutzung, 
dass nach Ablauf der Zweckbindung das Förderdarlehen 
mit 2 Prozentpunkten über dem dann gültigen Basiszins-
satz nach § 247 BGB mit Anpassung jeweils nach weite-
ren 10 Jahren auf Grundlage des dann gültigen Basis-
zinssatzes verzinst wird. Für ein bewilligtes Förderdarle-
hen sind Verwaltungskostenbeiträge nach Nummer  10.3 
zu zahlen.

4.5.4.2

Tilgungsnachlass

Auf Antrag wird für das Förderdarlehen ein anteiliger 
Tilgungsnachlass gewährt. Der Tilgungsnachlass beträgt 

1.  25 Prozent der nach Prüfung des Kostennachweises 
anerkannten Darlehenshöhe bei der Förderung von 
Mietwohnraum und bei der Förderung von selbstge-
nutztem Wohneigentum für die Einkommensgruppe A 
und 

2.  15 Prozent bei der Förderung für die Einkommens-
gruppe B. 

Der Tilgungsnachlass ist auf zwei Nachkommastellen zu 
runden und wird bei Leistungsbeginn von dem bewillig-
ten Förderdarlehen abgesetzt. Werden Maßnahmen oder 
Standards, die der Gewährung von Tilgungsnachlässen 
bei der Förderzusage zugrunde liegen, nicht umgesetzt, 
so wird der insgesamt bewilligte Tilgungsnachlass im 
Zuge der Kostennachweisprüfung entsprechend gekürzt.

4.5.4.2.1

Zusätzlicher Tilgungsnachlass für Energieeffizienz

Der nach Nummer 4.5.4.2 Satz 2 gewährte Tilgungsnach-
lass erhöht sich jeweils um 5 Prozentpunkte, wenn das 
Gebäude im Zuge der Modernisierung den jeweils besse-
ren BEG Effizienzhaus 85, 70 oder 55 Standard erreicht. 
Ein um weitere 5 Prozentpunkte erhöhter Tilgungsnach-
lass wird gewährt, wenn der Endenergiebedarf für die 
Wärmeversorgung der geförderten Wohnungen (Brauch-
wasser und Heizung) in Folge der Modernisierung voll-
ständig durch im Gebäude oder gebäudenah eigener-
zeugte, erneuerbare Energie gedeckt wird. Dafür ist der 
rechnerische Nachweis zu erbringen, dass sich die im 
Laufe eines Jahres gegebenenfalls aus dem Netz bezoge-
nen sowie eingespeisten Endenergiemengen bilanziell 
ausgleichen (Netto-Null-Standard). In Betracht kommen 
für die Förderung erneuerbare Energien nach § 3 Num-
mer 21 Buchstaben a) bis d) des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes.

4.5.4.2.2

Zusätzlicher Tilgungsnachlass für ökologisches Dämmen

Es wird ein um weitere 5 Prozentpunkte erhöhter Til-
gungsnachlass gewährt, wenn keine mineralölbasierten 
Dämmstoffe eingesetzt werden und mindestens die Au-
ßenfassade gedämmt wird. Eine Perimeterdämmung im 
Keller- und Sockelbereich ist förderfähig.
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4.5.4.2.3
Zusätzlicher Tilgungsnachlass für 30-jährige 
 Zweckbindung
Bei der Förderung von Mietwohnraum nach Nummer  4 
wird ein um weitere 5 Prozentpunkte erhöhter Tilgungs-
nachlass gewährt, wenn eine Zweckbindung von 30 Jah-
ren Dauer begründet wird.

4.5.4.2.4
Erhöhter Tilgungsnachlass für ein Mehr an 
 Barrierefreiheit
Bei Nachweis einer Schwerbehinderung oder eines Pfl e-
gegrades wird auf Antrag für den Darlehensbestandteil, 
der auf die Anpassung von bestehendem Wohnraum an 
den konkreten, individuellen Bedarf der beziehungs-
weise des Schwerbehinderten oder Pfl egebedürftigen 
entfällt, ein erhöhter Tilgungsnachlass von 50 Prozent 
gewährt. Weitere Erhöhungen des Tilgungsnachlasses 
nach den Nummern 4.5.4.2.1 bis  4.5.4.2.3 sind für diesen 
Darlehensbestandteil nicht zulässig.

4.5.4.3
Tilgung
Das Förderdarlehen ist mit jährlich 2 Prozent unter Zu-
wachs der durch die fortschreitende Tilgung ersparten 
Zinsen und Verwaltungskostenbeiträge zu tilgen.

4.5.4.4
Fälligkeit
Zinsen, Verwaltungskostenbeiträge und Tilgungsraten 
sind halbjährlich an die NRW.BANK zu entrichten.

5
Förderung von Wohnplätzen für Auszubildende und 
 Studierende 

5.1
Gegenstand der Förderung
Gefördert werden Baumaßnahmen, durch die Wohn-
plätze und Gemeinschaftsräume für Auszubildende und 
Studierende 
1.  durch Neubau, Nutzungsänderung oder Erweiterung 

von Gebäuden nach §  8 Absatz  4 Nummern 1 und 3 
WFNG NRW neu geschaffen oder

2.  nach § 8 Absatz 5 WFNG NRW modernisiert werden.
Nummer 2.1 Satz 2 gilt entsprechend. 
Die Förderung von Wohnplätzen für Auszubildende und 
Studierende ist zulässig, sofern zuvor erhaltene Förder-
mittel aus der öffentlichen Wohnraumförderung für die 
Schaffung oder die Modernisierung der Wohnplätze voll-
ständig zurückgezahlt wurden oder alsbald zurückge-
zahlt werden. 

5.2
Zielgruppe
Die öffentliche Förderung nach Nummer 5 soll nach § 2 
Absatz  1 Satz  2 WFNG NRW die angemessene Wohn-
raumversorgung von Auszubildenden und Studierenden 
unterstützen. §  13 Absatz  1 WFNG NRW fi ndet dabei 
keine Anwendung. 

5.3
Ziel der Förderung
Für öffentlich-geförderte Wohnplätze wird eine Zweck-
bindung (Belegungsbindung und Mietbindung) begrün-
det. Die Dauer der Zweckbindung beträgt einheitlich für 
alle öffentlich-geförderten Wohnplätze
1.  bei Neubau, Nutzungsänderung oder Erweiterung von 

Gebäuden (Nummer 5.1 Satz 1 Ziffer 1) wahlweise 25, 
30, 35 oder 40 Jahre und 

2.  bei Modernisierungen (Nummer  5.1 Satz  1 Ziffer  2) 
wahlweise 25 oder 30 Jahre. 

Die Zweckbindung tritt mit Bestandskraft der Förderzu-
sage ein. Die Zweckbindungsfrist beginnt mit dem ersten 
Tag des Monats, der auf die Bezugsfertigkeit aller Wohn-
plätze oder den Abschluss der Modernisierungsmaßnah-

men folgt. Die vorzeitige und vollständige Rückzahlung 
der Förderdarlehen verkürzt die Dauer der Zweckbin-
dung nicht. §  23 Absätze 1 und 3 WFNG NRW bleiben 
unberührt. Nummer  2.3 Sätze 7 und 8 gelten entspre-
chend. Auf Antrag kann eine Bindungsverlängerung 
(Nummer 8.2 und 8.3) bewilligt werden.

5.3.1
Belegungsbindung
Die öffentlich-geförderten Wohnplätze sind an Auszubil-
dende oder Studierende zu überlassen. Der Förderemp-
fängerin oder dem Förderempfänger oder der Trägerin 
oder dem Träger der Einrichtung ist die Wohnberechti-
gung in der Regel nachzuweisen
1.  bei Auszubildenden durch eine Bescheinigung der Ar-

beitgeberin oder des Arbeitgebers und 
2.  bei Studierenden über eine Studienbescheinigung.
Die Förderempfängerin oder der Förderempfänger oder 
die Trägerin oder der Träger der Einrichtung hat eine 
Belegungsliste zu führen, der die jeweils aktuellen Be-
scheinigungen der Bewohnerinnen und Bewohner beizu-
fügen sind.

5.3.2
Mietbindung
In der Förderzusage wird je öffentlich-gefördertem 
Wohnplatz für die Dauer der Zweckbindung eine höchst-
zulässige Miete bestimmt, die sich aus der Bewilligungs-
miete nach Nummer 5.3.2.1 sowie etwaigen mietvertrag-
lichen Nebenleistungen nach Nummer  5.3.2.2 zusam-
mensetzt. Die oder der Verfügungsberechtigte darf einen 
geförderten Wohnplatz nicht gegen eine höhere als die 
nach Förderzusage höchstzulässige Miete zum Gebrauch 
überlassen.

5.3.2.1
Bewilligungsmiete
Die monatliche Bewilligungsmiete beträgt höchstens
1.  in Kommunen mit Mietniveau M1 bis M3 je öffent-

lich-gefördertem Wohnplatz 210 Euro, 
2.  in Kommunen mit Mietniveau M4 je öffentlich-geför-

dertem Wohnplatz 220 Euro und
3.  in den Städten Bonn, Düsseldorf, Köln und Münster 

(M4+) je öffentlich-gefördertem Wohnplatz 230 Euro. 
Die Zuordnung der Kommunen zu den Mietniveaus M1 
bis M4 ergibt sich aus der Anlage.

5.3.2.2
Mietvertragliche Nebenleistungen
Für die Erstausstattung der Wohnplätze und Gemein-
schaftsräume mit Einbaumöbeln darf je Wohnplatz mo-
natlich ein Möblierungszuschlag in Höhe von bis zu 45 
Euro und für die Versorgung mit Internet ein Zuschlag in 
Höhe von bis zu 20 Euro erhoben werden. Auf Antrag 
können weitere mietvertragliche Nebenleistungen nach 
Zustimmung des für das Wohnungswesen zuständigen 
Ministeriums in der Förderzusage zugelassen werden. 

5.3.2.3
Erhöhung der höchstzulässigen Miete und 
 Mieterhöhungen
Die höchstzulässige Miete erhöht sich ab dem Zeitpunkt 
der Erteilung der Förderzusage alle zwölf Monate um 1,7 
Prozent. Der Erhöhungsbetrag ist von der in der Förder-
zusage festgesetzten Bewilligungsmiete sowie etwaigen 
mietvertraglichen Nebenleistungen zu berechnen und 
auf zwei Nachkommastellen zu runden. Die oder der Ver-
fügungsberechtigte kann die Miete nach Maßgabe der 
allgemeinen mietrechtlichen Vorschriften erhöhen, je-
doch nicht höher als bis zur höchstzulässigen Miete und 
Berücksichtigung von Erhöhungen nach Satz 1.

5.3.2.4
Betriebskosten
Neben der höchstzulässigen Miete darf die oder der Ver-
fügungsberechtigte eine Betriebskostenpauschale und 
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eine Heizkostenpauschale nach den allgemeinen miet-
rechtlichen Vorschriften verlangen. 

5.3.2.5

Besondere Regelungen bei der Modernisierungs-
förderung

Bei einer Modernisierungsförderung (Nummer 5.1 Satz 1 
Ziffer  2) muss die Bewilligungsmiete je Wohnplatz die 
Bewilligungsmiete nach Nummer 5.3.2.1 um mindestens 
10 Prozent unterschreiten. Die Höhe der Unterschreitung 
legt die Bewilligungsbehörde in Abhängigkeit von der 
Qualität der modernisierten Wohnplätze fest. Die Num-
mern 5.3.2.2 bis 5.3.2.4 gelten entsprechend.

5.3.2.6

Befristung von Mietverhältnissen

Mietverhältnisse für  öffentlich-geförderte Wohnplätze, 
die an Auszubildende und Studierende zu überlassen 
sind, können nach den Vorgaben des BGB befristet wer-
den.

5.3.2.7

Zwischenvermietung

Eine Zwischenvermietung von öffentlich-geförderten 
Wohnplätzen ist zulässig, wenn die Verpfl ichtungen aus 
der Förderzusage in vollem Umfang auf die Zwischen-
mieterin oder den Zwischenmieter übertragen werden. 
Insbesondere darf keine höhere Miete als die in der För-
derzusage festgelegte Bewilligungsmiete vereinbart wer-
den.

5.4

Voraussetzungen für die Förderung

5.4.1

Allgemeine Voraussetzungen

Für Förderungen von Wohnplätzen für Auszubildende 
und Studierende gelten die Nummern 2.4.1 Sätze 1, 2 
und 3, 2.4.2 und 2.4.5 sowie die nachfolgenden Regelun-
gen. Es können Gebäude mit bis zu 80 Wohnplätzen an 
einem Hauseingang öffentlich gefördert werden.

5.4.2

Adressbildung und Erschließung

Bei dem Neubau von Wohnplätzen für Auszubildende 
und Studierende sind die Regelungen in Nummer  2.4.4 
Sätze 1 und 3 entsprechend anzuwenden. 

5.4.3

Wohnqualitäten und Grundrisse 

Wohnplätze für Auszubildende oder Studierende müssen 
nicht mit einem Freisitz ausgestattet werden. Ein Wohn-
platz für eine Person soll jeweils einen Individualbereich 
zum Wohnen, Schlafen und Lernen sowie einen Vorraum, 
ein Duschbad, eine Toilette und eine Kochgelegenheit er-
halten. Der Individualbereich soll die Größe von 14 Qua-
dratmetern nicht unterschreiten. Darin nicht enthalten 
ist die Fläche der Kochgelegenheit, auch wenn diese 
nicht baulich getrennt ist. Wohnplätze in einer Wohnge-
meinschaft für zwei und mehr Personen sollen einen In-
dividualbereich zum Wohnen, Schlafen und Lernen von 
mindestens 14 Quadratmetern je Person erhalten. Die 
Wohngemeinschaften sind mit Badezimmern für bis zu 
drei Personen sowie einem Wohnraum mit Kochgelegen-
heit und einem Essplatz je Person zu errichten. Für die 
Duschplätze gilt eine Bewegungsfl äche von 90 cm x 90 
cm als ausreichend. Für Auszubildende und Studierende 
sind Gemeinschaftsräume vorzusehen.  Gemeinschafts-
räume können in Form von Lern- oder Spielräumen, Ge-
meinschaftsküchen oder Ähnlichem errichtet werden, die 
entsprechend zu möblieren sind. Gemeinschaftsräume 
müssen im Umfang von mindestens einem Quadratmeter 
je Wohnplatz errichtet werden, sie müssen jedoch insge-
samt einen Umfang von 100 Quadratmetern nicht über-
schreiten.

5.4.4
Abweichende Fördervoraussetzungen bei Nutzungs-
änderung und Modernisierung

5.4.4.1
Nutzungsänderung 

Bei Förderungen durch Nutzungsänderung (Nummer 5.1 
Satz  1 Ziffer  1) können mit Zustimmung des für das 
Wohnungswesen zuständigen Ministeriums Abweichun-
gen von den Fördervorrausetzungen zugelassen werden, 
wenn dies aus planerischen Gründen zweckmäßig ist 
und durch geeignete Ersatzmaßnahmen kompensiert 
werden kann.

5.4.4.2
Modernisierung

Bei Förderungen von Modernisierungsmaßnahmen 
(Nummer 5.1 Satz 1 Ziffer 2) sollen der Gebrauchswert 
der Wohnplätze und die Energieeffizienz nachhaltig er-
höht, Barrieren im bestehenden Wohnraum reduziert und 
das Wohnumfeld verbessert werden. Die Voraussetzungen 
für die Förderung nach den Nummern 2.4.1 bis 2.4.6 und 
5.4 gelten nicht. Die geförderten Gebäude müssen min-
destens die technischen Anforderungen an den BEG Effi-
zienzhaus 100 Standard erfüllen. Nummer 4.4.4 gilt ent-
sprechend.

5.5
Art und Umfang, Höhe der Förderung

5.5.1
Grunddarlehen

Für die Neuschaffung von Wohnplätzen (Nummer  5.1 
Satz 1 Ziffer 1) werden je nach Standort des öffentlich-
geförderten Vorhabens folgende Grunddarlehen bewil-
ligt. Das Grunddarlehen beträgt für jeden Wohnplatz:
1.  in Kommunen mit Mietniveau M1 bis M3 84 700 Euro,
2.  in Kommunen mit Mietniveau M4 91 300 Euro und
3.  in den Städten Bonn, Düsseldorf, Köln und Münster 

(M4+) 95 000 Euro. 
Das Grunddarlehen erhöht sich je Quadratmeter Ge-
meinschaftsraumfl äche nach Nummer 5.4.3
1.  in Kommunen mit Mietniveau M1 bis M3 um 3 120 

Euro,
2.  in Kommunen mit Mietniveau M4 um 3 360 Euro und
3.  in den Städten Bonn, Düsseldorf, Köln und Münster 

(M4+) um 3 500 Euro.

5.5.2
Zusatzdarlehen 

Neben dem Grunddarlehen nach Nummer  5.5.1 können 
Zusatzdarlehen nach den Nummern 2.5.2 bis 2.5.7 und 
2.5.10 je Wohnplatz bewilligt werden. In der Auslobung 
von Planungswettbewerben nach Nummer  2.5.10 sind 
die Voraussetzungen für Förderungen nach Nummer 5 als 
Vorgaben zu benennen. 

5.5.3
Modernisierung

Die Förderung von Modernisierungsmaßnahmen (Num-
mer 5.1 Satz 1 Nummer 2) erfolgt mit einem Förderdar-
lehen von höchstens 100 Prozent der anerkannten för-
derfähigen Baukosten und Baunebenkosten. Das Darle-
hen beträgt bis zu 110 000 Euro je Wohnplatz. Für die 
Berechnung werden die Wohnplätze nach Modernisie-
rung gezählt. Das Kostennachweisverfahren nach Num-
mer 2.5.2.5 gilt entsprechend.

5.5.4
Berechnung der Förderdarlehen 

Wohnplätze werden bei der Berechnung wie Wohnungen 
gezählt. Sofern die förderfähige Wohnfl äche maßgeblich 
ist, wird die Wohnfl äche der Wohnplätze zu Grunde ge-
legt. Zur Berechnung der fl ächenbezogenen Förderdarle-
hen sind gerundete volle Quadratmeter anzusetzen. Das 
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ermittelte Förderdarlehen ist auf zwei Nachkommastel-
len zu runden.

5.6
Bedingungen der Förderdarlehen

5.6.1
Zinsen und Verwaltungskostenbeiträge
Die Förderdarlehen sind wie folgt zu verzinsen:
1.  5 Jahre ab Leistungsbeginn mit 0 Prozent,
2.  5 Jahre nach Leistungsbeginn bis zum Ablauf der 

Zweckbindung mit 0,5 Prozent und
3.  nach Ablauf der Zweckbindung mit marktüblicher 

Verzinsung. 
Für ein bewilligtes Förderdarlehen sind Verwaltungskos-
tenbeiträge nach Nummer 10.3 zu zahlen.

5.6.2
Tilgungsnachlass
Auf das Grunddarlehen kann auf Antrag ein anteiliger 
Tilgungsnachlass bewilligt werden in Höhe von 
1.  35 Prozent bei einer Zweckbindung von 25 Jahren, 
2.  40 Prozent bei einer Zweckbindung von 30 Jahren,
3.  45 Prozent bei einer Zweckbindung von 35 Jahren 

und
4.  50 Prozent bei einer Zweckbindung von 40 Jahren.
Auf Zusatzdarlehen kann auf Antrag ein anteiliger Til-
gungsnachlass von 50 Prozent bewilligt werden. Bei Mo-
dernisierungsförderungen (Nummer  5.1 Satz  1 Ziffer  2) 
erhöht sich der Tilgungsnachlass auf das Grunddarlehen
1.  jeweils um 5 Prozentpunkte, wenn die Gebäude den 

jeweils besseren BEG Effizienzhaus 85, 70 oder 55 
Standard erfüllen und

2.  um weitere 5 Prozentpunkte für Gebäude, deren Au-
ßenfassaden nach Nummer 4.5.4.2.2 gedämmt werden. 

Nummer  2.5.4 Sätze 4 und 5 gelten entsprechend. Der 
Tilgungsnachlass ist auf zwei Nachkommastellen  zu 
runden und wird bei Leistungsbeginn von dem bewillig-
ten Förderdarlehen abgesetzt.

5.6.3
Tilgung 
Das Förderdarlehen ist mit jährlich 2 Prozent unter Zu-
wachs der durch die fortschreitende Tilgung ersparten 
Zinsen und Verwaltungskostenbeiträge zu tilgen. Num-
mer 2.6.3 Satz 2 fi ndet keine Anwendung. 

5.6.4
Fälligkeit
Zinsen, Verwaltungskostenbeiträge und Tilgungsraten 
sind halbjährlich an die NRW.BANK zu entrichten.

5.7
Qualifi zierung von Fördervorhaben
Maßnahmen, mit denen Wohnplätze für Auszubildende 
und Studierende
1.  durch Neubau, Nutzungsänderung oder Erweiterung 

von Gebäuden mit mehr als 80 Wohnplätzen entstehen 
(Nummer 5.1 Satz 1 Ziffer 1) oder

2.  modernisiert werden sollen (Nummer  5.1 Satz  1 Zif-
fer 2),

sind dem für das Wohnungswesen zuständigen Ministe-
rium frühzeitig zur Beratung und Qualifi zierung vorzu-
legen.

6
Förderung von Gruppenwohnungen 

6.1
Gegenstand der Förderung 
Gefördert werden gemeinschaftliche Wohnformen wie 
Gruppenwohnungen und Clusterwohnungen für drei bis 
zwölf Personen, in denen jede Person einen Individualbe-

reich selbstbestimmt zur Miete bewohnt und ein Nut-
zungsrecht an den Gemeinschaftsfl ächen der Wohnung 
hat. Diese müssen über angemessen große Individualbe-
reiche für jede Person und über Flächen für die gemein-
same Nutzung verfügen. Es gelten die für die Förderung 
von Mietwohnungen (Nummer 2) maßgeblichen Bestim-
mungen, soweit im Folgenden nichts Abweichendes gere-
gelt ist.

6.2

Zielgruppe

Nummer 2.2 gilt entsprechend.

6.3

Ziel der Förderung

6.3.1

Belegungsbindung

Nummer 2.3.1.1 gilt entsprechend. 

6.3.2

Mietbindung

6.3.2.1

Miete

Die oder der Verfügungsberechtigte hat mit jeder Person 
einen Mietvertrag über den Individualbereich einschließ-
lich eines Nutzungsrechts an den Gemeinschaftsfl ächen 
abzuschließen. Die Höhe der Miete richtet sich nach 
Nummer 2.3.2.1 und bemisst sich nach den förderfähigen 
Wohnfl ächen nach Nummer 2.5.1. Die Miete für die Ge-
meinschaftsfl äche ist zu gleichen Anteilen auf die Perso-
nen umzulegen und bemisst sich nach der für die Ein-
kommensgruppe A maßgeblichen Bewilligungsmiete. 
Dabei ist die maximale Belegung zu Grunde zu legen.

6.3.2.2

Ausstattung

Für die Erstausstattung mit Einbaumöbeln für die Indi-
vidualbereiche oder Gemeinschaftsräume darf ein Möb-
lierungszuschlag in Höhe von bis zu 45 Euro monatlich 
je Individualbereich erhoben werden.

6.3.2.3

Zwischenvermietung

Die Zwischenvermietung einer Gruppenwohnung, bei-
spielsweise an einen Verein, eine Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts oder einen caritativen Träger, ist nur zuläs-
sig, wenn die Verpfl ichtungen aus der Förderzusage in 
vollem Umfang auf die Zwischenmieterin oder den Zwi-
schenmieter übertragen werden. Insbesondere darf keine 
höhere Miete als die in der Förderzusage festgelegte Be-
willigungsmiete vereinbart werden.

6.4

Voraussetzungen für die Förderung

6.4.1

Allgemeine Voraussetzungen

Die Fördervoraussetzungen für die Fördergegenstände 
nach Nummer 6.1 ergeben sich aus den Bestimmungen in 
Nummer  2.4 unter Berücksichtigung der nachfolgenden 
Regelungen. Für Menschen mit Behinderungen, Ältere 
und pfl egebedürftige Menschen sind zur Sicherstellung 
einer nachhaltigen Nutzbarkeit die baulichen Anforde-
rungen an anbieterverantwortete Wohngemeinschaften 
mit Betreuungsleistungen des Wohn- und Teilhabegeset-
zes vom 2. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 625) in der jeweils 
geltenden Fassung (im Folgenden kurz: WTG), insbeson-
dere an die Wohnqualität gemäß §§ 26 und 27 WTG und 
§§  25ff. der Wohn- und Teilhabegesetz-Durchführungs-
verordnung vom 23. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 686) in 
der jeweils geltenden Fassung (im Folgenden kurz: WTG 
DVO) einzuhalten.
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6.4.2
Wohnqualitäten und Grundrisse
Die Individualbereiche sind mit eigener Küchenzeile und 
eigenem Bad mit Toilette auszugestalten und sollen eine 
Mindestgröße von 18 Quadratmetern nicht unterschrei-
ten. Sofern wegen der Bewohnerstruktur von einer Kü-
chenzeile in den Individualbereichen abgesehen werden 
soll, muss für eine nachhaltige Vermietbarkeit die Nach-
rüstbarkeit einer Küchenzeile gegeben sein. Die Gemein-
schaftsfl ächen sind mindestens mit einer Gemeinschafts-
küche und einem Essplatz für die gleichzeitige Nutzung 
durch die gesamte Gruppe auszustatten. Der Raum für 
die gemeinschaftliche Nutzung muss ausreichend groß 
für die gleichzeitige Nutzung durch die gesamte Gruppe 
sein. Zur förderfähigen Gemeinschaftsfl äche zählt auch 
ein Gästezimmer, soweit es ausschließlich für Besuche-
rinnen und Besucher von Mieterinnen und Mietern ge-
nutzt wird, sowie ein Zimmer für Betreuerinnen und Be-
treuer, die Unterstützungsleistungen für die Mieterinnen 
und Mieter erbringen. Das Zimmer darf die Größe der 
Individualzimmer nicht überschreiten und soll so ge-
plant werden, dass es als Individualzimmer für eine Mie-
terin oder einen Mieter genutzt werden kann, sofern kein 
Bedarf mehr für eine Nutzung durch eine Betreuerin 
oder einen Betreuer besteht. Ein angemessen großer Frei-
sitz ist vor dem Raum für die gemeinschaftliche Nutzung 
oder vor jedem Individualbereich vorzusehen.

6.5
Art und Umfang, Höhe der Förderung

6.5.1
Grunddarlehen
Für die Förderung von Gruppenwohnungen kann je Qua-
dratmeter förderfähiger Wohnfl äche und Gemeinschafts-
fl äche ein Grunddarlehen nach Nummer  2.5.1 bewilligt 
werden. Die förderfähige und mietrelevante Wohnfl äche 
beträgt pro Person bis zu 50 Quadratmeter bestehend 
aus dem Individualbereich zuzüglich der anteiligen Ge-
meinschaftsfl äche. Dabei ist die gesamte Gemeinschafts-
fl äche zu gleichen Anteilen auf alle Personen umzulegen. 
Der Flächenmehrbedarf für rollstuhlnutzende Personen 
richtet sich nach Nummer 2.5.1 Satz 6 Ziffer 3.

6.5.2
Zusatzdarlehen 
Neben dem Grunddarlehen nach Nummer  6.5.1 können 
Zusatzdarlehen nach den Nummern 2.5.2 bis 2.5.7 sowie 
2.5.9 bis 2.5.10 bewilligt werden. 

6.5.3
Zusatzdarlehen für besondere Brandschutzmaßnahmen
Für die im Zusammenhang mit der Umsetzung von 
Brandschutzanforderungen entstehenden zusätzlichen 
Kosten bei der Neuschaffung von Gruppenwohnungen 
kann ein Zusatzdarlehen von bis zu 5 750 Euro je Indivi-
dualbereich bewilligt werden. Der Entscheidung über 
die Förderfähigkeit des Mehraufwands sind die Kosten 
zugrunde zu legen, die sich plausibel aus einem Brand-
schutzgutachten oder aus Kostenvoranschlägen ergeben, 
die im Rahmen des zu erstellenden Brandschutzkonzepts 
eingeholt wurden. Eine Prüfung der Inhalte des Brand-
schutzkonzeptes erfolgt im Rahmen der Baugenehmi-
gung und nicht durch die Bewilligungsbehörde.

6.5.4
Berechnung des Förderdarlehens
Bei der Ermittlung des Grunddarlehens ist die nach 
Nummer  6.5.1 förderfähige Fläche zugrunde zu legen. 
Die ermittelten Wohnfl ächen pro Person der Gruppen-
wohnung sind jeweils auf volle Quadratmeter aufzurun-
den. Das für die gesamte Gruppenwohnung ermittelte 
Förderdarlehen ist auf zwei Nachkommastellen zu run-
den. Die Individualbereiche werden wie Wohnungen ge-
zählt.

6.6
Bedingungen der Förderdarlehen
Nummer 2.6 gilt entsprechend.

7
Förderung von Wohnraum für Menschen mit 
 Behinderungen in Einrichtungen mit umfassendem 
 Leistungsangebot

7.1
Gegenstand der Förderung
Gefördert werden Wohnräume in Einrichtungen mit um-
fassendem Leistungsangebot, die durch die nachfolgen-
den Qualitätsvorgaben in besonderem Maße geeignet 
sind, die Voraussetzungen für gesellschaftliche Teilhabe 
und Inklusion der Bewohnerinnen und Bewohner im 
Sinne des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 
13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen zu erfüllen, welches mit dem Gesetz zu 
dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13. 
Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen sowie zu dem Fakultativprotokoll vom 13. 
Dezember 2006 zum Übereinkommen der Vereinten Na-
tionen über die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen (BGBl. II 2008 S. 1419) umgesetzt wurde. Gefördert 
wird die Neuschaffung von Wohnräumen durch
1.  Neubau, Änderung, Nutzungsänderung und Erweite-

rung von Gebäuden (§ 8 Absatz 4 Nummern 1 und 3 
WFNG NRW) oder 

2.  Modernisierung von bestehenden Einrichtungen (§  8 
Absatz 5 WFNG NRW). 

Die Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behin-
derungen in Einrichtungen mit umfassendem Leistungs-
angebot ist zulässig, sofern zuvor erhaltene Fördermittel 
aus der öffentlichen Wohnraumförderung für die Schaf-
fung oder Modernisierung der Wohnräume vollständig 
zurückgezahlt wurden oder alsbald zurückgezahlt wer-
den. Ausgeschlossen ist die Förderung von vollstationä-
ren Pfl egeeinrichtungen, Tagespfl egeplätzen, Nachtpfl e-
geplätzen und Kurzzeitpfl egeplätzen im Sinne des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch – Soziale Pfl egeversicherung 
vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014) in der jeweils gelten-
den Fassung (im Folgenden SGB XI genannt).

7.2
Zielgruppe
Gefördert werden Wohnräume für Menschen mit Behin-
derungen, die das Angebot an Betreuungsleistungen und 
umfassender Gesamtversorgung in Einrichtungen mit 
umfassendem Leistungsangebot nutzen.

7.3
Ziel der Förderung

7.3.1
Belegungsbindung
Die öffentlich-geförderten Wohnräume sind für die 
Dauer von 25 oder 30 Jahren ausschließlich zur Wohn-
raumversorgung von Menschen mit Behinderungen zu 
nutzen. § 13 Absatz 1 WFNG NRW fi ndet keine Anwen-
dung. Nummer 2.3 Sätze 3 und 4 gelten entsprechend. 

7.3.2
Mietbindung

7.3.2.1
Zulässige Miete

Während der Dauer der Zweckbindung darf keine hö-
here Miete verlangt werden als die, die von den entspre-
chenden Leistungsträgern als angemessen im Sinne des 
§  42a Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe – 
(Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezember 2003, BGBl. I 
S. 3022, 3023) in der jeweils geltenden Fassung ermittelt 
wurde. Eine Kostenübernahme nach §  113 Absatz  5 
Neuntes Buch Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 2016 
(BGBl.  I S.  3234), in der jeweils geltenden Fassung, ist 
zusätzlich möglich.

7.3.2.2
Zwischenvermietung
Die Zwischenvermietung einer Einrichtung, beispiels-
weise an einen Verein, eine Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts oder einen caritativen Träger ist nur zulässig, 
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wenn die Verpfl ichtungen aus der Förderzusage in vollem 
Umfang auf die Zwischenmieterin oder den Zwischen-
mieter übertragen werden. Insbesondere darf keine hö-
here als die von den entsprechenden Leistungsträgern 
als angemessen ermittelte Miete verlangt werden.

7.3.3
Umnutzung
Die geförderte Einrichtung darf bei Bedarf mit Zustim-
mung des für das Wohnungswesen zuständigen Ministe-
riums in Mietwohnraum für Menschen mit Behinderun-
gen umgenutzt werden. Die oder der Verfügungsberech-
tigte ist in dem Fall in der Förderzusage zu verpfl ichten, 
1.  den Mietwohnraum bis zum Ende der Zweckbindung 

an Menschen mit Behinderungen zu überlassen, deren 
Einkommen die Einkommensgrenze des § 13 Absatz 1 
WFNG NRW nicht überschreitet,

2.  im Mietvertrag maximal die Bewilligungsmiete zum 
Zeitpunkt der Umwandlung zu vereinbaren, zuzüglich 
der nach der Nummer  5.3.2.3 zulässigen Mietsteige-
rungen und

3.  die Umwandlung der Einrichtung in Mietwohnraum 
der für die Erfassung und Kontrolle zuständigen 
Stelle zu melden.

7.4
Voraussetzungen für die Förderung

7.4.1
Allgemeine Voraussetzungen
Die Nummern 2.4.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.7 und 4.4 gelten ent-
sprechend. 

7.4.2
Städtebauliche Qualitäten
Die Einrichtungen sind mit guter Anbindung an den 
 öffentlichen Personennahverkehr und in der Regel in 
zentraler Ortslage zu planen und zu errichten. 

7.4.3
Anzahl der Wohnräume
Jede Einrichtung soll 24 Wohnräume zuzüglich 4 Wohn-
räume für die Nutzung in Krisensituationen oder für die 
kurzzeitige Unterbringung von Menschen mit Behinde-
rungen umfassen. An einem Standort sollen nur so viele 
Menschen mit Behinderungen wohnen, dass Integration 
und Teilhabe möglich sind. Abweichend von Satz 1 wer-
den Wohnräume grundsätzlich gefördert, wenn die Bau-
maßnahme der Anpassung vorhandener Einrichtungen 
an die heutigen Wohnstandards im Sinne dieser Bestim-
mungen dient. Das Gesamtkonzept ist mit dem Träger 
der Eingliederungshilfe und dem für das Wohnungswe-
sen zuständigen Ministerium abzustimmen.

7.4.4
Wohnqualitäten und Grundrisse
Wohnräume können gruppenbezogen für höchstens 8 
Personen je Gruppe oder ohne Bezug zu einer Gruppe 
errichtet werden. Jedem Wohnraum ist neben dem Indi-
vidualbereich nutzbare Gemeinschaftsfl äche zugeordnet. 
Jeder Individualbereich muss über einen Wohn-Schlaf-
raum und ein eigenes Bad mit Toilette verfügen und min-
destens 18 Quadratmeter groß sein. Jedes Gebäude muss 
zusätzlich mindestens über 
1.  einen Gemeinschaftsraum,
2.  einen Freisitz wie Terrasse, Balkon oder Loggia vor je-

dem Individualbereich oder vor dem Gemeinschafts-
raum in ausreichender Größe für die gleichzeitige 
Nutzung durch alle Bewohnerinnen und Bewohner, 

3.  eine rollstuhlgerechte Toilette für Besucherinnen und 
Besucher und 

4.  einen Funktionsraum wie beispielsweise Vorratsraum 
oder Abstellraum verfügen. 

Die Wohnräume ohne Gruppenbezug sollen zudem je-
weils einen Vorraum und eine Kochgelegenheit enthalten. 
Für die gruppenbezogenen Wohnräume ist eine dem Ge-
meinschaftsraum zugeordnete Gruppenküche vorzuse-

hen. Eine Förderung von zusätzlichen Räumen, wie sie in 
Nummer 7.4.3.4 WFB NRW 2023 vorgesehen war, entfällt 
ab dem Förderjahr 2024. Diese Fachleistungsfl ächen kön-
nen über andere Träger refi nanziert werden. 

7.4.5
Barrierefreiheit
Abweichend von Nummer 1.2 Satz 1 gilt für Einrichtun-
gen mit umfassendem Leistungsangebot unabhängig von 
der Gebäudeklasse, dass bei der Planung und Ausstat-
tung von Neubauten die DIN 18040-2:2011-09 ohne die 
mit „R“ gekennzeichneten Regelungen einzuhalten ist. 
Sofern die Individualbereiche für Rollstuhlnutzende 
zweckbestimmt sind, ist die DIN 18040-2:2011-09 ein-
schließlich aller mit „R“ gekennzeichneten Regelungen 
zu berücksichtigen. Nummer  5.5.6 der DIN 18040-
2:2011-09 fi ndet keine Anwendung.  Einrichtungen mit 
mehreren Ebenen müssen mit einem Aufzug ausgestattet 
sein, der alle Ebenen schwellenlos verbindet. Bei Moder-
nisierungsmaßnahmen gilt Nummer  4.4.5.2 entspre-
chend.

7.5
Art und Umfang, Höhe der Förderung

7.5.1
Grunddarlehen
Bei der Förderung der Neuschaffung von Wohnraum 
nach Nummer 7.1 Satz 2 Ziffer 1 beträgt das Grunddar-
lehen je nach Standort und Grad der Barrierefreiheit pro 
Quadratmeter förderfähiger Wohnfl äche höchstens:
1.  in Kommunen mit Mietniveau M1 bis M3 für barriere-

freie Wohnräume 3 110 Euro, 
2.  in Kommunen mit Mietniveau M4 für barrierefreie 

Wohnräume 3 350 Euro, 
3.  in den Städten Bonn, Düsseldorf, Köln und Münster 

(M4+) für barrierefreie Wohnräume 3 490 Euro.
Die förderfähige Wohnfl äche pro Person beträgt maximal 
50 Quadratmeter bestehend aus Individual- und Ge-
meinschaftsfl ächen. Für die uneingeschränkt mit dem 
Rollstuhl nutzbaren Wohnräume erhöht sie sich um 10 
Quadratmeter. Bei der Förderung nach Nummer  7.1. 
Satz 2 Ziffer 2 gilt Nummer 4.5 entsprechend. 

7.5.2
Zusatzdarlehen 
Neben dem Grunddarlehen nach Nummer  7.5.1 können 
Zusatzdarlehen nach den Nummern 2.5.2 bis 2.5.6 bewil-
ligt werden. Bei der Berechnung zählen die Individual-
bereiche wie Wohneinheiten.

7.5.3
Zusatzdarlehen für Haustechnik oder Hauselektronik
Für besondere Haustechnik oder Hauselektronik, die we-
gen der Art der Behinderung der gemäß Nutzungskon-
zept aufzunehmenden Menschen erforderlich ist (Num-
mer  7.7 Satz  2 Ziffer  3), kann ein Zusatzdarlehen in 
Höhe von 1 500 Euro je Individualraum in dem Gebäude 
bewilligt werden. 

7.5.4
Berechnung des Förderdarlehens
Die gesamte Gemeinschaftsfl äche ist durch die Anzahl 
der nutzenden Personen zu teilen und gleichmäßig auf 
diese umzulegen. Die ermittelte Gesamtfl äche ist auf 
volle Quadratmeter aufzurunden. Das für die gesamte 
Einrichtung ermittelte Förderdarlehen ist auf zwei 
Nachkommastellen zu runden. Fachleistungsfl ächen wie 
Dienstzimmer, Therapieräume oder Räume für tages-
strukturierende Maßnahmen sowie weitere zusätzliche 
Räume können errichtet, jedoch nicht gefördert werden. 

7.6
Bedingungen der Förderdarlehen
Für Förderdarlehen nach Nummer  7 gelten die Darle-
hensbedingungen nach Nummer  2.6 entsprechend mit 
der Ausnahme, dass das Förderdarlehen jährlich mit 2 
Prozent unter Zuwachs der durch die fortschreitende Til-
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gung ersparten Zinsen und Verwaltungskostenbeiträge 
zu tilgen ist. Nummer  2.6.3 Sätze 2 bis 5 fi nden keine 
Anwendung.

7.7

Sonderregelungen zum Antragsverfahren

Es gelten die Verfahrensregelungen der Nummer 10 mit 
nachfolgenden Besonderheiten. Die Vorplanung ist vor 
förmlicher Antragstellung mit dem für das Wohnungswe-
sen zuständigen Ministerium abzustimmen. Zur Abstim-
mung sind folgende Unterlagen vorzulegen:

1.  ein Lageplan,

2.  vermaßte Baupläne im Maßstab 1:100,

3.  ein Nutzungskonzept der Trägerin oder des Trägers 
der Einrichtung, das den Zielsetzungen dieser Bestim-
mungen entspricht und mit dem Träger der Eingliede-
rungshilfe abgestimmt ist, 

4.  eine Bestätigung der Trägerin oder des Trägers der 
Einrichtung, dass die geplanten Einrichtungen nicht 
als stationäre Pfl egeeinrichtung im Sinne des SGB XI 
betrieben werden, 

5.  eine Bestätigung des Trägers der Eingliederungshilfe, 
dass für die zur Förderung vorgesehenen Individual-
bereiche und gegebenenfalls für weitere Gemein-
schaftsräume ein Bedarf besteht und der vorgesehene 
Standort geeignet ist und

6.  eine Bestätigung der für die Durchführung des WTG 
zuständigen Behörde, dass die Planung die baulichen 
Anforderungen an Einrichtungen mit umfassendem 
Leistungsangebot gemäß WTG und WTG DVO erfüllt.

8

Bindungsverlängerung für Mietwohnraum

8.1

Gegenstand der Förderung 

Um Zweckbindungen an geeignetem Mietwohnraum im 
Vorgriff auf das Auslaufen der im Einzelfall bestehenden 
Zweckbindungen zu erhalten, kann die Bewilligungsbe-
hörde eine Bindungsverlängerung hinsichtlich aller mit 
der bisherigen Förderzusage erfassten Förderobjekte un-
ter Beibehaltung der bei planmäßigem Auslaufen der 
Bindungen bestehenden Konditionen bewilligen. 

8.2

Bindungsverlängerung in Kommunen mit Mietniveau 
M1 bis M3

Eine Bindungsverlängerung setzt voraus, dass

1.  nach Einschätzung der zuständigen Stelle weiter ein 
Bedarf an den Zweckbindungen besteht und

2.  die NRW.BANK die Zuverlässigkeit und Leistungsfä-
higkeit der Förderempfängerin oder des Förderemp-
fängers nach einem Antrag auf Bindungsverlängerung 
erneut bestätigt.

Eine Bindungsverlängerung ist um weitere 10 oder 15 
Jahre, längstens jedoch bis zur vollständigen Tilgung der 
Förderdarlehen, möglich. Die Bewilligungsbehörde soll 
spätestens 24 Monate vor Ablauf der Belegungsbindung 
bei der zuständigen Stelle eine Bedarfsprüfung hinsicht-
lich einer möglichen Bindungsverlängerung für den be-
troffenen Mietwohnraum veranlassen (Nummer  10.1.1 
Satz  2). Zur Unterstützung der Prüfung soll die NRW.
BANK die Bewilligungsbehörde spätestens 24 Monate 
vor Ablauf der Zweckbindung auf betroffene Förderob-
jekte hinweisen. Soweit Bedarf und Geeignetheit bestä-
tigt werden, weist die Bewilligungsbehörde die Eigentü-
merin oder den Eigentümer auf die Möglichkeit einer 
Antragstellung zur Bindungsverlängerung hin. Die Bin-
dungsverlängerung wird durch einen Änderungsbescheid 
der Bewilligungsbehörde zur Förderzusage nach vorge-
schriebenem Vordruck erteilt. Im Übrigen gilt Num-
mer 10 entsprechend.

8.3
Bindungsverlängerung in Kommunen mit Mietniveau M4 
und M4+
Abweichend zu Nummer 8.2 kann eine Bindungsverlän-
gerung in Kommunen mit Mietniveau M4 und M4+ zu 
folgenden Konditionen bewilligt werden:
1.  15 Prozent Tilgungsnachlass auf die Restvaluta bei 10 

Jahren Bindungsverlängerung oder 20 Prozent Til-
gungsnachlass auf die Restvaluta bei 15 Jahren Bin-
dungsverlängerung und

2.  0 Prozent Zinsen auf das noch valutierende Förder-
darlehen für einen Zeitraum von fünf Jahren sowie 
anschließend 0,5 Prozent Zinsen bis zum Ablauf der 
Bindungsverlängerung.

Im Änderungsbescheid, der frühestens 24 Monate vor 
Ablauf der Zweckbindung erteilt werden darf, kann die 
zum Zeitpunkt der Bindungsverlängerung nach Num-
mer 2.3.2.1 zulässige Bewilligungsmiete für die Kommu-
nen mit Mietniveau M4 beziehungsweise die Städte 
Bonn, Düsseldorf, Köln und Münster (M4+) als neue Be-
willigungsmiete festgesetzt werden. Für bestehende 
Mietverträge sind Mieterhöhungen nur unter Berück-
sichtigung der Vorgaben des BGB bis zu dieser neuen Be-
willigungsmiete zulässig. Im Übrigen gelten die Regelun-
gen unter Nummer 2.3.2.3 entsprechend.

9
Bindungserwerb

9.1
Gegenstand der Förderung
Förderfähig ist im Rahmen eines Modellversuches der 
Erwerb von Zweckbindungen an Wohnungen in den 
Städten Bonn, Düsseldorf, Köln und Münster (M4+) und 
in den Städten mit Mietniveau 4,
1.  die frei sind oder innerhalb von sechs Monaten frei 

werden (freie Wohnungen),
2.  die ohne Zweckbindung bereits vermietet sind (ver-

mietete Wohnungen) oder
3.  deren noch bestehende Zweckbindungen durch vor-

zeitige Rückzahlung des Förderdarlehens an die NRW.
BANK auslaufen (noch befristet gebundene Wohnun-
gen).

9.2
Zielgruppe
Öffentlich-geförderte Wohnungen nach Nummer  9.1 
müssen für Begünstigte der Einkommensgruppe A 
zweckgebunden werden. 

9.3
Ziel der Förderung
Abweichend von Nummer 2.3 wird für die öffentlich-ge-
förderten Wohnungen eine Zweckbindung (Belegungs-
bindung und Mietbindung) für einen Zeitraum von 
wahlweise 5 oder 10 Jahren begründet. Nummer  2.3 
Sätze 3, 7 und 8 gelten entsprechend. Die Zweckbin-
dungsfrist beginnt für die jeweils öffentlich-geförderte 
Wohnung
1.  bei Förderungen von freien Wohnungen (Nummer 9.1 

Ziffer 1) mit dem ersten Tag des Monats, der auf den 
Abschluss des ersten Mietvertrages folgt,

2.  bei Förderungen von vermieteten Wohnungen (Num-
mer 9.1 Ziffer 2) mit dem ersten Tag des Monats, der 
auf die Vorlage eines Wohnberechtigungsscheins der 
aktuellen Mieterin oder des aktuellen Mieters durch 
die Verfügungsberechtigte oder den Verfügungsbe-
rechtigten bei der zuständigen Stelle folgt und

3.  bei Förderungen von noch befristet gebundenen Woh-
nungen (Nummer  9.1 Ziffer  3) wie bei Nummer  9.1 
Ziffer 1, sofern die Wohnungen frei sind und wie bei 
Nummer  9.1 Ziffer  2, sofern die Wohnungen belegt 
sind. 

In den Fällen der Nummer  9.1 Ziffern 1 und 2 dürfen 
Wohnungen zum Zeitpunkt der Erteilung der Förderzu-
sage in der Regel seit mindestens drei Jahren keiner Bin-
dung mehr unterliegen. 
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9.3.1
Belegungsbindung
Die oder der Verfügungsberechtigte räumt der nach §  3 
Absatz 2 WFNG NRW zuständigen Stelle für die Dauer 
der Zweckbindung ein Benennungs- und Besetzungs-
recht nach § 17 Absatz 3, § 29 Nummer 6 Sätze 2 und 3 
WFNG NRW für die geförderten Wohnungen ein.  Für 
den Fall der Ausübung des Rechts ist die oder der Verfü-
gungsberechtigte verpfl ichtet, die geförderten Wohnun-
gen einem von der zuständigen Stelle benannten Haus-
halt zu überlassen.  Abweichend von Nummer  2.3.1.1 
können die zuständigen Stellen die Verfügungsberech-
tigte oder den Verfügungsberechtigten im Rahmen ihrer 
Ermessensentscheidung nach § 19 WFNG NRW von Be-
legungsbindungen nur dann freistellen, wenn über die 
Angemessenheit der Wohnungsgröße befunden wird. In 
den übrigen Fällen ist der Antrag auf Freistellung abzu-
lehnen.

9.3.2
Miete und Mietbindung
Bei Förderungen von freien Wohnungen (Nummer  9.1 
Ziffer  1) verpfl ichten sich die Verfügungsberechtigten, 
mit erstmaligem Mietvertragsbeginn maximal die in der 
Förderzusage festgesetzte Bewilligungsmiete nach den 
Nummern 2.3.2.1 und 2.3.2.3.1 zu vereinbaren. Bei För-
derung von vermieteten Wohnungen (Nummer  9.1 Zif-
fer 2) bleibt der zwischen den Mietparteien geschlossene 
Mietvertrag bestehen. Die darin festgesetzte Miete kann 
im Rahmen der Vorschriften des BGB bis maximal zur 
Bewilligungsmiete erhöht werden. Für Wohnungen, die 
noch nicht einer Zweckbindung unterliegen, wird ein 
Festbetragszuschuss dafür gewährt, dass die bestehende 
Miete im Rahmen der Vorschriften des BGB maximal bis 
zur Bewilligungsmiete angehoben werden darf oder die 
bestehende Miete auf die Bewilligungsmiete reduziert 
wird. Bei Förderungen von noch befristet gebundenen 
Wohnungen (Nummer  9.1 Ziffer  3), die frei sind, ist 
Satz  1 anzuwenden; sofern die Wohnungen belegt sind, 
sind die Sätze 2 bis 4 anzuwenden. Für Wohnungen, die 
sich in der Nachwirkungsfrist nach § 22 Absatz 2 Satz 1 
WFNG NRW befi nden oder bei denen bei Ablauf der 
Zweckbindung das Darlehen vollständig zurückgezahlt 
worden ist, wird ein Festbetragszuschuss dafür gewährt, 
dass auf die Anhebung der bestehenden Miete an die ört-
liche Vergleichsmiete unter Berücksichtigung der Vorga-
ben des BGB verzichtet wird. Eine Mieterhöhung im Zu-
sammenhang mit Modernisierungsmaßnahmen nach 
Nummer 4 ist für alle Varianten von Nummer 9.3 Satz 2 
Ziffern 1 bis 3 ausgeschlossen. Nummer 2.3.2.3.4 gilt ent-
sprechend.

9.4
Voraussetzungen für die Förderung

9.4.1
Allgemeine Voraussetzungen
Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die Wohnun-
gen
1.  zum Zeitpunkt der Erteilung der Förderzusage frei 

sind oder innerhalb sechs Monaten frei werden (Num-
mer  9.1 Ziffer  1) oder zum Beginn der Zweckbin-
dungsfrist nur von wohnberechtigten Haushalten im 
Sinne von Nummer 9.2 belegt sind (Nummer 9.1 Zif-
fern 2 und 3) und

2.  die Anforderungen nach dem Wohnraumstärkungsge-
setz vom 23. Juni 2021 (GV. NRW. S. 765) erfüllen.

Zusätzlich sollen sie über einen Freisitz verfügen. 

9.4.2
Vielzahl von Wohnungen (Kontingent-Lösung)
Der Erwerb von Belegungs- und Mietbindungen an einer 
Vielzahl von Wohnungen von einer Förderempfängerin 
oder einem Förderempfänger in einer Förderzusage ist 
zulässig. Die Wohnungen müssen mindestens die Förder-
voraussetzungen nach Nummer  9.4.1 erfüllen.  Kontin-
gente können gebildet werden mit Wohnungen, die in Be-
zug auf Alter, Zustand und Lage vergleichbar sind. Eine 
völlige Identität oder identische Adresse ist nicht erfor-
derlich. Die Bewilligungsbehörden sind angehalten, sich 

bei einem angebotenen Kontingent frühzeitig mit dem 
für das Wohnungswesen zuständigen Ministerium abzu-
stimmen, um im Rahmen des Modellversuchs eine enge 
Begleitung und Auswertung des Verfahrens zu ermögli-
chen. Dabei haben sie unter anderem die Höhe der För-
derung für die zu bindenden Wohnungen auf ihre Ange-
messenheit hin zu überprüfen und dem für das Woh-
nungswesen zuständigen Ministerium ein Votum zu 
übermitteln.

9.5
Art und Umfang, Höhe der Förderung
Die Förderung erfolgt als einmaliger Festbetragszu-
schuss. Dieser wird pro Quadratmeter Wohnfl äche und 
Monat für den Zeitraum der Zweckbindung festgelegt.

9.5.1
Freie Wohnungen 
Für die Städte Bonn, Düsseldorf, Köln und Münster 
(M4+) beträgt der Festbetragszuschuss 3,00 Euro und für 
die weiteren Kommunen mit „Mietniveau 4“ 2,00 Euro. 

9.5.2
Vermietete Wohnungen 
Der Festbetragszuschuss beträgt für die Städte Bonn, 
Düsseldorf, Köln und Münster (M4 +) 3,00 Euro und für 
die weiteren Kommunen mit „Mietniveau 4“ 2,00 Euro. 

9.5.3
Noch befristet gebundene Wohnungen 
Der Festbetragszuschuss beträgt für die Städte Bonn, 
Düsseldorf, Köln und Münster (M4+) 2,00 Euro und für 
die weiteren Kommunen mit „Mietniveau 4“ 1,00 Euro.

9.6
Ende des Modellversuchs
Der Modellversuch für Förderungen nach Nummer 9 en-
det mit Ablauf des 31. Dezember 2024.

10
Verfahren

10.1
Förderantrag

10.1.1
Einreichung
Förderanträge sind schriftlich oder elektronisch unter 
Verwendung des dafür vorgeschriebenen Vordrucks und 
Beifügung der darin verlangten Unterlagen bei der Be-
willigungsbehörde oder der Kommunalverwaltung des 
Bauortes einzureichen, die die Anträge unverzüglich an 
die Bewilligungsbehörde weiterleitet. Die Bewilligungs-
behörde holt erforderlichenfalls die Stellungnahme der 
Kommune in städtebaulicher und wohnungswirtschaftli-
cher Hinsicht ein.

10.1.2
Aufgaben der Bewilligungsbehörde im Rahmen der 
 Erteilung einer Förderzusage

10.1.2.1
Allgemeines
Die Bewilligungsbehörde hat den Eingang eines Förder-
antrags innerhalb eines Monats schriftlich oder in Text-
form zu bestätigen und über die voraussichtlichen För-
deraussichten zu unterrichten. Gleichzeitig hat sie auf 
den grundsätzlichen Förderungsausschluss bei vorzeiti-
gem Vorhabenbeginn hinzuweisen. Nach Prüfung der 
Förderanträge auf Vollständigkeit hat die Bewilligungs-
behörde der Antragstellerin oder dem Antragsteller für 
die Übersendung der fehlenden Unterlagen eine ange-
messene Frist zu setzen. Soweit die Bewilligungsbehörde 
für die Bearbeitung des Förderantrags das von der NRW.
BANK bereitgestellte Fachverfahren „WohnWeb“ nutzt, 
werden alle Daten, die für die Erteilung der Förderzu-
sage notwendig sind, nach Maßgabe der datenschutz-
rechtlichen Regelungen in das Fachverfahren übernom-
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men. Die Bewilligungsbehörde kann den zur Förderung 
vorgesehenen Wohnraum im Rahmen der Antragsprü-
fung besichtigen, soweit dies für die Entscheidung über 
den Förderantrag erforderlich ist.

10.1.2.2
Verfahren beim Erwerb von Bindungen
Bei einer Vielzahl von Wohnungen (Kontingent-Lösung) 
kann die Förderung durch eine Förderzusage für das ge-
samte Kontingent erfolgen. Hierbei ist eine exemplari-
sche Prüfung ausreichend, sofern sich die betreffenden 
Wohnungen bezogen auf Alter und Ausstattung in einem 
vergleichbaren Zustand befi nden. Die Bewilligungsbe-
hörde stimmt  sich dafür jeweils mit der zuständigen 
Stelle ab und kann eine Förderung ablehnen, sofern 
diese aufgrund der Qualität der Wohnung nicht gerecht-
fertigt erscheint.

10.1.2.3
Kreditentscheidung durch die NRW.BANK
Das Verfahren für eine Entscheidung der NRW.BANK zu 
den Voraussetzungen der Antragstellerin oder des An-
tragstellers nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummern 2, 3 und 
5 WFNG NRW ist frühzeitig, bei Aussicht auf eine Bau-
genehmigung im laufenden Jahr durch Übermittlung ei-
nes vorläufi gen, aber vollständigen Förderantrags einzu-
leiten. Bei der Modernisierungsförderung (Nummer  4) 
reicht für die Einleitung der Frühphase der vorläufi ge, 
aber vollständig ausgefüllte Förderantrag. Soweit 
Selbsthilfeleistungen erbracht werden sollen, prüft die 
Bewilligungsbehörde diese nach Höhe und Machbarkeit 
(Qualifi kation der Helfer, Stundenzahl, Bauzeit) und 
übermittelt der NRW.BANK ihr Prüfergebnis auf vorge-
schriebenem Vordruck. Für die abschließende Kreditent-
scheidung sind der NRW.BANK der vorgeschriebene Vor-
druck „Kreditentscheidung“ und der Förderantrag zur 
Verfügung zu stellen, sobald die technische Prüfung des 
Förderantrags abgeschlossen ist und keine Veränderun-
gen hinsichtlich der Planung (zum Beispiel Wohnungsan-
zahl, Wohnungsgröße, Baukosten, Finanzierungsmittel) 
absehbar sind. Anschließende Änderungen im Förderan-
trag und in der Planung sind der NRW.BANK unverzüg-
lich mitzuteilen. Bei Förderungen nach Nummer  9 ob-
liegt der NRW.BANK nach Mitteilung durch das für 
Wohnungswesen zuständige Ministerium eine einge-
schränkte Überprüfung der Leistungsfähigkeit und Zu-
verlässigkeit der Förderempfängerin oder des Förder-
empfängers.

10.1.2.4
Denkmalschutz
Bei der Förderung von Baumaßnahmen an einem Denk-
mal oder im Geltungsbereich einer Denkmalbereichssat-
zung im Sinne des Denkmalschutzgesetzes vom 13. April 
2022 (GV. NRW. S. 662) in der jeweils geltenden Fassung 
hat die Bewilligungsbehörde die Untere Denkmalbe-
hörde zu beteiligen und auf den Interessensausgleich 
zwischen den Fördervoraussetzungen und den denkmal-
pfl egerischen Belangen hinzuwirken.

10.2
Förderzusage

10.2.1
Allgemeines
Die Bewilligungsbehörde entscheidet über den Förder-
antrag durch Verwaltungsakt in Form der Förderzusage 
auf vorgeschriebenem Vordruck. Eine nur teilweise Ent-
scheidung über einen Förderantrag ist unzulässig. Die 
Förderzusage darf nicht erteilt werden
1.  unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall von 

Maßnahmen der NRW.BANK nach § 12 WFNG NRW 
oder Beanstandungen durch andere Prüfungsorgane 
und

2.  unter der aufschiebenden Bedingung der Erteilung ei-
ner erforderlichen Baugenehmigung. 

Stimmt die NRW.BANK zu, darf die Förderzusage unter 
der aufschiebenden Bedingung der abschließenden Kre-
ditentscheidung erteilt werden. Mit Unterzeichnung und 
Versenden der Förderzusage durch die Bewilligungsbe-

hörde nach Satz 1 werden die im Fachverfahren „Wohn-
Web“ erhobenen Daten digital an die NRW.BANK wei-
tergeleitet.

10.2.2
Zustimmung der Aufsichtsbehörde in besonderen Fällen
In den Fällen der Förderung von Gebietskörperschaften 
oder Wohnungsunternehmen, die in § 10 Absatz 3 WFNG 
NRW benannt sind, hat die Bewilligungsbehörde die Zu-
stimmung der Aufsichtsbehörde unter Beifügung des 
Förderantrages nebst Unterlagen und des Entwurfs der 
Förderzusage einzuholen. Die Entscheidung trifft die 
Aufsichtsbehörde durch Bescheid.

10.2.3
Vorbehalt bei besonderer Zweckbindung
Dürfen geförderte Wohnungen nur an einen bestimmten 
Personenkreis vermietet oder sonst zum Gebrauch über-
lassen werden, muss die Förderzusage einen entspre-
chenden Vorbehalt enthalten und die Wohnungen, für die 
der Vorbehalt gelten soll, nach ihrer Lage im Gebäude 
bezeichnen.

10.2.4
Rechtsmittelbelehrung, Rücknahme und Widerruf
Die Förderzusage sowie Rücknahme, Widerruf, Änderung 
oder Ergänzung einer Förderzusage sind mit Rechtsmit-
telbelehrung zu versehen, es sei denn, die oder der Be-
günstigte hat sich mit dem Verwaltungsakt einverstanden 
erklärt. Mit Ausnahme der nach diesen Bestimmungen 
vorgesehenen Darlehenskürzungen sind Rücknahme und 
Widerruf der Förderzusage ausgeschlossen, wenn der 
Darlehensvertrag abgeschlossen und das Darlehen we-
nigstens teilweise ausgezahlt worden ist. Stattdessen hat 
die Bewilligungsbehörde die NRW.BANK von dem Rück-
nahme- oder dem Widerrufsgrund im Hinblick auf eine 
Kündigung des Darlehensvertrages zu unterrichten.

10.2.5
Ausschluss erneuter Förderungen
Bauvorhaben, für die bereits eine Förderzusage erteilt 
worden ist, dürfen auch für den Fall der Rückgabe der 
erteilten Förderzusage nicht erneut gefördert werden. 

10.2.6
Bewilligungsschlusstermin
Als Bewilligungsschlusstermin wird der 30. November 
für das Förderjahr festgelegt. Der Termin zur Vorlage bei 
der NRW.BANK ist der 1. Dezember des Förderjahres.

10.3
Verwaltungskostenbeitrag

10.3.1
Grundsatz

Für ein Förderdarlehen ist ab Leistungsbeginn ein Ver-
waltungskostenbeitrag in Höhe von jährlich 0,5 Prozent, 
berechnet vom jeweiligen Restkapital, zu zahlen und 
halbjährlich an die NRW.BANK zu entrichten. Die vor-
stehenden Regelungen gelten für das Ergänzungsdarle-
hen nach Nummer 3.5.5 entsprechend. 

10.3.2
Verwaltungskostenbeitrag in den ersten zwei Jahren ab 
Leistungsbeginn 
Als befristete Maßnahme erhebt die NRW.BANK den 
Verwaltungskostenbeitrag nicht in den ersten zwei Jah-
ren ab Leistungsbeginn.

10.4
Auszahlung der Förderdarlehen

10.4.1
Förderdarlehen nach Nummern 2, 5, 6 und 7
Die bewilligten Förderdarlehen werden in der Regel in 
folgenden Raten ausgezahlt:
1.  20 Prozent bei Baubeginn,
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2.  45 Prozent nach Fertigstellung des Rohbaus,
3.  15 Prozent bei Fertigstellung von Dach und Einbau 

der Fenster (wetterfestes Gebäude) und 
4.  20 Prozent bei Bezugsfertigkeit.
Ein bewilligtes Zusatzdarlehen nach Nummer  2.5.2 für 
standortbedingte Mehrkosten sowie ein Förderdarlehen 
für Modernisierungsmaßnahmen nach Nummer  5.1 
Satz 1 Ziffer 2 werden in der Regel in folgenden Raten 
ausgezahlt:
1.  25 Prozent bei Beginn der Maßnahme,
2.  55 Prozent bei Abschluss der Maßnahme und 
3.  20 Prozent nach Prüfung des Kostennachweises und 

im Falle eines Neubaus nach Anzeige des Beginns des 
Baus der auf der Fläche zu errichtenden Fördergegen-
stände.

10.4.2
Förderdarlehen nach Nummer 3
Die bewilligten Förderdarlehen werden in der Regel in 
folgenden Raten ausgezahlt:
1.  40 Prozent bei Baubeginn,
2.  40 Prozent nach Fertigstellung des Rohbaus und 
3.  20 Prozent bei Bezugsfertigkeit.
Ein bewilligtes Zusatzdarlehen nach Nummer  2.5.2 für 
standortbedingte Mehrkosten wird in der Regel entspre-
chend Nummer 10.4.1 Satz 2 ausgezahlt. Bei dem Erster-
werb von selbstgenutztem Wohneigentum von einem 
Bauträger werden die bewilligten Förderdarlehen in der 
Regel in Raten entsprechend den im Bauträgervertrag 
getroffenen Fälligkeitsregelungen ausgezahlt. Bei dem 
Bestandserwerb werden die bewilligten Förderdarlehen 
in der Regel nach Abschluss des auf die Übertragung des 
Eigentums (Erbbaurechts) gerichteten Vertrages in einer 
Summe ausgezahlt. Sofern hier die im Förderantrag an-
gegebenen Modernisierungskosten oder Instandhal-
tungskosten 10 Prozent der Gesamtkosten übersteigen, 
weicht die NRW.BANK von den für die Auszahlung vor-
gesehenen Bestimmungen ab.

10.4.3
Förderdarlehen nach Nummer 4
Die bewilligten Förderdarlehen werden in der Regel in 
folgenden Raten ausgezahlt:
1.  20 Prozent nach Vorlage aller Unterlagen nach Aus-

zahlungsverzeichnis,
2.  30 Prozent bei Maßnahmenbeginn, 
3.  30 Prozent bei Fertigstellung der Maßnahmen und
4.  20 Prozent nach abschließender Prüfung des Kosten-

nachweises durch die Bewilligungsbehörde.

10.4.4
Festbetragszuschuss nach Nummer 9 
Die Auszahlung des Zuschusses durch die NRW.BANK 
erfolgt wohnungsbezogen für den gesamten Zeitraum 
der Zweckbindung, sobald 
1.  der zuständigen Stelle für die betreffende Wohnung 

ein Mietvertrag vorgelegt und die Wohnung überlas-
sen worden ist und

2.  die zuständige Stelle dies und die nach Num-
mer  10.8.2.1 Satz  6 erforderliche Eintragung der be-
schränkt persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch 
auf vorgeschriebenem Vordruck der NRW.BANK be-
stätigt hat. 

Bei belegten Wohnungen ist statt des Mietvertrags der 
Wohnberechtigungsschein der Mietpartei vorzulegen.

10.4.5
Auszahlungsverfahren
Die Auszahlung der Raten bei Baubeginn, nach Fertig-
stellung des Rohbaus und für das „wetterfeste Gebäude“ 
sind unmittelbar bei der NRW.BANK, die der weiteren 
Raten über die Bewilligungsbehörde, die die abschlie-
ßende Fertigstellung oder die Bezugsfertigkeit bestätigt, 
bei der NRW.BANK zu beantragen. Im Falle einer Mo-

dernisierungsförderung zahlt die NRW.BANK die bewil-
ligten Förderdarlehen aus, sobald ihr die im Auszah-
lungsverzeichnis verlangten Nachweise vorliegen. Sollte 
sich die Prüfung des Kostennachweises aus Gründen, die 
die Förderempfängerin oder der Förderempfänger nicht 
zu vertreten hat, verzögern, kann die NRW.BANK unter 
Einbehalt von 10 Prozent des Gesamtdarlehens die 
(Teil-)Auszahlung der Raten nach Nummer 10.4.3 veran-
lassen.

10.5
Handlungspfl ichten der Bewilligungsbehörde nach 
 Erteilung einer Förderzusage

10.5.1
Unterrichtung über Förderzusagen

Die Bewilligungsbehörde hat die NRW.BANK über eine 
Förderzusage innerhalb von acht Tagen durch Übersen-
dung einer Ausfertigung der Förderzusage und eines Du-
plikats des Förderantrages zu unterrichten. Abweichend 
davon werden der NRW.BANK im Falle einer Förderung 
nach den Nummern 2 bis 4 und 6 die Daten der Förder-
zusage ausschließlich digital über das Förderportal 
„WohnWeb“ als Ersatz der Ausfertigung und des Dupli-
kats übermittelt. Ausfertigungen aller im Kalenderjahr 
erteilten Förderzusagen müssen der NRW.BANK spätes-
tens am 1. Dezember des Kalenderjahres vorliegen. 

10.5.2
Unterrichtung über Voraussetzungen nach § 9 Absatz 1 
Satz 1 Nummern 2, 3 und 5 WFNG NRW

Werden der Bewilligungsbehörde Umstände bekannt, 
aus denen zu schließen ist, dass eine Förderempfängerin 
oder ein Förderempfänger, bei deren oder dessen Prüfung 
die NRW.BANK einzuschalten ist, nicht die erforderliche 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit besitzt, hat sie 
die NRW.BANK unverzüglich hierüber zu unterrichten.

10.5.3
Rücknahme, Widerruf, Änderung oder Ergänzung

Rücknahme, Widerruf, Änderung oder Ergänzung eines 
Bewilligungsbescheides oder einer Förderzusage sind der 
NRW.BANK durch Übersendung einer Ausfertigung mit-
zuteilen.

10.5.4
Auskunftspfl icht

Auf Verlangen hat die Bewilligungsbehörde der NRW.
BANK Auskünfte über Vorgänge zu erteilen, die im Zu-
sammenhang mit der Überprüfung nach §  12 WFNG 
NRW von Bedeutung sein können und die Bewilligungs-
akten vorzulegen.

10.6
Baukontrolle, Bauausführung, Rohbaufertigstellung und 
Bezugsfertigkeit

10.6.1
Baukontrolle, Bauausführung

Baukontrollen nach § 10 Absatz 8 WFNG NRW und die 
dabei getroffenen Feststellungen sind aktenkundig zu 
machen. Bauausführungen, die ohne Zustimmung der 
Bewilligungsbehörde von den Regelungen der Förderzu-
sage oder den dieser zugrundeliegenden Planungsunter-
lagen und Bestimmungen abweichen, sind nicht zulässig 
und von der Bewilligungsbehörde der NRW.BANK mit 
einer förderrechtlichen Bewertung zwecks Prüfung dar-
lehensrechtlicher Maßnahmen zu melden.

10.6.2
Rohbaufertigstellung, Bezugsfertigkeit bei Förderungen 
nach Nummern 2, 3, 5, 6 und 7

Die Förderempfängerin oder der Förderempfänger zeigt 
an:

1.  Der NRW.BANK die Rohbaufertigstellung und das 
„wetterfeste Gebäude“ durch die beauftragte Archi-
tektin oder den beauftragten Architekten und
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2.  der Bewilligungsbehörde die Bezugsfertigkeit auf vor-
geschriebenem Vordruck. 

Die Bewilligungsbehörde leitet die Anzeige über die Be-
zugsfertigkeit unverzüglich an die NRW.BANK weiter 
und berichtet hierbei, ob die öffentlich-geförderten Woh-
nungen nach den Regelungen der Förderzusage errichtet 
oder ob nicht genehmigte Abweichungen festgestellt 
wurden. Die Bewilligungsbehörde nimmt bei mindestens 
20 Prozent der als bezugsfertig erklärten Vorhaben eine 
Vor-Ort-Kontrolle vor. Hat sich die der Berechnung des 
Förderdarlehens zugrunde gelegte förderfähige Fläche 
des gesamten Förderobjekts nach Verrechnung aller Flä-
chenänderungen bis zur Bezugsfertigkeit verändert, hat 
die Bewilligungsbehörde auf der Grundlage der geän-
derten Wohnfl äche das Förderdarlehen neu zu berechnen 
und durch Änderung der Förderzusage zu kürzen, wenn 
sich insgesamt ein geringerer Betrag als der bewilligte 
ergibt. Eine Erhöhung des bewilligten Darlehens erfolgt 
nicht.

10.6.3

Fertigstellung von Modernisierungsmaßnahmen und 
Kostennachweisprüfung 

Öffentlich-geförderte Modernisierungsmaßnahmen sind 
innerhalb von 24 Monaten nach Erteilung der Förderzu-
sage fertigzustellen. Die Bewilligungsbehörde kann die 
Frist auf Antrag verlängern, wenn die Einhaltung aus 
Umständen nicht möglich ist, die die Fördernehmerin 
oder der Fördernehmer nicht zu vertreten hat. Fristver-
längerungen sind der  NRW.BANK mitzuteilen. Die För-
derempfängerin oder der Förderempfänger oder die be-
auftragte Architektin oder der beauftragte Architekt 
zeigt der Bewilligungsbehörde die Maßnahmenfertigstel-
lung auf vorgeschriebenem Vordruck an und erbringt ei-
nen Kostennachweis in Form einer summarischen Kos-
tenaufstellung. Bei anerkannten Gesamtkosten in Höhe 
von mindestens 30 000 Euro hat sich die Bewilligungsbe-
hörde nach Eingang der Fertigstellungsanzeige vor Ort 
von der Fertigstellung zu überzeugen. Bei niedrigeren 
Gesamtkosten kann die Bewilligungsbehörde alternative 
Nachweise, insbesondere die Fotodokumentation, zulas-
sen. Sie prüft, ob die Maßnahmen wie bewilligt durch-
geführt worden sind und ob die Gesamtkosten den Kos-
tenangaben entsprechen, die der Förderzusage zugrunde 
liegen. Bei geringeren Gesamtkosten prüft die Bewilli-
gungsbehörde, ob das Förderdarlehen zu kürzen ist (Dar-
lehensberechnung nach Nummer  4.5.3). Die Bewilli-
gungsbehörde leitet das Ergebnis der Durchführungs- 
und Kostennachweisprüfung unverzüglich an die  NRW.
BANK weiter und berichtet hierbei, ob die geförderten 
Maßnahmen nach den Regelungen der Förderzusage 
durchgeführt oder ob nicht genehmigte Abweichungen 
festgestellt wurden.

10.7

Vordrucke, Ausnahmegenehmigungen der NRW.BANK

10.7.1

Vordrucke

Soweit in diesen Bestimmungen die Verwendung vorge-
schriebener Vordrucke geregelt ist, werden diese von der 
NRW.BANK erstellt, vom für das Wohnungswesen zu-
ständigen Ministerium genehmigt und von der NRW.
BANK auf deren Internetseite bekannt gegeben. Die vor-
geschriebenen Vordrucke dürfen ohne Zustimmung des 
für das Wohnungswesen zuständigen Ministeriums nicht 
abgeändert werden. 

10.7.2

Ausnahmegenehmigungen der NRW.BANK

Sofern eine nach diesen Bestimmungen vorgesehene 
Ausnahme der NRW.BANK erforderlich ist, hat die Be-
willigungsbehörde den Ausnahmeantrag mit ihrer Stel-
lungnahme unmittelbar der NRW.BANK vorzulegen und 
die Stellungnahme der NRW.BANK gegenüber der An-
tragstellerin oder dem Antragsteller als eigene Entschei-
dung der Bewilligungsbehörde zu verwenden.

10.8
Dingliche Sicherung der Fördermittel und 
 Darlehensverwaltung

10.8.1
Aufgaben der NRW.BANK nach Erteilung der 
 Förderzusagen

10.8.1.1
Allgemeines

Sicherung und Verwaltung der Fördermittel sind nach 
§ 11 Absatz 1 WFNG NRW Aufgaben der NRW.BANK.

10.8.1.2
Änderung von Finanzierungmitteln, Rangänderungen, 
Änderung der Grundstücksgröße

Bis zu dem in Nummer  10.2.4 Satz  2 genannten Zeit-
punkt entscheidet die Bewilligungsbehörde auf Antrag 
der Förderempfängerin oder des Förderempfängers über 
eine Änderung der Höhe der vorgesehenen Finanzie-
rungsmittel, eine Rangänderung oder eine Änderung der 
Grundstücksgröße. Danach entscheidet die NRW.BANK.

10.8.1.3
Darlehensverwaltung

Nach dem in Nummer 10.2.4 Satz 2 genannten Zeitpunkt 
übt die NRW.BANK alle Rechte aus dem Darlehensver-
trag und der Hypothek zur Sicherung der Fördermittel 
aus und wird dabei erforderlichenfalls von der Bewilli-
gungsbehörde unterstützt.

10.8.1.4
Abweichungen

Die NRW.BANK kann in besonderen Fällen von den für 
die Sicherung und Auszahlung vorgesehenen Bestim-
mungen abweichen, insbesondere zusätzliche Anforde-
rungen stellen.

10.8.2
Sicherung der bewilligten Darlehen

10.8.2.1
Abstraktes Schuldversprechen und Hypothek

Zur Sicherung der bewilligten Darlehen ist ein abstrak-
tes Schuldversprechen abzugeben, aufgrund dessen die 
Eintragung einer Hypothek in das Grundbuch des Bau-
grundstücks an der in der Förderzusage festgelegten 
Rangstelle zu erfolgen hat. Für das Schuldversprechen 
und die Hypothekenbestellung ist das vorgeschriebene 
Muster einer Hypothekenbestellungsurkunde zu verwen-
den. Die Höhe des Schuldversprechens und der Hypo-
thek bemisst sich nach der Höhe des bewilligten Darle-
hens abzüglich der Tilgungsnachlässe. Sofern das Bau-
grundstück keinen unmittelbaren Zugang zu einem 
öffentlichen Weg besitzt, ist in die Förderzusage eine 
Aufl age aufzunehmen, dass ein Miteigentumsanteil an 
der Wegparzelle mitverpfändet wird. Alternativ ist vor 
Erteilung der Förderzusage nachzuweisen, dass durch 
Eintragung einer Grunddienstbarkeit mit Herrschver-
merk der Zugang zum Fördergrundstück gewährleistet 
ist. Das Benennungsrecht und Besetzungsrecht nach 
Nummer  9.3.1 wird durch die Eintragung einer be-
schränkt persönlichen Dienstbarkeit in das Grundbuch 
zugunsten der zuständigen Stelle gesichert, sofern in der 
Förderzusage der Festbetragszuschuss nach Nummer 9.5 
für wenigstens eine Wohnung 25 000 Euro oder insge-
samt die Summe von 100 000 Euro übersteigt. 

10.8.2.2
Absehen von dinglicher Sicherung in besonderen Fällen
Sind Kommunen, Gemeindeverbände oder sonstige öf-
fentlich-rechtliche Körperschaften Bauherrschaft, 
Grundstückseigentümerinnen oder Grundstückseigentü-
mer (Erbbauberechtigte) und Darlehensnehmerinnen 
oder Darlehensnehmer, soll von einer dinglichen Siche-
rung abgesehen werden. Entsprechendes gilt für Studie-
rendenwerke als Anstalten öffentlichen Rechts. Von einer 
dinglichen Sicherstellung kann ebenfalls im Falle einer 
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Modernisierungsförderung von Wohnraum zur Selbst-
nutzung abgesehen werden, wenn die Höhe des Schuld-
versprechens und der Hypothek 30 000 Euro nicht über-
schreitet und die Förderempfängerin oder der Förder-
empfänger keine weiteren Darlehensverpfl ichtungen 
gegenüber der NRW.BANK übernommen hat oder über-
nehmen wird. Weiterhin haben sich die Darlehensneh-
merin oder der Darlehensnehmer gegenüber der NRW.
BANK zu verpfl ichten, das Förderobjekt nicht mit Rech-
ten zu belasten, die der Eintragung einer Hypothek an 
der in der Förderzusage festgelegten Rangstelle entge-
genstehen würden.

10.8.2.3
Erbbauzinsen, Vorkaufsrecht
Der Anspruch auf Erbbauzinsen kann vor der Hypothek 
zur Sicherung der bewilligten Mittel dinglich gesichert 
werden, wenn die Erbbauzinsen den Betrag von 4 Pro-
zent des Verkehrswertes des Baugrundstückes im Zeit-
punkt der Bewilligung nicht übersteigen.  Voraussetzung 
hierfür ist weiterhin, dass die Erbbauzinsreallast abwei-
chend von § 52 Absatz 1 des Gesetzes über die Zwangs-
versteigerung und die Zwangsverwaltung in der im Bun-
desgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 310-14, ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch 
Artikel 24 des Gesetzes vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2606) geändert worden ist, mit ihrem Hauptanspruch 
bestehen bleibt, wenn die Grundstückseigentümerin 
oder der Grundstückseigentümer aus der Reallast oder 
die Inhaberin oder der Inhaber eines im Range vorge-
henden oder gleichstehenden dinglichen Rechtes die 
Zwangsversteigerung des Erbbaurechtes betreibt und 
diese Vereinbarung auch im Grundbuch eingetragen ist. 
Alternativ ist vor Erteilung der Förderzusage von der 
Ausgeberin oder dem Ausgeber des Erbbaurechtes eine 
Stillhalteerklärung gegenüber der NRW.BANK abzuge-
ben. Ein Vorkaufsrecht zugunsten der Grundstückseigen-
tümerin oder des Grundstückeigentümers kann ebenfalls 
im Vorrang vor der Hypothek der NRW.BANK eingetra-
gen werden, wenn die  oder der Berechtigte eine Stillhal-
teerklärung gegenüber der NRW.BANK abgibt.

11
Schlussbestimmungen

11.1
Belege
Der Bewilligungsbehörde, der zuständigen Stelle, der 
NRW.BANK, dem Landesrechnungshof Nordrhein-West-
falen oder seinen Staatlichen Rechnungsprüfungsämtern 
sind zur Prüfung auf Verlangen Einsichtnahme in die 
Bücher, Belege und sonstigen Geschäftsunterlagen zu ge-
währen und ein vollständiger Kostennachweis zu über-
lassen. Die örtliche Erhebung ist zuzulassen, Auskünfte 
sind zu erteilen und Unterlagen sind auf Anforderung im 
Original vorzulegen. Auch Miet-, Nutzungs- oder Dauer-
wohnrechtsverträge für das öffentlich-geförderte Objekt 
sind auf Verlangen diesen Stellen vorzulegen. Für alle 
Kosten und Zahlungen müssen bei der Förderempfän-
gerin oder dem Förderempfänger Belege vorhanden sein. 
Die Unterlagen, Belege und sonstigen Nachweise sind 
fünf Jahre nach Feststellung der Bezugsfertigkeit bereit-
zuhalten und auf Anforderung vorzulegen. 

11.2
Ausnahmen

Das für das Wohnungswesen zuständige Ministerium 
kann im Einzelfall Ausnahmen von diesen Bestimmun-
gen zulassen. Diese sollen ausschließlich in elektroni-
scher Form beantragt werden und sind in den jeweiligen 
Förderverfahren revisionssicher zu den Akten zu neh-
men. Bei Bauvorhaben im Zusammenhang mit Miet-
wohnraum kann die Bewilligungsbehörde nach eigenem 
Ermessen Ausnahmen von den Fördervoraussetzungen 
nach Nummer 2.4 zulassen, wenn nicht mehr als 25 öf-
fentlich-geförderte Wohnungen gegenständlich sind und 
die Gesamtqualität der Maßnahme dies rechtfertigt. 

11.3
Sichtbarmachung von Fördervorhaben

Bei Bauvorhaben, die mit mehr als 500 000 Euro geför-
dert werden, ist in der öffentlichen Kommunikation und 

auf einer Internetseite die Förderung des Landes Nord-
rhein-Westfalen und des Bundes angemessen darzustel-
len. Zusätzlich ist diese Förderung auf Bauschildern un-
ter Verwendung der Logos des für das Wohnungswesen 
zuständigen Ministeriums des Landes Nordrhein-West-
falen, des zuständigen Bundesministeriums und der 
NRW.BANK sichtbar zu machen. Die Einzelheiten zu der 
Umsetzung dieser Verpfl ichtung werden zwischen dem 
für das Wohnungswesen zuständigen Ministerium und 
der NRW.BANK abgestimmt und auf der Internetseite 
der NRW.BANK veröffentlicht.

11.4
Übergangsregelung

Für Förderanträge, die bis zum Inkrafttreten dieses 
Runderlasses bereits gestellt, aber noch nicht bewilligt 
wurden, kann auf Antrag angewendet werden:

1.  Der Runderlass „Wohnraumförderbestimmungen des 
Landes Nordrhein-Westfalen 2023“ vom 15. Februar 
2023 (MBl. NRW. S. 312), 

2.  der Runderlass „Modernisierungsförderung Nord-
rhein-Westfalen“ vom 15. Februar 2023 (MBl. NRW. 
S. 337) oder 

3.  der Runderlass „Bestimmungen zur Förderung des 
Erwerbs von Bindungen im Land Nordrhein-Westfa-
len“ vom 5. September 2022.

11.5
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 1. März 2024 in 
Kraft. Gleichzeitig treten die „Wohnraumförderbestim-
mungen des Landes Nordrhein-Westfalen 2023“ vom 15. 
Februar 2023 (MBl. NRW. S. 312), die „Modernisierungs-
förderung Nordrhein-Westfalen“ vom 15. Februar 2023 
(MBl. NRW. S.  337) und die „Bestimmungen zur Förde-
rung des Erwerbs von Bindungen im Land Nordrhein-
Westfalen“ vom 5. September 2022 sowie der Erlass vom 
5. Juni 2023 (Az.: 54.02.03.02 – 1 – 102285/2023) über die 
Verteilung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus bei 
der Prüfung und Bewilligung von Förderanträgen außer 
Kraft.
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Anlage:  Zuordnung der Kommunen zu den Kostenkategorien bei der Förderung von selbstgenutztem 
Wohneigentum und zu den Mietniveaus bei der Förderung von Mietwohnraum 

Kommune Mietniv eau Kostenkategorie 
Wohneigentum Kommune Mietniv eau Kostenkategorie 

Wohneigentum 
      
A     Bünde  2 2 
Aachen 4 4 Burbach 2 1 
Ahaus 3 2 Büren  1 1 
Ahlen 2 2 Burscheid  3 3 
Aldenhoven 2 3       
Alfter 4 4 C     
Alpen 3 3 Castrop-Rauxel  3 3 
Alsdorf 3 2 Coesfeld  3 3 
Altena 1 1       
Altenbeken 3 3 D     
Altenberge 4 3 Dahlem 1 1 
Anröchte 2 2 Datteln  2 3 
Arnsberg 2 2 Delbrück  3 4 
Ascheberg 3 3 Detmold  2 2 
Attendorn 2 2 Dinslaken  3 3 
Augustdorf 3 3 Dörentrup 1 1 
      Dormagen  4 4 

B     Dorsten  2 3 
Bad Berleburg  2 1 Dortmund  4 4 
Bad Driburg  2 2 Drensteinfurt  4 4 
Bad Honnef  4 4 Drolshagen  2 2 
Bad Laasphe  1 1 Duisburg  3 3 
Bad Lippspringe  3 3 Dülmen  3 3 
Bad Münstereifel  2 2 Düren  3 3 
Bad Oeynhausen  2 2 Düsseldorf  4 4 
Bad Salzuflen  2 2       
Bad Sassendorf 3 3 E     
Bad Wünnenberg  1 1 Eitorf 3 3 
Baesweiler  3 3 Elsdorf 3 3 
Balve  2 2 Emmerich am Rhein  2 2 
Barntrup  1 1 Emsdetten  3 3 
Beckum  2 2 Engelskirchen 3 3 
Bedburg  3 3 Enger  2 2 
Bedburg-Hau 3 3 Ennepetal  2 3 
Beelen 2 2 Ennigerloh  2 2 
Bergheim  4 3 Ense 2 2 
Bergisch Gladbach  4 4 Erftstadt  4 4 
Bergkamen  2 2 Erkelenz  3 3 
Bergneustadt  2 2 Erkrath  4 4 
Bestwig 1 1 Erndtebrück 1 1 
Beverungen  1 1 Erwitte  2 2 
Bielefeld  4 4 Eschweiler  3 3 
Billerbeck  3 3 Eslohe (Sauerland) 1 1 
Blankenheim 2 1 Espelkamp  1 1 
Blomberg  1 1 Essen  4 4 
Bocholt  3 3 Euskirchen  3 3 
Bochum  4 3 Everswinkel 3 4 
Bönen 2 2 Extertal 1 1 
Bonn  4 4       
Borchen 4 4 F     
Borgentreich  1 1 Finnentrop 1 1 
Borgholzhausen  2 2 Frechen  4 4 
Borken  3 3 Freudenberg  2 2 
Bornheim  4 4 Fröndenberg/Ruhr  2 2 
Bottrop  3 3       
Brakel  1 1 G      
Breckerfeld  2 2 Gangelt 3 2 
Brilon  1 1 Geilenkirchen  2 2 
Brüggen 3 3 Geldern  2 2 
Brühl  4 4 Gelsenkirchen  3 3 
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Anlage:  Zuordnung der Kommunen zu den Kostenkategorien bei der Förderung von selbstgenutztem 
Wohneigentum und zu den Mietniveaus bei der Förderung von Mietwohnraum 

Kommune Mietniv eau Kostenkategorie 
Wohneigentum Kommune Mietniv eau Kostenkategorie 

Wohneigentum 
Gescher  2 2 Iserlohn  2 2 
Geseke  2 2 Isselburg  2 2 
Gevelsberg  2 2 Issum 3 2 
Gladbeck  2 3       
Goch  2 2 J     
Grefrath 3 3 Jüchen 3 3 
Greven  3 3 Jülich  3 3 
Grevenbroich  4 4       
Gronau (Westf.)  3 3 K     
Gummersbach  3 2 Kaarst  4 4 
Gütersloh  4 4 Kalkar  2 2 
      Kall 1 1 

H     Kalletal 1 1 
Haan  4 4 Kamen  3 3 
Hagen  3 3 Kamp-Lintfort  2 2 
Halle (Westf.)  3 3 Kempen  4 3 
Hallenberg  1 1 Kerken 3 2 
Haltern am See  4 4 Kerpen  4 3 
Halver  1 2 Kevelaer  3 2 
Hamm  3 3 Kierspe  2 2 
Hamminkeln  3 3 Kirchhundem 1 1 
Harsewinkel  3 3 Kirchlengern 2 2 
Hattingen  3 3 Kleve  3 2 
Havixbeck 4 4 Köln  4 4 
Heek 2 2 Königswinter  4 4 
Heiden 3 3 Korschenbroich  4 4 
Heiligenhaus  3 3 Kranenburg 2 2 
Heimbach  2 2 Krefeld  4 4 
Heinsberg  3 3 Kreuzau 3 3 
Hellenthal 1 1 Kreuztal  2 2 
Hemer  2 2 Kürten 3 3 
Hennef (Sieg)  4 4       
Herdecke  3 3 L     
Herford  3 2 Ladbergen 3 3 
Herne  3 3 Laer 2 2 
Herscheid 2 2 Lage  2 2 
Herten  2 3 Langenberg 2 2 
Herzebrock-Clarholz 3 2 Langenfeld (Rhld.)  4 4 
Herzogenrath  3 3 Langerwehe 4 3 
Hiddenhausen 2 2 Legden 2 2 
Hilchenbach  2 2 Leichlingen (Rhld.)  4 4 
Hilden  4 4 Lemgo  2 2 
Hille 2 2 Lengerich  2 3 
Holzwickede 3 3 Lennestadt  1 1 
Hopsten 2 2 Leopoldshöhe 2 3 
Horn-Bad Meinberg  1 1 Leverkusen  4 4 
Hörstel  3 2 Lichtenau  3 3 
Horstmar  3 2 Lienen 2 2 
Hövelhof 4 4 Lindlar 3 3 
Höxter  1 2 Linnich  2 2 
Hückelhoven  3 3 Lippetal 1 2 
Hückeswagen  2 2 Lippstadt  3 3 
Hüllhorst 1 1 Lohmar  4 4 
Hünxe 2 2 Löhne  2 2 
Hürtgenwald 3 2 Lotte 3 3 
Hürth  4 4 Lübbecke  2 2 
      Lüdenscheid  2 2 
I     Lüdinghausen  3 3 
Ibbenbüren  3 3 Lügde  1 1 
Inden 3 3 Lünen  3 3 
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Anlage:  Zuordnung der Kommunen zu den Kostenkategorien bei der Förderung von selbstgenutztem 
Wohneigentum und zu den Mietniveaus bei der Förderung von Mietwohnraum 

Kommune Mietniv eau Kostenkategorie 
Wohneigentum Kommune Mietniv eau Kostenkategorie 

Wohneigentum 
 
 

M     
Overath  4 4  

Marienheide 2 2        
Marienmünster  1 1 P      
Marl  3 3 Paderborn  4 4  
Marsberg  1 1 Petershagen  2 1  
Mechernich  2 2 Plettenberg  1 1  
Meckenheim  4 4 Porta Westfalica  2 1  
Medebach  1 1 Preußisch Oldendorf  1 2  
Meerbusch  4 4 Pulheim  4 4  
Meinerzhagen  2 2        
Menden (Sauerland)  2 2 R      
Merzenich 3 3 Radevormwald  2 2  
Meschede  1 2 Raesfeld 3 3  
Metelen 2 2 Rahden  2 1  
Mettingen 2 2 Ratingen  4 4  
Mettmann  4 4 Recke 2 2  
Minden  3 2 Recklinghausen  3 3  
Moers  3 3 Rees  2 2  
Möhnesee 3 3 Reichshof 2 2  
Mönchengladbach  4 3 Reken 2 2  
Monheim am Rhein  4 4 Remscheid  3 3  
Monschau  2 1 Rheda-Wiedenbrück  4 3  
Morsbach 1 1 Rhede  3 3  
Much 3 3 Rheinbach  4 4  
Mülheim an der Ruhr  4 4 Rheinberg  2 3  
Münster  4 4 Rheine  3 3  
      Rheurdt 3 2  
N     Rietberg  3 3  
Nachrodt-Wiblingwerde 1 2 Rödinghausen 1 2  
Netphen  2 2 Roetgen 3 4  
Nettersheim 2 2 Rommerskirchen 4 4  
Nettetal  3 3 Rosendahl 2 2  
Neuenkirchen 3 3 Rösrath  4 4  
Neuenrade  2 2 Ruppichteroth 2 2  
Neukirchen-Vluyn  3 3 Rüthen  1 1  
Neunkirchen 2 1        
Neunkirchen-Seelscheid 4 4 S      
Neuss  4 4 Saerbeck 3 2  
Nideggen  3 2 Salzkotten  3 3  
Niederkassel  4 4 Sankt Augustin  4 4  
Niederkrüchten 2 3 Sassenberg  3 2  
Niederzier 3 3 Schalksmühle 1 2  
Nieheim  1 1 Schermbeck 2 3  
Nordkirchen 3 3 Schieder-Schwalen-

berg  
1 1  

Nordwalde 4 3 Schlangen 3 2  
Nörvenich 4 3 Schleiden  3 2  
Nottuln 3 3 Schloß Holte-Stuken-

brock  
3 3  

Nümbrecht 2 2 Schmallenberg  1 1  
      Schöppingen 3 2  
O     Schwalmtal 3 2  
Oberhausen  3 3 Schwelm  3 2  
Ochtrup  2 2 Schwerte  3 3  
Odenthal 4 4 Selfkant 3 2  
Oelde  3 2 Selm  3 2  
Oer-Erkenschwick  2 3 Senden 3 3  
Oerlinghausen  3 3 Sendenhorst  3 3  
Olfen  3 3 Siegburg  4 4  
Olpe  3 2 Siegen  4 2  
Olsberg  1 1 Simmerath 2 2  
Ostbevern 4 3 Soest  3 3  
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Anlage:  Zuordnung der Kommunen zu den Kostenkategorien bei der Förderung von selbstgenutztem 
Wohneigentum und zu den Mietniveaus bei der Förderung von Mietwohnraum 

Kommune Mietniv eau Kostenkategorie 
Wohneigentum Kommune Mietniv eau Kostenkategorie 

Wohneigentum 
 
 

Solingen  4 4 Wesseling  4 4  
Sonsbeck 2 2 Westerkappeln 2 3  
Spenge  2 2 Wetter (Ruhr)  2 3  
Sprockhövel  3 3 Wettringen 2 2  
Stadtlohn  2 3 Wickede (Ruhr) 2 2  
Steinfurt  3 2 Wiehl  2 2  
Steinhagen 3 3 Willebadessen  1 1  
Steinheim  1 1 Will ich  3 4  
Stemwede 1 1 Wilnsdorf 2 2  
Stolberg (Rhld.)  3 3 Windeck 2 2  
Straelen  3 2 Winterberg  2 2  
Südlohn 2 2 Wipperfürth  2 2  
Sundern (Sauerland)  1 2 Witten  3 3  
Swisttal 4 4 Wülfrath  3 4  
      Wuppertal  4 3  
T     Würselen  3 3  
Tecklenburg  3 3        
Telgte  4 4 X      
Titz 3 3 Xanten  3 3  
Tönisvorst  3 3        
Troisdorf  4 4 Z      
      Zülpich  2 2  
U            
Übach-Palenberg  2 2        
Uedem 2 2        
Unna 3 3        
             
V            
Velbert  3 3        
Velen 2 2        
Verl 3 3        
Versmold  2 2        
Vettweiß 4 3        
Viersen  3 3        
Vlotho  2 2        
Voerde (Niederrhein)  2 2        
Vreden  2 2        
             
W            
Wachtberg 4 4        
Wachtendonk 2 3        
Wadersloh 2 2        
Waldbröl  2 2        
Waldfeucht 3 2        
Waltrop  3 3        
Warburg  1 1        
Warendorf  3 3        
Warstein  1 1        
Wassenberg  3 3        
Weeze 3 2        
Wegberg  3 3        
Weilerswist 4 3        
Welver 1 2        
Wenden 2 2        
Werdohl  1 1        
Werl  2 2        
Wermelskirchen  3 3        
Werne  3 3        
Werther (Westf.)  3 3        
Wesel 2 2     
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 III.

Bundesministerium des Innern und für Heimat

Bekanntmachung 
über die Unanfechtbarkeit 

des Vereinsverbots gegen „Bandidios Motorcycle 
Club Federation West Central“ 

Bekanntmachung des 
Bundesministerium des Innern und für Heimat

ÖSII1-50004/80#14

Vom 30. Januar 2024

Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 
hat mit Verfügung vom 7. Juli 2021 den Verein „Bandidos 
Motorcycle Club Federation West Central“ einschließlich 
seiner Teilorganisationen „BMC Aurich“, „BMC Bingen“, 
„BMC Bochum Centro“, „BMC Castrop-Rauxel Miners 
City“, „BMC Cologne“, „BMC Dinslaken Riverside“, 
„BMC Dortmund Iron City“, „BMC Dortmund Metro-
pol“, „BMC Duisburg Sin City“, „BMC Duisburg North“, 
„BMC Erftstadt“, „BMC Essen Ruhr City Gang“, „BMC 
Essen North“, „BMC Essen East“, „BMC Gelsenkirchen 
Central“, „BMC Hamm Rail City“, „BMC Herne East 
Midwest“, „BMC Ibbenbüren Coal City“, „BMC Issum 
Westside Crew Hangaround“, „BMC Kamen Black City“, 
„BMC Kassel“, „BMC Leverkusen Probationary“, „BMC 
Menden“, „BMC Münster“, „BMC Münster South“, 
„BMC Neuwied“, „BMC Osnabrück“, „BMC Paderborn 
Crew Hangaround“, „BMC Recklinghausen Northwest“, 
„BMC Schüttorf Probationary“, „BMC Siegen“, „BMC 
Soest Prospect“, „BMC Unna Northwest“, „BMC Wesel“, 
„BMC West Area“, „BMC Xanten“, „BMC Athen“ und 
„BMC Thessaloniki“ verboten. Der verfügende Teil des 
Verbots wurde mit Bekanntmachung vom 7. Juli 2021 
(BAnz AT 12.07.2021 B1) im Bundesanzeiger veröffent-
licht.

Gegen das Verbot wurde innerhalb der gesetzlichen Frist 
Klage am Bundesverwaltungsgericht erhoben. Das Bun-
desverwaltungsgericht hat die Klage mit Urteil des 6. 
Senats vom 19. September 2023 (BVerwG 6 A 12.21) ab-
gewiesen; damit ist das Verbot unanfechtbar geworden. 
Der verfügende Teil wird nach §  7 des Vereinsgesetzes 
vom 5. August 1964 (BGBl.  I S.  593), das zuletzt durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 30. November 2020 (BGBl. I 
S. 2600) geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 Ab-
satz  2 des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. 
August 2002 (BGBl. I S. 3165) und dem Organisationser-
lass vom 8. Dezember 2021 (BGBl.  I S.  5176), nachfol-
gend nochmals bekannt gegeben.

Verfügung

1.  Der Zweck und die Tätigkeit des Vereins „Bandidos 
Motorcycle Club Federation West Central“ (im folgen-
den „BMC Federation West Central“) einschließlich 
seiner Teilorganisationen „BMC Aurich“, „BMC Bin-
gen“, „BMC Bochum Centro“, „BMC Castrop-Rauxel 
Miners City“, „BMC Cologne“, „BMC Dinslaken Ri-
verside“, „BMC Dortmund Iron City“, „BMC Dort-
mund Metropol“, „BMC Duisburg Sin City“, „BMC 
Duisburg North“, „BMC Erftstadt“, „BMC Essen Ruhr 
City Gang“, „BMC Essen North“, „BMC Essen East“, 
„BMC Gelsenkirchen Central“, „BMC Hamm Rail 
City“, „BMC Herne East Midwest“, „BMC Hohenlim-
burg/Witten“, „BMC Ibbenbüren Coal City“, „BMC Is-
sum Westside Crew Hangaround“, „BMC Kamen 
Black City“, „BMC Kassel“, „BMC Leverkusen Proba-
tionary“, „BMC Menden“, „BMC Münster“, „BMC 
Münster South“, „BMC Neuwied“, „BMC Osnabrück“, 
„BMC Paderborn Crew Hangaround“, „BMC Reck-
linghausen Northwest“, „BMC Schüttorf Probatio-
nary“, „BMC Siegen“, „BMC Soest Prospect“, „BMC 
Unna Northwest“, „BMC Wesel“, „BMC West Area“, 
„BMC Xanten“, „BMC Athen“ und „BMC Thessalo-
niki“ laufen den Strafgesetzen zuwider.

2.  Der Verein „BMC Federation West Central“ ein-
schließlich seiner Teilorganisationen im Inland „BMC 
Aurich“, „BMC Bingen“, „BMC Bochum Centro“, 
„BMC Castrop-Rauxel Miners City“, „BMC Cologne“, 
„BMC Dinslaken Riverside“, „BMC Dortmund Iron 
City“, „BMC Dortmund Metropol“, „BMC Duisburg 

Sin City“, „BMC Duisburg North“, „BMC Erftstadt“, 
„BMC Essen Ruhr City Gang“, „BMC Essen North“, 
„BMC Essen East“, „BMC Gelsenkirchen Central“, 
„BMC Hamm Rail City“, „BMC Herne East Midwest“, 
„BMC Hohenlimburg/Witten“, „BMC Ibbenbüren 
Coal City“, „BMC Issum Westside Crew Hangaround“, 
„BMC Kamen Black City“, „BMC Kassel“, „BMC Le-
verkusen Probationary“, „BMC Menden“, „BMC 
Münster“, „BMC Münster South“, „BMC Neuwied“, 
„BMC Osnabrück“, „BMC Paderborn Crew Hanga-
round“, „BMC Recklinghausen Northwest“, „BMC 
Schüttorf Probationary“, „BMC Siegen“, „BMC Soest 
Prospect“, „BMC Unna Northwest“, „BMC Wesel“, 
„BMC West Area“ und „BMC Xanten“ ist verboten 
und wird aufgelöst.

3.  Kennzeichen des Vereins „BMC Federation West Cen-
tral“ einschließlich seiner in Nummer  1 genannten 
Teilorganisationen dürfen weder verbreitet noch ver-
öffentlicht oder in einer Versammlung verwendet wer-
den. Dieses Verbot betrifft insbesondere die grafi sche 
Verwendung der in der Anlage abgebildeten Kennzei-
chen des Vereins.

4.  Dem Verein „BMC Federation West Central“ ein-
schließlich seiner vorgenannten Teilorganisationen im 
Inland sowie seiner Teilorganisationen in Griechen-
land „BMC Athen“ und „BMC Thessaloniki“ ist jede 
Tätigkeit im Geltungsbereich des Vereinsgesetzes un-
tersagt. Es ist verboten, Ersatzorganisationen zu bil-
den oder bestehende Organisationen als Ersatzorgani-
sationen fortzuführen.

5.  Das im Geltungsbereich des Vereinsgesetzes vorhan-
dene Vermögen des Vereins „BMC Federation West 
Central“ und seiner vorgenannten Teilorganisationen 
wird beschlagnahmt und eingezogen.

6.  Forderungen Dritter gegen den Verein „BMC Federa-
tion West Central“ oder eine seiner Teilorganisationen 
werden beschlagnahmt und eingezogen, soweit sie aus 
Beziehungen entstanden sind, die sich nach Art und 
Umfang oder Zweck als eine vorsätzliche Förderung 
der strafrechtswidrigen Zwecke und Tätigkeiten des 
Vereins „BMC Federation West Central“ oder seiner 
Teilorganisationen darstellen oder soweit sie begrün-
det wurden, um Vermögenswerte des Vereins „BMC 
Federation West Central“ oder seiner Teilorganisatio-
nen dem behördlichen Zugriff zu entziehen oder den 
Wert des Vermögens des Vereins zu mindern. Hat der 
Gläubiger eine solche Forderung durch Abtretung er-
worben, wird sie eingezogen, soweit der Gläubiger die 
Eigenschaft der Forderung als Kollaborationsforde-
rung oder als Umgehungsforderung im Zeitpunkt des 
Erwerbs kannte.

7.  Sachen Dritter werden beschlagnahmt und eingezo-
gen, soweit der Berechtigte durch Überlassung der 
Sachen an den Verein „BMC Federation West Central“ 
oder eine seiner Teilorganisationen deren strafrechts-
widrige Zwecke und Tätigkeiten vorsätzlich gefördert 
hat oder die Sachen zur Förderung dieser Zwecke und 
Tätigkeiten bestimmt sind.

8.  Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird ange-
ordnet, dies gilt nicht für die in Nr. 5, 6 und 7 genann-
ten Einziehungen.

Berlin, den 30. Januar 2024

Bundesministerium
des Innern und für Heimat

Im Auftrag

S c h u l t z
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Kennzeichen und Symbole des „BMC Federation West Central“ 

 

Das Kennzeichen zeigt einen nach obenhin 
gerundeten, gelben Bogen mit roter 
Umrandung, der den Namen BANDIDOS in 
roten Großbuchstaben enthält. 

 

Das Kennzeichen wird „Fat Mexican“ 
genannt. Es zeigt einen dickbäuchigen Mann 
mit goldenen Händen und einem goldenen 
Gesicht. Er trägt ein weißes T-Shirt mit 
einem roten Flicken am Ellbogen, einen roten 
Poncho mit einem grün, gelb, blauen 
Zackenmuster und auf dem Kopf einen 
gelben Sombrero mit zwei Einschusslöchern 
sowie einer rotgezackten Verzierung. Er trägt 
eine blaue Hose und schwarze Stiefel mit 
goldenen Rädchensporen. In der erhobenen 
rechten Hand hält er eine schwarze Pistole 
aus der Rauch aufsteigt, in der abgesenkten 
linken Hand ein silbernes Schwert mit 
goldenem Griff. 
 

 

Das Kennzeichen zeigt einen nach untenhin 
gerundeten, gelben Bogen mit roter 
Umrandung. Es enthält den Ländernamen 
„GERMANY“ in roten Großbuchstaben. 

 

Das Kennzeichen zeigt einen nach untenhin 
gerundeten, gelben Bogen mit roter 
Umrandung. Es enthält die 
Funktionsbeschreibung „VICE 
PRESIDENTE“, übersetzt Vizepräsident, in 
roten Großbuchstaben. 

 

Das Kennzeichen zeigt einen nach untenhin 
gerundeten, gelben Bogen mit roter 
Umrandung. Es enthält die 
Funktionsbeschreibung „EL 
SECRETARIO“, übersetzt Sekretär, in roten 
Großbuchstaben. 
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Kennzeichen und Symbole des „BMC Federation West Central“ 

 

Das Kennzeichen zeigt einen nach untenhin 
gerundeten, gelben Bogen mit roter 
Umrandung. Es enthält die 
Funktionsbeschreibung „SARGENTO DE 
ARMAS“, übersetzt bewaffneter Sergeant, in 
roten Großbuchstaben. 

 

Das Kennzeichen zeigt einen nach untenhin 
gerundeten, gelben Bogen mit roter 
Umrandung. Es enthält die 
Funktionsbeschreibung „NOMAD“, 
übersetzt Nomade, in roten Großbuchstaben. 
Die Schriftart ist verschnörkelt und erinnert 
an Altdeutsche Schrift. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks, enthält 
die Funktionsbeschreibung 
„PROBATIONARY“, übersetzt Mitglied auf 
Probe, in roten Großbuchstaben. 

 

Das Kennzeichen zeigt einen nach obenhin 
gerundeten, gelben Bogen mit roter 
Umrandung, der die Funktionsbeschreibung 
„PROSPECT“, übersetzt Anwärter, in roten 
Großbuchstaben enthält. 

 

Das Kennzeichen zeigt die Buchstabenfolge 
B M C in gelben Großbuchstaben mit roter 
Umrandung. 

 

Das Kennzeichen zeigt die Buchstabenfolge 
M C in gelben Großbuchstaben mit roter 
Umrandung. 

 

Das gelbe Kennzeichen ist rot umrandet und 
hat die Form einer Raute. Es zeigt eine rote 
Eins sowie direkt dahinter ein rotes 
Prozentzeichen. 
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Kennzeichen und Symbole des „BMC Federation West Central“ 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Quadrats, zeigt die 
zwei fetten Großbuchstaben M C in roter 
Schrift. Es steht für die Abkürzung 
Motorcycle Club. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks, enthält 
die Funktionsbeschreibung „PRESIDENT“, 
übersetzt Präsident, in roten Großbuchstaben. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks, enthält 
die Funktionsbeschreibung „VICE 
PRESIDENT“, übersetzt Vizepräsident, in 
roten Großbuchstaben. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks, enthält 
in roten Großbuchstaben die abgekürzte 
Funktionsbeschreibung „SGT AT ARMS“, 
Sergeant at Arms, übersetzt bewaffneter 
Sergeant. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks, enthält 
die Funktionsbeschreibung „ROAD 
CAPTAIN“, übersetzt Gruppenleiter, in 
roten Großbuchstaben. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks, enthält 
die Funktionsbeschreibung 
„PROBATIONARY“, übersetzt Mitglied auf 
Probe, in roten Großbuchstaben. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks, enthält 
die Funktionsbeschreibung „PROSPECT“, 
übersetzt Anwärter, in roten 
Großbuchstaben. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks, enthält 
die Wortfolge „COUP DE GRACE“, 
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Kennzeichen und Symbole des „BMC Federation West Central“ 

übersetzt „Gnadenstoß“ oder 
„Gnadenschuss“, in roten Großbuchstaben. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Kreises, enthält 
die Aussage „EXPECT NO MERCY“, 
übersetzt „Erwarte keine Gnade“ in roten 
Großbuchstaben. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks, enthält 
den Leitspruch des „Bandidos MC“. Die vier 
roten Großbuchstaben B F F B werden 
häufig als Abkürzung für Bandidos Forever, 
Forever Bandidos verwendet. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form einer Raute, zeigt eine 
rote Eins sowie direkt dahinter ein rotes 
Prozentzeichen und in roten Großbuchstaben 
die Endung E R. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks, enthält 
eine große rote Zwei, die englische Endung 
N D, das Wort „GENERATION“ und 
darunter die Bezeichnung „BANDIDO“ in 
roten Großbuchstaben. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form einer Raute zeigt eine 
rote Nummer 13. Darunter ist ebenfalls in 
roten Großbuchstaben das Wort MOTOR 
und darunter CYCLE abgebildet. 
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Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks, enthält 
die drei roten Großbuchstaben T C B. Diese 
Abkürzung steht für „Taking Care of 
Business“, übersetzt „sich um das Geschäft 
kümmern“. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks, enthält 
die drei roten Großbuchstaben G.D.C. Diese 
Abkürzung steht für „Guardia di Corpo“, 
übersetzt Leibwächter. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks, enthält 
in roter verschnörkelter Schrift die 
Bezeichnung „Bad Company“, übersetzt 
Schlechte Gesellschaft. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks, enthält 
in Rot die Großbuchstabenfolge 
„PTERODACTYL“. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks, enthält 
in roten Großbuchstaben die Wortfolge 
„OUR COLORS DON’T RUN“, übersetzt 
Unsere Farben laufen nicht davon. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks, enthält 
in roten Großbuchstaben die Bezeichnung 
„GERMANEN“. 

 

Dieses rot umrandete Kennzeichen in Form 
eines Rechtecks wird entweder auf 
schwarzem oder gelben Grund gehalten und 
enthält in Schreibschrift das Wort 
„Wolfpack“. Auf schwarzem Grund sind die 
Buchstaben gelb, auf gelbem Grund schwarz 
oder rot. 
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Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form einer Raute wird in 
Uhrzeigerrichtung gelesen. Abgebildet wird 
in roten Großbuchstaben in der oberen Ecke 
ein B, in der rechten Ecke ein F, in der 
unteren Ecke ein F und in der linken Ecke ein 
B. Die Buchstabenfolge ergibt den 
Leitspruch B F F B, Bandidos Forever, 
Forever Bandidos. In der Mitte des 
Kennzeichens, befindet sich ein Viereck das 
die drei roten Großbuchstaben S O C enthält. 
Diese Abkürzung bedeutet, „Save Our Club“, 
übersetzt Rette unseren Club. Innerhalb 
dieses Vierecks, ebenfalls in roten 
Großbuchstaben, ist die Aussage „I GAVE“ 
oberhalb des SOC), „I CARE“ (unterhalb des 
SOC) sichtbar, übersetzt Ich gab, ich 
kümmere mich. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks, enthält 
die drei roten Zahlen 6 6 6. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Kreises, enthält 
sowohl einen nach rechts sowie einen nach 
links blickenden dickbäuchigen Mann mit 
Sombrero mit Pistole und Schwert in den 
Händen. Ein nach obenhin gerundeter 
Schriftzug in roten Großbuchstaben enthält 
den Namen „BANDIDOS“, mittig zwischen 
den beiden Männern mit einer roten 
Buchstabenfolge von oben nach unten steht 
„JUNTOS“, übersetzt alle. Darunter befindet 
sich ein nach untenhin gerundeter Schriftzug 
„WORLDWIDE“, übersetzt weltweit, 
ebenfalls in roten Großbuchstaben. Jeweils 
links und rechts der Männer steht in Rot die 
Jahresangabe „EST. 1966“. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Wappens, zeigt 
einen nach vorne blickenden 
schwarzbärtigen Mann mit gelbem 
Sombrero, in dem sich zwei Einschusslöcher 
befinden. Er hält eine qualmende Pistole auf 
Augenhöhe in Richtung des Betrachters. 
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Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Kreises, enthält 
einen nach links blickenden dickbäuchigen 
Mann mit Sombrero, in dem sich zwei 
Einschusslöcher befinden. Pistole und 
Schwert hält der Mann in den Händen. Ein 
nach obenhin gerundeter Bogen, enthält den 
Namen „BANDIDOS“ in roten 
Großbuchstaben. Ein nach untenhin 
gerundeter Bogen enthält die Jahresangabe 
„TEN YEARS“. Links des Mannes befindet 
sich das rautenförmige 1 Prozentzeichen rot 
umrandet, rechtsseitig in einem 
rotumrandeten Viereck die Abkürzung MC. 

 

Dieses schwarze Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines umgekehrten 
Trapezes, zeigt einen nach links blickenden 
dickbäuchigen Mann mit Sombrero, in dem 
sich zwei Einschusslöcher befinden. Pistole 
und Schwert hält er in den Händen. Oberhalb 
des Mannes befindet sich ein gelbes Banner 
mit roter Umrandung, das in roten 
Großbuchstaben die Wortfolge „1 Prozent 
BANDIDOS MC“ enthält. Unterhalb des 
Mannes ist ein gelbes Banner mit roter 
Umrandung zu sehen, das in roten 
Großbuchstaben die Jahresangabe 
„FIFTEEN YEARS“, übersetzt fünfzehn 
Jahre, anzeigt. 

 

Dieses schwarze Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Kreises, enthält 
einen nach vorne blickenden dickbäuchigen 
Mann mit Sombrero, in dem sich zwei 
Einschusslöcher befinden. Pistole und 
Schwert hält er in den Händen. Ein nach 
obenhin gerundeter, gelber Bogen mit roter 
Umrandung enthält das spanische Wort 
„VIDA“ in roten Großbuchstaben, übersetzt 
Leben. Ein gelber, nach untenhin gerundeter 
Bogen enthält das spanische Wort 
„MIEMBRO“, übersetzt Mitglied. Links des 
Mannes ist das rotumrandete, gelbe, 
rautenförmige „1Prozent Zeichen abgebildet. 
Rechts des Mannes in einem rotumrandeten 
gelben Viereck, die Abkürzung „MC“. 
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Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in umgekehrter Dreiecksform 
zeigt einen nach links blickenden 
dickbäuchigen Mann mit Sombrero, in dem 
sich zwei Einschusslöcher befinden. Pistole 
und Schwert hält er in den Händen. Links des 
Mannes befindet sich das rautenförmige „1 
Prozent Zeichen“, rechts die Abkürzung 
„MC“ in einem rot umrandetem Viereck. Um 
den Mann und die beiden Abzeichen herum, 
befindet sich ein weiteres rotes umgekehrtes 
Dreieck, in dessen drei Ecken von oben links 
im Uhrzeigersinn gelesen die 
Großbuchstaben E A A abgebildet sind. 
Oberhalb des Mannes und außerhalb des 
inneren umgekehrten Dreiecks steht in roten 
Großbuchstaben der Name „BANDIDOS“, 
rechts, entlang der nach unten zeigenden 
Seite, die Bezeichnung „MOTORCYCLE 
CLUB“ und links der Zusatz 
„INTERNATIONAL“. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks mit 
abgerundeten Ecken, zeigt einen nach links 
blickenden dickbäuchigen Mann mit 
Sombrero, in dem sich zwei Einschusslöcher 
befinden. Pistole und Schwert hält er in den 
Händen. Links des Mannes ist das 
rotumrandete, gelbe, rautenförmige „Ein 
Prozentzeichen“ abgebildet, rechts in einem 
rotumrandeten gelben Viereck, die 
Abkürzung „MC“. In einem nach obenhin 
gerundeten und rot umrandeten Bogen steht 
in roten Großbuchstaben „IN MEMORY 
OF“, übersetzt in Gedenken an. In einem 
nach untenhin gerundeten und rot 
umrandeten Bogen steht dann der Name 
eines Mitglieds, wessen gedacht werden soll. 

 

– MBl. NRW. 2024 S. 517



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 13 vom 25. April 2024526

Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen 

Zuweisung von DAB+-Regio-Übertragungskapa-
zitäten für die regionale bzw. für die landesweite 
Verbreitung oder Weiterverbreitung von privatem 

Hörfunk und rundfunkähnlichen Telemedien
Bekanntmachung 

der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen 

Vom 15. März 2024

Die Ausschreibung der Landesanstalt für Medien Nord-
rhein-Westfalen – Zuweisung von DAB+-Regio-Übertra-
gungskapazitäten für die regionale bzw. für die landes-
weite Verbreitung oder Weiterverbreitung von privatem 
Hörfunk und rundfunkähnlichen Telemedien – ist auf 
der Homepage der Landesanstalt für Medien Nordrhein-
Westfalen unter www.medienanstalt-nrw.de öffentlich 
bekannt gemacht worden. 

Düsseldorf, den 15. März 2024 

 Der Direktor
der Landesanstalt für Medien 

Nordrhein-Westfalen 

Dr. Tobias  S c h m i d

– MBl. NRW. 2024 S. 526
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